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1. Einleitung 
 
Ich bin in Landwirtschaftskreisen aufgewachsen und habe die Intensivierung der Land-
wirtschaft direkt miterlebt. Es verschwanden immer mehr Hecken, Hochstammobstbäume, 
Einzelbäume, ungenutzte Randzonen an Äckern, Blumenwiesen usw., welches ich sehr 
bedauerte. Als Kind hatte ich bei meinen Spaziergängen immer viel zu entdecken, gerade 
auch entlang von Wegrändern, Hecken und natürlich auch auf den blumenreichen Wiesen. 
Das Landschaftsbild hat sich total verändert Richtung ausgeräumte Landschaft. Heute 
wirken viele Agrarlandschaften „kalt und leer“, es fehlt Ihnen „das Leben“.  
 
Deshalb möchte ich mit persönlichem Engagement etwas gegen die Verarmung der Land-
schaft und den Artenschwund beitragen. Ich möchte aufzeigen, das oftmals mit wenig Auf-
wand sehr viel erreicht werden kann. Meist sind es Unwissenheit und Angst vor Neuem, 
welche verhindern, dass etwas an der bestehenden Situation verändert wird.  
 
Ein wichtiger Grund für die Themenwahl war unter anderem auch, die vielen Angaben zu 
ökologischen Ausgleichsmassnahmen leicht verständlich in einem Dokument zusammen zu 
fassen. Der ökologische Ausgleich ist sehr komplex und es gibt dazu viele Informationen. 
Mittlerweile existieren auch verschiedene Publikationen zum Thema. 
 
Es ergab sich gleichzeitig die Gelegenheit, für einen mir bekannten Landwirt ein Projekt 
auszuarbeiten. Es handelt sich dabei um einen theoretischen Vorschlag für die Anlage von 
ökologischen Ausgleichsmassnahmen. Für die Umsetzung in der Praxis müssen noch 
vertieftere Abklärungen im Detail erfolgen.  
 
 
2. Problematik  
 
Es werden immer mehr ökologische Ausgleichsflächen angelegt, aber oftmals fehlt es an der 
ökologischen Wirkung, da die Standortwahl nicht optimal oder die Qualität ungenügend ist.  
Die Anlage von ökologischen Ausgleichsflächen ist sehr wichtig für den Erhalt und die Ent-
wicklung der im Agrarraum lebenden Arten. Sie bestimmen die Dichte und Verteilung der 
Arten und einige Fallbeispiele zeigen, dass zumindest im Ackerbaugebiet die Vogelbestände 
rasch und deutlich auf qualitativ wertvolle ökologische Ausgleichsflächen reagieren.  
Das Konzept des ökologischen Ausgleichs bewährt sich somit im Prinzip. Doch kann dessen 
Potential erst ausgeschöpft werden, wenn die Qualität der ökologischen Ausgleichsflächen 
und deren Vernetzung verbessert werden. 
 
Im landwirtschaftlichen Umfeld wird oftmals verkannt, dass ökologische Ausgleichsmass-
nahmen gerade auch für die Landwirtschaft selbst von grosser Bedeutung sind (Wind- oder 
Wassererosion, Wasserhaushalt, Bodenschutz, Gewässerschutz, Nützlingsförderung usw.). 
Bei den Landwirten fehlt oft einfach das notwendige Wissen, was sie an der Umsetzung von 
solchen Massnahmen abhält. Gerade die Bedeutung und die zu erwartenden Vorteile für die 
Landwirtschaft sind nicht oder oftmals ungenügend bekannt. 
Die Landwirte sollen die verschiedenen Werte von ökologischen Ausgleichsflächen erkennen 
(Erholungswert, ökologischer und ökonomischer Wert, usw.). Mit der Anlage von Ökoflächen 
gemäss ÖQV können die Landwirte ein Zusatzeinkommen generieren.  
 
Mit der Umsetzung eines Projektes sollen die Landwirte im näheren Umfeld für den ökolo-
gischen Ausgleich sensibilisiert und motiviert werden. Zudem können sie von den gewon-
nenen Erfahrungen direkt profitieren.  
Für die Realisation von ökologischen Ausgleichsmassnahmen eignen sich die ausgewählten 
Projektflächen sehr gut, liegen sie doch teilweise nahe bereits bestehenden, wertvollen 
Naturräumen. Alle Massnahmen werden so geplant und angelegt, dass sie bei der allfälligen 
Durchführung eines umfassenden Vernetzungsprojektes voll integrierbar sind. Im Projekt-
gebiet hat es bis jetzt nur sehr wenige Ökoflächen.  



Ökologischer Ausgleich 5 

Auch werden Synergien mit anderen laufenden Projekten (Gewässerschutz, Wildtierkorridor) 
optimal genutzt.  
 
Die neu angelegten Ökoflächen könnten auch für den Unterricht an der Primarschulstufe 
interessant sein. Wo sonst sind seltene Arten noch ersichtlich oder aufspürbar! Eine frühe 
Sensibilisierung der Kinder hilft mit für eine bessere Akzeptanz in der Bevölkerung sowie 
Umsetzung der Massnahmen.  
 
Mit dem vorliegenden Dokument soll ein besseres Verständnis herbeigeführt sowie das not-
wendige Grundwissen zu den ökologischen Ausgleichsmassnahmen übermittelt werden 
(Kapitel 4-6). In den nachfolgenden Kapiteln 7 und 8 werden Angaben zum Projektbetrieb 
sowie die einzelnen Teilräume im aktuellen Zustand vorgestellt. Ab Kapitel 10 werden die 
einzelnen Umsetzungsmassnahmen in den Teilräumen und die Detailplanung erläutert. Es 
handelt sich dabei um einen theoretischen Vorschlag für die Realisation von ökologischen 
Ausgleichsmassnahmen. Für die Umsetzung in der Praxis benötigt es noch Abklärungen. 
Die Kapitel 11 und 12 enthalten Angaben über die Projekteingabe und die Erfolgskontrolle. 
Es werden auch die Bedeutung einzelner Massnahmen für die Landwirtschaft sowie die 
Bedürfnisse der im landwirtschaftlichen Gebiet lebenden Arten (Beilage 2) aufgezeigt. 
 
 
3. Methodologie 
 
Für die Erarbeitung der Ziele und Massnahmen in den einzelnen Teilräumen wurden die 
relevanten, eidgenössischen und kantonalen Inventare, Erhebungen und Grundlagen 
berücksichtigt. Nachfolgend sind die verwendeten Grundlagen sowie Angaben zu den 
einzelnen Schritten für die Ausarbeitung der vorliegenden Arbeit aufgeführt:  
 

·  Feldbegehungen mit ersten Situationsanalysen vor Ort 
·  Gespräche mit dem Landwirt, dem Gemeindeverwalter und zuständiger 

Landwirtschaftsperson der Gemeinde  
·  Abklärungen mit kant. Fachspezialisten (kant. Ämter) und sonstigen 

Fachspezialisten, Fachinstitutionen, Baumschule usw.  
·  Studieren von Fachdokumentation zu den einzelnen Themen 
·  Gespräch mit örtlichem Naturschutzverein und Wildhüter betr. Arten  
·  Weitere Gespräche mit Landwirt und festlegen der möglichen Massnahmen 
·  Ausarbeiten der einzelnen Schritte/Themen unter regelmässiger Kontaktierung des 

externen Experten sowie geeigneten Fachpersonen und des Landwirts 
 
Die eigenen Feldbegehungen fanden im Frühling, Sommer und Herbst statt. Es wurden 
einige ausgewählte, viel versprechende Lebensräume gezielt aufgesucht und die festge-
stellten Tiere (Vögel, Reptilien, Tagfalter, Amphibien, Heuschrecken) notiert. Im Vorder-
grund stand dabei die subjektive Beurteilung der aufgesuchten Lebensräume. Eigentliche 
Kartierungen konnten aus Zeitgründen nicht gemacht werden, so dass diese Beobachtungen 
mit Sicherheit unvollständig sind. Von Relevanz waren bei allen Grundlagen jeweils die 
Arten, die in der landwirtschaftlichen Nutzfläche leben.  
 
Über die Artenvorkommen im Projektgebiet liegen allgemein nur sehr wenige Daten vor. Es 
hat nur einige Meldungen zu Vögeln, Feldhase, Wild, Dachs, Fuchs, Hermelin, Fledermäuse, 
Biber, Fische und Schnecken. Eigentliche Feldhasenzählungen wurden im Gebiet noch nie 
durchgeführt.  
 
Bei der Realisation der ökologischen Massnahmen wird der Landwirt begleitet. Ich werde 
unter anderem bei der Pflanzung, der Erstellung und dem Unterhalt der Flächen mithelfen. 
Auch werde ich den Landwirt weiterhin beraten und bei auftretenden Problemen unterstützen.  
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4. Grundlagen 
 
4.1. Ökologischer Ausgleich 
Mit dem ökologischen Ausgleich soll der Lebensraum für die vielfältige einheimische Fauna 
und Flora in den Landwirtschaftsgebieten erhalten und nach Möglichkeit wieder vergrössert 
werden. Der ökologische Ausgleich trägt zudem zur Erhaltung der typischen Landschafts-
strukturen und –elemente bei. Gewisse Elemente des ökologischen Ausgleichs werden mit 
Beiträgen abgegolten und können gleichzeitig für den obligatorischen ökologischen Ausgleich 
ÖLN angerechnet werden. Daneben gibt es Elemente, die nur für den ökologischen Ausgleich 
beim ÖLN anrechenbar sind, nicht aber mit Beiträgen abgegolten werden.  
 
Abb. 1  Elemente des ökologischen Ausgleichs mit und ohne Beiträge 

Beim ÖLN anrechenbare Elemente  
mit Beiträgen 

Beim ÖLN anrechenbare Elemente 
ohne Beiträge 

Extensiv genutzte Wiesen Extensiv genutzte Weiden 

Wenig intensiv genutzte Wiesen Waldweiden 

Streueflächen Einheimische standortgerechte  
Einzelbäume und Alleen 

Hecken, Feld- und Ufergehölze Wassergräben, Tümpel, Teiche 

Buntbrachen Ruderalflächen, Steinhaufen und –wälle 

Rotationsbrachen Trockenmauern 

Ackerschonstreifen Unbefestigte natürliche Wege 

Hochstamm-Feldobstbäume Rebflächen mit hoher Artenvielfalt 

 Weitere, von der kant. Naturschutzfachstelle defi-
nierte ökologische Ausgleichsflächen auf der LN 

Quelle: BLW, Agrarbericht 2004, Ökolog. Ausgleich, S. 165   
 
Seit 1993 bezahlt der Bund den Bauern für extensiv bewirtschaftete Flächen Ausgleichs-
beiträge mit dem Ziel, die Artenvielfalt und insbesondere bedrohte Arten in der Kulturland-
schaft zu erhalten und zu fördern.  
Obwohl der Anteil dieser ökologischen Ausgleichsflächen (öAF) an der gesamten landwirt-
schaftlichen Nutzfläche (LN) inzwischen auf rund 9 Prozent gestiegen ist und der Bund dafür 
insgesamt 120 Millionen Franken pro Jahr bezahlt, ist die gewünschte ökologische Wirkung 
nicht im erhofften Ausmass eingetroffen. Ehemals intensiv genutzte Flächen sind mehrheitlich 
artenarm. Weil sie hauptsächlich nach betriebswirtschaftlichen Kriterien ausgewählt wurden, 
sind sie oft isoliert anstatt nach ökologischen Gesichtspunkten miteinander verbunden.  
Quelle: FLS Bulletin 18, Okt. 2003 Vernetzungsprojekte, S. 8 
 
4.2. Öko-Qualitätsverordnung ÖQV 
Inzwischen hat der Bund ein weiteres Instrument geschaffen, nämlich die Öko-Qualitätsver-
ordnung ÖQV (seit 1. Mai 2001). Sie fördert und honoriert nun zusätzlich die besondere 
Qualität und die Vernetzung der ökologischen Ausgleichsflächen auf der LN. Wie in andern 
Produktionszweigen der Landwirtschaft wird nun auch beim ökologischen Ausgleich nicht mit 
Verboten sondern mit Anreizen operiert.  
Die ÖQV definiert nur einen Mindeststandard. Sie gibt den Kantonen einen Handlungsspiel-
raum, den diese mit kantonalen Rechtserlassen konkretisieren müssen. Der Bund gewährt 
seine Finanzhilfen den Kantonen, die diese wiederum an die Bewirtschafter der Flächen 
ausrichten. Die Kantone müssen je nach Finanzkraft 10 – 30 % der Beiträge übernehmen. 
Quelle: FLS Bulletin 18, Okt. 2003 Vernetzungsprojekte, S. 8  
 
Anrechenbare Ansätze 
- für die biologische Qualität 500.-/ha 
- für die biologische Qualität der Hochstamm-Feldobstbäume 20.-/Baum 
- für die Vernetzung 500.-/ha 
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Ziele Öko-Qualitätsverordnung  
Mit der Verordnung vom 1. Mai 2001 über die Förderung der Qualität und der Vernetzung 
von ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft (abgekürzt Öko-Qualitäts-
verordnung – ÖQV, SR 910.14) verfolgt der Bund mehrere Ziele.  
Er möchte insbesondere: 
·  dazu beitragen, dass die Qualität der ökologischen Ausgleichsflächen (öAF) verbessert 

wird, indem ein zusätzlicher Beitrag an die Bewirtschafter der Flächen ausbezahlt wird, 
die eine besondere biologische Qualität aufweisen. 

·  dazu beitragen, dass ökologische Ausgleichsflächen dort 
angelegt werden, wo diese eine ökologisch sinnvolle 
Vernetzung bilden und den Zielen des lokalen 
Artenschutzes gerecht werden. 

·  die regionalen Eigenheiten berücksichtigen. 
Quelle: www.fr.ch/pna/de/agriculture_d/oqe_d/oqe_reseau_d.htm 
 
Eine ökologische Ausgleichsfläche trägt vor allem dann zur 
Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt bei, wenn sie bestimmte Zeigerarten und Struktur-
elemente aufweist und/oder an einem ökologisch sinnvollen Standort liegt. Während sich der 
Bewirtschafter einer ökologischen Ausgleichsfläche für die biologische Qualität direkt anmel-
den kann, braucht es für die Vernetzung der ökologischen Ausgleichsflächen ein Konzept, 
das mindestens eine landschaftlich und ökologisch begründbare Einheit abdeckt.  
 
Anforderung des Kanton Fribourg an die ÖQV 
Die ÖQV-Richtlinie des Kantons Freiburg orientiert sich am „bottom-up“-Prinzip. In Abkehr 
zum bislang in der Landwirtschaftspolitik angewandten „top-down“-Prinzip wird nicht von 
oben bis ins Detail vorgeschrieben, was zu tun ist. Gefragt ist die Initiative der Direktbetrof-
fenen. Innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen entscheidet die lokale Projekt-
trägerschaft selbst, wie sie ihr Vernetzungsprojekt gestalten und organisieren will. Im Kanton 
Freiburg benötigt es eine Mindestfläche von 50 Hektaren für ein Vernetzungsprojekt.   
Quelle: BLW, Agrarbericht 2004, Ökolog. Ausgleich, S. 171-173   
 
 
4.3. Ziele der Bundes  
Für die Umsetzung der Bundespolitik im Bereich Landwirtschaft ist das Bundesamt für Land-
wirtschaft (BLW) verantwortlich. Das BLW hat gemäss Art. 79 des Landwirtschaftsgesetzes 
(LwG) sowie Art. 2c und 3 des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG) 
die Pflicht, bei seinen Subventionsentscheiden die Aspekte des Natur-, Landschafts- und 
Heimatschutzes zu berücksichtigen. Die Landwirtschaft pflegt und nutzt weite Teile der 
Landschaft und hat dadurch eine wichtige Funktion bei der Gestaltung der Kulturlandschaft. 
Die Bundespolitik fördert eine natur- und landschaftsverträgliche Landwirtschaft. 
 
Landschaftskonzept Schweiz LKS 
 
Sachziele Landwirtschaft 
Verbindlichkeit: Die zuständigen Bundesstellen berücksichtigen die Sachziele bei ihren 
Tätigkeiten.   

A. Die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche soll in absehbarer Zeit mit besonders  
      umweltschonenden Methoden bewirtschaftet werden.  

B. Im Talgebiet sollen in absehbarer Zeit 65©000 ha Landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) als  
     qualitativ wertvolle ökologische Ausgleichsflächen bewirtschaftet werden. Damit wird die  
     Erhaltung der heimischen Artenvielfalt gefördert.  

C. Ökologische Ausgleichsflächen sollen in ökologischen Vorranggebieten verstärkt  
      gefördert werden.  
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D. Traditionelle Kulturarten sowie kulturlandschaftsgeschichtlich oder ökologisch wertvolle 
      Bewirtschaftungsformen (wie Wässermatten und Streunutzung von Flachmooren)  
      werden unterstützt.  

E. Die Arten- und Lebensraumvielfalt wird bei grösseren, raumrelevanten Strukturverbes-  
     serungsmassnahmen durch die Integration ökologischer Ausgleichsmassnahmen sowie  
     projektbedingter Ersatzmassnahmen erhalten und gefördert.  

F. Strukturverbesserungsmassnahmen tragen der schonenden Entwicklung der Kultur- 
      landschaft Rechnung.  

G. Strukturverbesserungsmassnahmen unterstützen die Entwicklung einer standortan- 
      gepassten landwirtschaftlichen Bewirtschaftung im Sinne der Ziele des Landschafts- 
      konzeptes Schweiz, z.B. die Aufrechterhaltung der Bewirtschaftung in Grenzertragslagen.  
Quelle: Landschaftskonzept Schweiz, 1997, Sachziele und Massnahmen des Bundes, Landwirtschaft, S. 27 
 
 
4.4. Ziele des Kanton Freiburg  
 
4.4.1. Kantonales Leitbild: Natürliche Ressourcen als Stärken des Kantons 
Eine umfassende Raumplanung berücksichtigt nicht nur den wirtschaftlichen Aspekt, sondern 
trägt ebenso den ökologischen und sozialen Bedürfnissen Rechnung. Wesentliche Voraussetz-
ung für Lebensqualität ist eine lebensgerechte Umwelt. Das Leitbild des Kantons Freiburg zielt 
denn auch auf die Erhaltung und die ökologische Aufwertung der Natur- und Landschaftsschutz-
gebiete sowie auf die Stärkung des ländlichen Raums mit seinen unterschiedlichsten Funktionen 
ab. Dabei wird ebenso darauf aufmerksam gemacht, dass die Vielfalt der Landschaften eine 
Stärke des Kantons ist.  
Quelle: (www.sit.fr.ch/pdfr/text/content.asp) 
 
4.4.2. Ziele der kantonalen Politik 
Der Kanton verfolgt in diesem Sachbereich folgende Ziele: 

·  Festlegung von Massnahmen in der jeweiligen Region, um die aus der Sicht des 
Kantons vorrangigen Naturräume zu schaffen. 

·  Schaffung von Anreizen für die Landwirte, damit diese für den ÖLN Flächen 
anmelden, die einen hohen Naturwert besitzen (Hecken, Feldgehölze, extensiv 
genutzte Wiesen oder Hochstamm-Feldobstbäume), welche zum Schutz natürlicher 
Ressourcen (Gewässer- oder Bodenschutz usw.) oder zur Vernetzung von 
Lebensräumen (Tierkorridore, Biotopvernetzung usw.) beitragen. 

·  Erschliessung neuer Einkunftsquellen für die Landwirte durch Verträge über den 
Unterhalt neu geschaffener ökologischer Ausgleichsflächen. 

Quelle: (www.sit.fr.ch/pdfr/text/content.asp,  
Richtplan Kt. Freiburg „Ländlicher und natürlicher Raum“, 16. Ökologischer Ausgleich) 
 
4.4.3. Aktionsschwerpunkte gemäss dem kantonalen Richtplan 
Der neue kantonale Richtplan teilt den Kanton in Landschaftseinheiten ein und definiert 
seine Aktionsschwerpunkte zum Schutz der Biotope der jeweiligen Einheit. In den verschie-
denen Landschaftseinheiten greift der Kanton gemäss folgenden Prioritäten ein: 
 
Lebensräume       
 
Regionale Einheiten 
 

Ackerbaugebiete Landschaftsstrukturen 
 

Freiburger Mittelland Wiederherstellung von 
Lebensräumen 

Wiederherstellung von 
Lebensräumen 

 
Quelle: http://www.fr.ch/pna/de/agriculture_d/oqe_d/Aktionsschwerpunkte.pdf 
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4.5. Ziele der Gemeinde Gurmels  
Die Gemeindeziele basieren auf den kantonalen Anforderungen und Weisungen, welche sich 
an den Bundesmindestanforderungen der Anhänge 1 und 2 der ÖQV orientieren. 
Im Planungs- und Baureglement der Gemeinde sind die wichtigsten Punkte geregelt. Dieses 
enthält zusätzlich eine Beilage 2 „Liste der häufigsten einheimischen Pflanzen“, welche bei 
der Anpflanzung von Baum- und Heckenpflanzen beachtet werden sollte.  
 
 
5. Auswirkung des ökologischen Ausgleichs auf Landwirtschaft und Landschaft 
 
5.1. Leistungen einer multifunktionalen Landwirtschaft 
Am 9. Juni 1996 bekannte sich eine deutliche Mehrheit der Stimmberechtigten zu einer 
multifunktionellen Landwirtschaft im Dienst einer nachhaltigen Schweiz. Dies sind gemäss 
Bundesverfassung die neu ausgerichteten Hauptfunktionen der Landwirtschaft: 
·  Sichere Versorgung der Bevölkerung (Produktion von Nahrungsmitteln und Fasern) 
·  Dezentrale Besiedlung des Landes (Einkommen für eine bäuerliche Bevölkerung 
·  Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen (Erhaltung und Pflege einer gesunden 

und sicheren Umwelt, Werte für Gesundheit, Freizeitgestaltung und Lebensqualität) 
·  Pflege der Kulturlandschaft (Positiver Einfluss auf die Qualität (Vielfältigkeit, Arten- und 

Biotopschutz) der Landschaft)   Quelle: BUWAL, Umweltbericht 2002, Landwirtschaft, S. 196 
 
Traditionsgemäss hat die Landwirtschaft diese Leistungen eher als Nebenerscheinung der 
Nahrungsmittelproduktion erbracht. Die wieder aktuell werdenden Formen einer nachhaltigen 
Landwirtschaft widmen sich bewusst der Wiederbelebung dieser Werte, 
welche durch die Intensivierung der Landwirtschaft (z.B. Meliorationen, 
Flurbereinigungen, chemischer Pflanzenschutz, Düngung, Monokultu-
ren) immer mehr an Bedeutung verloren hat.  
Die Aspekte der Biodiversität, der Landschaftspflege sowie der Freizeit-
gestaltung und der Ästhetik haben in der Landwirtschaft tatsächlich 
einen neuen Stellenwert erhalten. Sie betreffen nicht nur den einzelnen 
Landwirtschaftsbetrieb sondern ebenso seine Umgebung.   
Quelle: E.F. Boller, F. Häni & H.M. Poehling, 2004, Ökolog. Infrastrukturen (Ideenbuch 
funktionale Biodiversität…), S. 2, Kap. 1.1 
 
5.2. Landschaftsschutz (ästhetischer Ressourcenschutz) 
Zum Landschaftsbild in seiner Eigenart und Besonderheit soll Sorge getragen werden 
(WEISS, 1987). Es geht darum, dass sich die Menschen in ihrer Landschaft wohl fühlen und 
Erholung finden können. Der erholungssuchende Mensch verlangt eine vielfältige, reich 
strukturierte Landschaft als Ausgleich zu der naturfremden Umwelt in den Städten und 
Agglomerationen.  
Die Erwartungen und Vorstellungen der städtischen Bevölkerung gehen dahin, dass die 
traditionelle Vielfalt und Abwechslung landschaftstypischer Nutzungsmuster wenn immer 
möglich beibehalten oder sogar entwickelt werden. Konkret heisst dies:� �

·  Erhalt von Strukturen und raumbestimmenden Landschaftselementen (Hecken, 
Feldgehölze, Streuobstbestände, Einzelbäume) 

·  Erhaltung von blumenreichen Wiesen und Bördern, 
naturnahe Bachläufe 

·  Wiederherstellung der Strukturen in übermässig 
ausgeräumten Landschaften 

·  Vielseitige Fruchtfolgen auf nicht zu grossen 
Parzellen; differenzierte, dem Gelände angepasste 
Bewirtschaftungsintensität im Graswirtschaftsgebiet 

·  Einbezug historischer Wege 
 
Quelle: P. Thomet, E. Thomet-Thoutberger, Liebefeld-Bern 1991, Vorschläge zur ökolog. Gestaltung und Nutzung 
der Agrarlandschaft, S. 43-44 
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5.3. Strategien zur Erhaltung der Artenvielfalt 
Grundsätzlich können in Anlehnung an HAMPICKE (1988) drei räumliche Konzepte diskutiert 
werden, um die Naturschutzziele in der Agrarlandschaft zu erreichen (Abb. 2).  
 
Abb. 2  Räumliche Konzepte für den Naturschutz in der Agrarlandschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTEGRATION 

  
 
Naturschutz- und 
Produktionsgebiete räumlich 
getrennt, evtl. durch 
Pufferzonen abgeschirmt, 
Naturschutzflächen arrondiert 
 
 

SEGREGATION 

 
Beim Prinzip der Segregation hat die Naturschutzfunktion grossflächig Vorrang vor der land-
wirtschaftlichen Produktionsfunktion. Das bedeutet jedoch nicht, dass die landwirtschaftliche 
Nutzung entfällt. Diese soll sogar in der traditionellen sehr extensiven Weise beibehalten 
werden.  
 
 
5.3.1. Schaffung grossflächiger Naturschutzvorranggebiete (Segregation) 
Der Naturschutz spricht sich deutlich dafür aus, dass in erster Priorität etwas für den Schutz 
der Arten, die vom Aussterben bedroht sind, getan werden muss. Es wird mit der Irreversibili-
tät des Verschwindens argumentiert. Damit ginge genetische Information unwiederbringlich 
verloren, deren Bedeutung für die Evolution wir noch gar nicht kennen und abschätzen 
können.  
 
Die Rettung gefährdeter Arten gelingt fast ausschliesslich in Biotopen, welche nur sehr 
extensiv bewirtschaftet werden (HAMPICKE 1988). Grossflächige, gegen Fernwirkungen der 
Intensiv-Landwirtschaft abgeschirmte Biotope sollen bereitgestellt werden. Die Naturschutz- 
und Produktionsflächen werden arrondiert und durch Pufferzonen abgesichert. BROGGI und 
SCHLEGEL (1989) vertreten zur Evaluierung des Mindestbedarfes an naturnahen Flächen in 
der Kulturlandschaft eine ähnliche Auffassung:  
„Bei allen Naturschutzstrategien kann ein wirksamer Artenschutz niemals um das Element 
der Segregation herumkommen, obwohl das Konzept der räumlichen Integration emotional 
ansprechender sein mag. Zudem ist die Segregation gerne dem Verdacht ausgesetzt, sie 
schriebe die Natur auf einen hohen Prozentsatz der Fläche ab und betreibe auf den Rest-
flächen musealen Naturschutz… 
In Gebieten, wo flächige, naturnahe Biotope tatsächlich noch vorhanden sind, muss der Schwer-
punkt des Handelns zweifellos auf der Sicherung und Vegrösserung dieser Biotope liegen.“ 
 
Für die Erhaltung seltener, stenöker Arten (enger Toleranzbereich) 
braucht es grossflächige, naturnahe Biotope. Ihre Flächengrösse 
muss sich an den Arealansprüchen der Spitzenarten orientieren, die 
meist als Endverbraucher auf dem Gipfel von Nahrungspyramiden 
bzw. –ketten stehen und in der Regel viel Raum benötigen 
(JEDICKE, 1990). Der grösste Teil der europäischen, typischen 
Vogelfauna benötigt eine 80 ha grosse Fläche als Minimallebens-
raum (REICHHOLF, 1987). Grossflächige Schutzgebiete sollten in 
der Regel über 100 ha gross sein, damit sich genetisch stabile Populationen von Tieren und 
Pflanzen entwickeln und halten können. Diese Flächengrösse ist wohl für die Schweizeri-
schen Verhältnisse etwas hoch angesetzt. Für den Aufbau eines Biotopverbundsystems 
wären im Mittelland bereits Areale von 10 bis 20 ha sehr wertvoll.  
 

Naturschutz- und 
Produktionsflächen 
getrennt, aber eng 
nebeneinander 
 
VERNETZUNG 

Naturschutz und 
Landwirtschaft auf 
einer Fläche 
 
 
KOMBINATION 
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5.3.2. Lebensraumvernetzung und ökologischer Ausgleich (Integration) 
Mit der Vernetzung von naturnahen Lebensräumen soll die allgemeine ökologische Vielfalt in 
intensiv genutzten Agrarlandschaften wieder erhöht und vielen Arten, die selten geworden sind, 
mehr Lebensraum gegeben werden. Zwar handelt es sich hier meistens um Allerweltsarten 
(Ubiquisten), die an vielen Standorten vorkommen können. Bei der Vernetzungsstrategie stehen 
also nicht primär gefährdete Arten oder Biotoptypen im Vordergrund, sondern die genetische 
Vielfalt, besonders auch die Vielfalt von Organismen, die im Agrarbereich als potentielle Anta-
gonisten von Kulturschädlingen gefördert werden sollen.  
 
Die Produktions- und Naturschutzflächen sind kleinräumig getrennt, liegen aber eng neben-
einander. Viele Konzepte beschränken sich einseitig auf Hecken als Verbundelemente. Ihre 
Fragmente werden vernetzt durch Neupflanzungen von Gebüschen, 
Feldgehölzen und Waldrändern. Neben diesen Gehölzformationen 
bilden die Bäche und an die Gewässer grenzende lineare Grasstreifen 
(Säume) ein zweites wichtiges Element einer Biotopvernetzung. 
Entlang von Böschungen, Rainen, Wegen und Waldrändern soll eine 
Vegetation wachsen, die nur extensiv genutzt werden soll, damit sie 
vielen Tierarten wie Insekten etc. als Rückzugsgebiet dienen kann. 
Besonders attraktiv sind diese Biotope, wenn sie blütenreich sind. Alle 
Hecken, Waldränder und Feldgehölze sollen mit einem mindestens  
2-5 m breiten Kraut- bzw. Grassaum umgeben sein. Nach Möglichkeit 
sind extensiv bewirtschaftete, artenreiche Naturwiesen und Ackerrand-
streifen oder extensive Äcker mit in das Verbundsystem einzubeziehen. 
Nicht vergessen dürfen wir alle Kleinbiotope der Landschaft wie Einzelsträucher und 
Gebüschgruppen, Einzelbäume und Hochstammobstgärten.  
 
Mit dieser Strategie werden viele Ökotone (Übergangszonen) geschaffen, die sich im Ver-
gleich zu den angrenzenden Ökosystemen als Folge der gegenseitigen Überschneidung 
durch ein vielfach höheres Angebot an Lebensgrundlagen wie Nahrung, Deckung und Mikro-
klima auszeichnen (KLÖTZLI, 1989). Dieser sogenannte Rand- oder Grenzlinieneffekt 
äussert sich in der Regel durch einen deutlich grösseren Artenreichtum und eine erhöhte 
Artendichte, der sich aus Bewohnern der beiden aneinanderstossenden Ökosysteme und 
aus spezialisierten Saumarten zusammensetzt (JEDICKE, 1990).  
 
Nach dem Mosaikkonzept sind die Habitatvielfalt (Anzahl verschiedener Habitattypen pro 
Flächeneinheit) und die Habitatheterogenität (Mosaiksteingrössen, Anzahl Mosaiksteine pro 
Flächeneinheit) die wichtigsten Faktoren, welche die Artenvielfalt bestimmen. Je mehr ver-
schiedene Lebensräume in einem Quadratkilometer vorkommen, desto grösser ist die Arten-
zahl an Pflanzen und Tieren, da jeder Lebensraum eine charakteristische Fauna und Flora 
beherbergt (DUELLI, 1989). Wenn wir die Fläche eines Mosaiksteines bei gleich bleibender 
Habitatvielfalt der Umgebung erhöhen, sinkt die Artenzahl, unter anderem, weil der Rand-
bereich, die Ökotonfläche, abnimmt. Viele Arten sind eben auf die Grenzbereiche zwischen 
Biotopstrukturen spezialisiert, andere sind auf den Habitatswechsel angewiesen.  
 
Wenn das Ziel des Naturschutzes also eine möglichst grosse Artenvielfalt in der Kulturland-
schaft und gute Voraussetzungen für die biologische Schädlingsbekämpfung in den landwirt-
schaftlichen Kulturen ist, dann müssen wir uns für die Erhaltung oder Schaffung eines 
möglichst vielfältigen Mosaiks von Habitatstrukturen einsetzen (DUELLI, 1989).  
 
Der Wert der Biotopvernetzung hängt entscheidend von der Qualität der durchgeführten 
Massnahmen ab. Wichtig ist auch eine genügende Grösse von 5 bis 10% Flächenanteil an 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche als Richtgrösse.  
 
Neben der Lebensraumvernetzung, die sich mehr am Rande der Fläche eines Landwirtschafts-
betriebes abspielt, gibt es noch eine weitere Anzahl von Massnahmen, welche geeignet sind, die 
Artenvielfalt zu erhöhen. Nach dem Prinzip der Kombination können auf Ackerflächen Misch-
kulturen angebaut werden. Durch den gezielten Einbezug einer Restverunkrautung oder von 
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Untersaaten wird die Nahrungsbasis für zahlreiche Insekten geschaffen. In diesem Zusammen-
hang muss erneut auf die besondere Wichtigkeit der vielseitigen Fruchtfolge hingewiesen werden.  

Quelle: P. Thomet, E. Thomet-Thoutberger, Liebefeld-Bern 1991, Vorschläge zur ökolog. Gestaltung und Nutzung 
der Agrarlandschaft, S. 76-79  
 
 
6. Ökologische Infrastrukturen (Lebensräume) 

Der effektive Beitrag der ökologischen Infrastrukturen zur Förderung der Biodiversität hängt 
weitgehend von ihrer ökologischen Qualität, ihrer räumlichen Verteilung und Vernetzung mit 
den anderen Strukturen ausserhalb des Betriebes ab.  
 
6.1. Netzwerk der ökologischen Infrastrukturen 

Es besteht aus drei Elementen mit unterschiedlichen Funktionen:  
·  Grossflächige Lebensräume als Grundeinheit, welche den Tierpopulationen als 

Dauerlebensräume dienen;  
·  Trittsteine bilden zwischen ihnen zeitweise besiedelbare kleinere Flächen, die hin und 

wieder auch zur Fortpflanzung genutzt werden können; 
·  Korridorhabitate vernetzen als Verbindungswege die grossen Dauerlebensräume und 

die kleineren Trittsteine. 

Grosse Flächen an extensiv genutzten Wiesen und Weiden, Magerwiesen, Waldparzellen, 
Ruderalflächen, Streuobstwiesen, aber auch grosse Hecken sind Beispiele für 
Dauerlebensräume.  

�
Zu den Trittstein-Habitaten gehören eher punktförmige und kleine Flächen wie Feldgehölze, 
Steinhaufen und Tümpel 

Korridor-Strukturen hingegen haben eher linearen, bandförmigen Charakter wie z.B. 
kleinere Hecken, Waldrandsäume, Buntbrachestreifen, Böschungen, Feldraine, Säume 
entlang von Äckern und Wiesen, Feldwege, Bäche und Gräben.  
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50 m 

mehr als 300 m 

300 m 

150 m 

Nicht im eigentlichen Sinne zu den ökologischen Infrastrukturen zählend, aber dennoch 
wichtig sind die Pufferzonen. Sie leisten indirekt wertvolle Dienste, indem sie die ökolo-
gischen Infrastrukturen vor Pestizidabdrift und negativen Folgen häufigen Maschinenein-
satzes schützen. Ausnahmsweise können sie eine Doppelfunktion ausüben, nämlich als 
Schutz vor Pestizidabdrift und gleichzeitig als Habitat für Nützlinge. Die beabsichtigte 
Wirkung beeinflusst weitgehend ihre Mindestgrösse, ihre Struktur und Bewirtschaftung.  
 
Die Bedürfnisse einzelner Tierarten bezüglich der Grösse ihres Lebensraumes und der 
maximalen Distanzen zwischen den ökologischen Infrastrukturen hängen von der 
Körpergrösse und Mobilität der Tierart ab.  
Die nachfolgenden Abbildungen (Abb. 3) zeigen die Auswirkungen zunehmender Distanzen 
(d.h. des Vernetzungsgrades der ökologischen Infrastrukturen) auf die Verbreitungsmöglich-
keiten verschiedener Tiergruppen, welche durch repräsentative Vertreter angedeutet 
werden.  
 
Abb. 3  Maximale Distanzen zwischen den ökologischen Infrastrukturen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: E.F. Boller, F. Häni & H.M. Poehling, 2004, Ökolog. Infrastrukturen (Ideenbuch funktionale 
Biodiversität…), S. 5-6, Kap. 1.2 
 
 
6.2. Funktionale Biodiversität 
 
Sie kann verschiedene wichtige, aber eher unspektakuläre Leistungen ermöglichen wie 
Regulierung des Wasserhaushaltes, Reinigung von Wasser und Luft, die Erhaltung der 
Bodenfruchtbarkeit oder die Steigerung der Futterqualität in der Graswirtschaft. Eine weitere 
Leistung ist die vorbeugende und nachhaltige Regulation von Schädlingen der Kulturpflan-
zen, die biologische Schädlingsbekämpfung (Abb. 4).  
Die klassische biologische Bekämpfung von Schädlingen stützt sich vor allem auf den pas-
siven Schutz vorhandener Nützlinge durch schonenden Pflanzenschutz und/oder Freilas-
sung und Ansiedlung kommerziell erhältlicher Nützlinge. Eine neuere, attraktive Schädlings-
bekämpfung bewirtschaftet gezielt die ökologischen Infrastrukturen, um Vielfalt, Dichte und 
Wirksamkeit der Nützlinge aktiv zu fördern und zu erhöhen.  
 
Eine multifunktionale und nachhaltige Landwirtschaft kann wichtige Leistungen ermöglichen 
einschliesslich der Funktionalen Biodiversität. Ein wichtiger Aspekt ist die biologische 
Schädlingsbekämpfung, deren Erfolg stark durch die Dichte und Qualität der ökologischen 
Infrastrukturen innerhalb und ausserhalb des Landwirtschaftsbetriebes (in einem Radius von 
ca. 100-200 m) beeinflusst wird.  
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Abb. 4  Ökologische Distanzen - Funktionale Biodiversität 

0-10 m Distanz der stärksten Interaktionen zwischen Schädlingen und 
ihren Nützlingen; kritischer Bereich der Pestizidabdrift aus den 
landwirtschaftlichen Kulturen in das Umgelände 

10-50 m Aktionsradius vieler laufender, fliegender oder windverfrachteter 
Nützlinge, welche aus ihren Habitaten in die landwirtschaftlichen 
Kulturen wandern (z.B. Parasitoide, Raubmilben etc.) 

50-100 m Der Aktionsradius vieler Kurzdistanzflieger ist zunehmend 
überschritten (z.B. viele kleine Parasitoide, räuberische Käfer, 
windverfrachtete flügellose Nützlinge wie Raubmilben) 

100-500 m Der Aktionsradius vieler Nützlinge ist überschritten; gewisse Mittel- 
und Langstreckenflieger können sich auch über diese Distanzen 
bewegen (z.B. Schwebfliegen, Marienkäfer, räuberische Blumen-
wanzen wie Orius- und Anthocoris-Arten).  

Über 500 m Eine kleine Anzahl von sehr guten Fliegern (z.B. Schwebfliegen 
und Florfliegen) kann auch diese Distanzen überwinden.  

Quelle: E.F. Boller, F. Häni & H.M. Poehling, 2004, Ökolog. Infrastrukturen (Ideenbuch funktionale 
Biodiversität…), S. 12-13, Kap. 1.4 
 
6.3. Bedeutung der ökologischen Infrastrukturen für die biologische Bekämpfung 
Gute ökologische Infrastrukturen sind für Aufbau und Effizienz von Populationen wirtschaft-
lich wichtiger Nützlinge von ausschlaggebender Bedeutung. Solche Infrastrukturen bieten 
ihnen Rückzugsgebiete, Überwinterungsorte, Wirtstiere (für die Eiablage von Parasitoiden), 
Beutetiere (als Nahrung für die Jugendstadien von Räubern) und mit blühenden Pflanzen die 
unverzichtbaren Nahrungsquellen (Nektar und zum Teil Pollen) für die Reifung und Fortpflan-
zung aller adulten Parasitoide und vieler Räuber. Sie sind auch von Bedeutung für die Ent-
wicklung wichtiger Blütenbestäuber (z.B. Bienen).  
 
Von speziellem Interesse ist ihre Funktion als Überwinterungsort von Nützlingen. Dort kön-
nen sich diese zurückziehen, wenn entweder die landwirtschaftlichen Kulturen abgeerntet 
oder die Schädlinge verschwunden sind. Die Überwinterungsorte gestatten ihnen, frühzeitig 
auf Alternativwirten ihre Populationen aufzubauen und anschliessend in die angrenzenden 
Kulturen auszuschwärmen. Ihr frühzeitiges und zahlenmässig starkes Übersiedeln in die 
Kulturen ist eine wichtige Voraussetzung für eine wirksame biologische Regulierung der 
landwirtschaftlichen Schädlinge. Quelle: E.F. Boller, F. Häni & H.M. Poehling, 2004, S. 17, Kap. 1.6 
 
6.4. Die Brennessel: Eine ökologische Schatztruhe? 
Brennesseln werden in der Regel als lästiges Unkraut betrachtet und bekämpft, wenn sie 
sich stark verbreiten. Zu Unrecht! 
Brennesseln sind Wirtspflanzen von über 100 Insektenarten, welche 6 verschiedenen Insek-
tenordnungen zugeteilt werden können. Unter den Phytophagen (Pflanzenfressern) befinden 
sich zum Beispiel über 25 Schmetterlingsarten, mindestens 3 Blattlausarten, 3 Zikadenarten 
sowie Blattsauger (Psyllen), Wanzen, Käfer und Spinnmilben.  
Die meisten dieser Phytophagen gehören nicht zu den landwirtschaftlichen Schädlingen,  
sondern bilden eine wichtige Futterbasis für den ganzen Nützlingskomplex, d.h. für Räuber 
und Parasitoide wichtiger Schädlinge. Diese Nützlingsfauna ist von grossem Interesse für die 
biologische Bekämpfung landwirtschaftlicher Schädlinge, da sie frühzeitig aus günstig gele-
genen Brennesselherden in die nahe gelegenen Kulturen einwandern können, bevor dort die 
Schädlingspopulationen die wirtschaftliche Schadensschwelle erreichen können.  
Die Besiedlung mit Insekten hängt von der Distanz zu den nächstgelegenen existierenden 
Brennesselherden ab. Besonders räuberische Insekten profitieren von mosaikartig angeord-
neten Herden, die nicht weiter als 100 m entfernt sind. Angaben über eine minimale Grösse 
ökologisch interessanter Brennesselherde sind unbekannt, doch dürften Flächen über 5 m2 

sinnvoll sein. Quelle: E.F. Boller, F. Häni & H.M. Poehling, 2004, Ökolog. Infrastrukturen (Ideenbuch 
funktionale Biodiversität…), S. 142, Kap. 2.8 
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7. Kleinstrukturen  
 
Kleinstrukturen sind naturnahe Objekte der Kulturlandschaft wie Trockenmauern, Gebüsch-
gruppen, Asthaufen, Holzbeigen, Tümpel, Lesesteinhaufen, Kopf-
weiden, usw. Sie alle sind Lebensraum und Nahrungsquelle, vor 
allem erschliessen sie als sogenannte ökologische Trittsteine die 
Landschaft für Fauna und Flora. Kleinstrukturen müssen unterhal-
ten werden. Die Kosten dafür werden den Landwirten abgegolten.  
 
Anforderungen:  
·  Als Kleinstrukturen gelten Hecken ohne Krautsaum, Asthaufen, Krautsäume, Altgras-

streifen, Buntbrachen, Brache- und Ruderalflächen, Natursteinmauern, Lesesteinhaufen, 
Einzelbäume, Kopfweiden und weitere ökologisch wertvolle Sonderbiotope.   

·  Mindestfläche: 1 Are.  
·  Ausdehnung: lineare Objekte: Breite mind. 6m, max. 12m, Länge unbeschränkt; 

flächige Objekte: In der Regel max. 10 Aren.  
·  Die Objekte werden so platziert, dass sie eine spezielle Bedeutung als Verbindungs- 

oder Vernetzungselemente haben.  
·  Kleinhecken, Asthaufen, Lesesteinhaufen, Natursteinmauern und Einzelbäume weisen in 

der Regel einen Krautsaum von mind. 3m Breite auf (Ausnahmen in Dauerweideflächen). 
 
Bewirtschaftung und Pflege:  
Anlage-, Saat- und Pflanzgutkosten können vom Projekt übernommen werden.  
·  Hecken ohne Krautsaum: Pflege der bestockten Fläche siehe Objekttyp Hecken und 

Feld- und Ufergehölze.   
·  Asthaufen werden bei Aufwachsen von Sträuchern und Bäumen allmählich in Nieder-

hecken überführt.  
·  Krautsäume: Alternierender Schnitt ab 15. Juni (Bergzone ab 1. Juli) auf einem Drittel 

bis zwei Drittel der Fläche (mind. ein Drittel der Fläche bleibt als Altgras stehen bis zum 
nächsten Jahr und wird dann geschnitten). Das Schnittgut ist abzuführen. Befahren nur 
ausnahmsweise. In Dauerweiden ist Beweidung des Krautsaums ab 15. Juni (Bergzone 
ab 1. Juli) erlaubt (analog zur Schnittnutzung muss pro Jahr mind. 1 Drittel der Fläche 
ungenutzt als Altgras ausgezäunt bleiben).  

·  Bracheflächen und Altgrasstreifen (auf Acker- oder Wiesland) werden während mehr 
als einem Jahr vollständig der natürlichen Vegetationsentwicklung überlassen. Sie wer-
den in der Regel alle zwei bis drei Jahre wieder umgebrochen (Ackerbrachen) oder ge-
mäht und das Schnittgut weggeführt (Wiesenbrachen).  

·  Ruderalflächen entwickeln sich ausgehend von vegetationslosen Flächen durch natür-
liche Besiedlung mit Pflanzen. Sie werden durch Abtragen der obersten Humusschichten 
angelegt und sind ca. nach 3 Jahren, d.h. mind. einmal während der Vertragsperiode 
mechanisch wieder weitgehend von Vegetation zu säubern. Eine Kombination mit abge-
lagertem, magerem Material (z.B. Kies) oder die Anlage von Tümpeln durch Verdichten 
des Bodens ist möglich.  

·  Lesesteinhaufen und Natursteinmauern sind periodisch von aufkommenden Stauden 
oder Gebüsch zu säubern.  

·  Als Einzelbäume gelten nur standortheimische Baumarten, die auf der Standfläche 
einen Krautsaum von mind. 1 Are aufweisen.  

·  Für weitere ökologisch wertvolle Sonderbiotope können 
die genauen Pflegerichtlinien als spezielle Vereinbarung im 
Vertrag festgelegt werden.  

Düngung und Nutzung: • Keine.  
Pestizide: • Keine. Ausnahmen: Einzelstockbehandlung von 
Problemunkräutern (z.B. Ackerkratzdisteln, Blacken) mit 
Herbizid auf Brache- und Ruderalflächen erlaubt.  
Quelle: www.ag.ch/natur2001/alg/pages/natur/programme/mehrjahresprogramm/Oekoausgleich/Kleinstrukturen.htm  
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Bedeutung 
Kleinstrukturen sind wichtige Lebensräume und bieten Nischen 
für Tiere und Pflanzen. Ungepflegte Ecken, Altgrasstreifen, 
Büsche, Hecken, Baumgruppen, Steinhaufen, Trockenmauern, 
Baumstümpfe, Brennnesselfluren und so weiter, sie alle sind 
Herberge für viele Tiere als Versteck, Brutplatz, Schlafplatz oder 
Ansitz für die Jagd in den angrenzenden Wiesen und Feldern. 
Kleinstrukturen haben in unserer ausgeräumten Agrarlandschaft hauptsächlich aus 
wirtschaftlichen Gründen keinen Platz mehr.  
Doch gerade hier hat die Natur noch eine Chance – die Goldammer findet hier Insekten, der 
Kuckuck grosse Raupen, Eidechsen finden Unterschlupf und die Ringelnatter einen Platz 
zum Eierlegen und Überwintern. 
Quelle: http://www.birdlife.ch/d/projekte_ch_klein.html  
 
 
7.1. Steinhaufen   
 
Steinhaufen bilden in der Natur einen interessanten Spezialstandort, von dessen Strukturie-
rungen und Höhlensystemen einige Tierarten profitieren können. Natürliche Steinhaufen ent-
stehen an Geröllhängen und als Geschiebeablagerungen durch Hochwasserereignisse an 
Fließgewässern. Allerdings gibt es auch eine traditionelle Entstehung durch Menschenhand. 
In Siedlungen finden sie sich traditioneller Weise an Bahndämmen oder in ehemaligen 
Gruben und alten Bauplätzen etc. In naturnahen Parkanlagen und Gärten werden Steinhau-
fen an sonnenexponierten Lagen platziert und in die Gestaltung von Bächen, Borden oder 
Wiesen integriert. In der Nähe von Gewässern sind sie auch in schattigen Lagen wirkungs-
voll (Amphibien). 
 
Solange es Ackerbau gibt, solange ärgert sich der Bodenbearbeiter über lästige Steine, sam-
melt sie auf und wirft sie am Feldrand zu Haufen auf. So entstanden Lesesteinhaufen auch 
in unserer Kulturlandschaft. Weiterhin entstehen Steinhaufen aus Bauschutt durch Gebäude-
abbruch und -verfall. Letztere sind optisch nicht sonderlich hübsch, erfüllen aber durchaus 
interessante Funktionen im Siedlungsbereich.  
 
Steine unterdrücken das Pflanzenwachstum und heizen sich in der Sonne stark auf, wobei 
sie die Wärme nachts nur langsam abgeben. Zudem trocknen sie schnell ab, bieten aber in 
den unteren Lagen ein kühlfeuchtes Mikroklima. 
 
Bewohner: Aus diesen Besonderheiten ergibt sich ein günstiger Lebensraum für Reptilien, 
insbesondere für Zauneidechsen. Jedoch auch Igel und Hermelin nutzen Steinhaufen mit 
grösseren Hohlräumen v.a. in Bodennähe. Algen, Flechten oder Moose, welche die Steine 
überwachsen, dienen Kleinschmetterlingen wie dem Flechtenbärchen, Sackträgerarten 
(Kleinschmetterlinge) und einigen wenigen Eulenarten sowie spezialisierten Schneckenarten 
als Nahrung und Lebensraum. Einige Tagfalterarten suchen im 
Tageslauf offene, stark erwärmte Stellen auf, um ihren Energie-
haushalt aufzubessern. Zudem spielen diese Sonnenplätze als 
Paarungshabitate eine wichtige Rolle. Ritzen bilden Nacht- und 
Winterquartiere z.B. für den Mauerfuchs. 
Die Tiefen des Steinhaufens bieten auch Kröten, Molchen und 
Fröschen im Sommer einen kühlfeuchten Tageseinstand und im 
Winter einen frostfreien Ruheplatz.  
Steinoberflächen werden zudem gerne von Wildbienen, Schmetterlingen und Spinnen als 
Aufwärm- und Lauerplatz aufgesucht und sind so eine bequeme Möglichkeit die Tiere zu 
beobachten. Nicht zuletzt bietet ein solider Steinhaufen eine sichere Kinderstube für die 
Spitzmausfamilie, der die Nachbarschaft von Spinnen und Käfern nur recht ist. 
 
Vernetzung: Nur wenige Tiere verbringen ihren gesamten Lebenszyklus in und auf einem 
Steinhaufen. Die meisten Tiere nutzen diese Kleinstrukturen in einem bestimmten Lebens-
abschnitt z.B. für Gelege, in der Larvenentwicklung oder während einer bestimmten Zeit z.B. 
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Überwinterung. Diese Habitatelemente stellen somit sogenannte Trittsteinbiotope dar. 
Wichtig ist einerseits die unmittelbare Umgebung, die naturnah und strukturreich (Hecken, 
Waldränder, Säume, extensiv genutzte Wiesen) sein muss, damit ein reiches Nahrungs-
angebot vorhanden ist (tägliche Mobilität). Andererseits sollten Trittsteine, je nach Aus-
breitungsfähigkeit, in gewissen Distanzen in der Landschaft 
vorhanden sein, damit sie wandernden Tieren Nahrung und 
Unterschlupf bieten. Für Reptilien beträgt diese Distanz 50 
bis 100 m.  
 
Besonderes: Bei der Anlage eines ansehnlichen Steinhau-
fens gilt die erste Überlegung dem Platz. Er kann als erste 
Wahl sonnig, aber auch schattig liegen, denn Liebhaber 
finden sich für beide Standorte. Aus landschaftsästhetischen Überlegungen sollte das 
Material aus der unmittelbaren Umgebung verwendet werden.  
Steinhaufen müssen so aufgebaut werden, dass die Umgebung von eventuell sich lösenden 
Steinen nicht gefährdet wird. Es ist daran zu denken, dass die Haufen auch starken Regen-
fällen, Winden und anderen Umwelteinflüssen trotzen müssen. In Naturschutzgebieten sind 
Neuanlagen von Steinhaufen mit den zuständigen Stellen abzusprechen (Fachstelle Natur-
schutz, Bauamt der Gemeinde etc.) und dürfen den Pflegeplänen nicht zuwiderlaufen. 
 
Aufbau: Der Steinhaufen sollte teilweise 30 - 50 cm in die Erde reichen, um frostfreie Be-
reiche zu erschließen. Dieser Unterbau kann bei Materialmangel auch aus Bauschutt, der 
selbstverständlich frei von chemisch belastetem Müll und Fremdstoffen, wie Dichtmassen, 
Kunststoffe oder Mineralwolle sein muss, hergestellt werden. Eine Höhe von 20 - 30 cm über 
dem Boden reicht schon aus.  
Eine Mindestfläche von 1 qm ist erforderlich, 
mehr als 3 qm ist aber kaum sinnvoll, so dass 
dann besser mehrere Haufen angelegt werden 
sollten.  
 
In den Steinhaufen kann ein Igelquartier einge-
baut werden. Der Hohlraum muss ein Innen-
maß von 45 x 45 cm Grundfläche und eine 
Höhe von 40 bis 45 cm aufweisen und im frost-
armen Bereich liegen. Der Eingangsbereich 
wird im günstigsten Fall als 10 bis 20 cm langer 
Tunnelgang hergerichtet. Der Eingang von ca. 15 x 15 cm sollte so ausgerichtet sein, dass 
keine Zugluft hereinbläst. Wichtig ist noch, dass kein Wasser in die Nestmulde laufen kann 
(auch kein Schmelzwasser), denn der schlafende Igel kann sich nicht vor Vernässung und 
Unterkühlung schützen.  
 
Aufwand und Material: Benötigt werden flache Steine unterschiedlicher Grösse sowie Sand, 
Kies, Mergel oder lockere Erde. Sofern genügend Steine in unmittelbarer Umgebung vor-
handen sind, ist der Aufwand zum Aufschichten gering. Müssen jedoch die Steine von Hand, 
mit Schubkarren oder mit einem Fahrzeug (mit Anhänger) herangeschafft werden, kann der 
Transportaufwand recht gross sein. Der Pflegeaufwand ist minimal. Benötigte Arbeitsgeräte 
sind: Spaten, Schaufel, Kreuel und Pickel (zum Lockern des Untergrundes), Schubkarren 
und weitere Transporthilfen (nach Bedarf), Sense, Sichel, Rebschere und Säge (für Pflege). 
Das Tragen von Arbeitshandschuhen und gutem Schuhwerk (Stahlkappen) wird empfohlen.  
 
Zeitpunkt: Neue Steinhaufen können das ganze Jahr aufgeschichtet werden, doch empfiehlt 
es sich, die Arbeit während der Winterruhe (November bis März) durchzuführen.  
 
Pflege: Steinhaufen sollten möglichst lange ungestört bleiben. Nur bei zu starker 
Beschattung sollten sie wieder freigestellt werden.  
 
Quelle: http://www.wsl.ch/relais/aktuell/merkblattSVS2.pdf 
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7.2. Brennholzstapel  
 
Sie sind wertvolle Lebensräume für die verschiedensten Tier-, 
Insekten und Pilzarten. Sie bieten aber auch deckungsgünstige 
Nistmöglichkeiten für selten gewordene busch- und boden-
brütende Vogelarten. 
Auch Fledermäuse können solche Holzstapel für den Winter-
schlaf aufsuchen. Während sich einige Arten in Baumhöhlen 
oder in Höhlen zurückziehen, gibt es immer wieder Tiere, die 
einen Brennholzstapel als Überwinterungsort vorziehen. Lose aufgeschichtete Scheiten mit 
Spalten dazwischen sind also durchaus ökologisch wertvoll. 
Vorsicht: Cheminées haben gerade im Winter Hochsaison. Brauchen Sie das Holz im Winter 
als Brennmaterial, so tragen Sie die Scheiten einzeln und vorsichtig ab. Vielleicht stossen 
Sie auf eine schlafende Fledermaus. Versuchen Sie in diesem Fall, die Fledermaus wieder 
an ihren Platz zu legen und wieder zuzudecken. Falls sie erwacht, können Sie sich bei der 
regionalen Fledermausschutzstelle unter der Telefonnummer 041/370 56 13 melden. 
Quelle: http://www.umweltberatungluzern.ch/downloads/Unterschlupf.pdf, Unterschlupf, S. 6 
 
 
7.3. Asthaufen  
 
Astmaterial fällt beim Rückschnitt von Büschen, Hecken und Bäumen sowie bei der Aus-
lichtung des Waldrands an. Bekannterweise ist abgestorbenes Holz für viele Lebewesen ein 
interessanter Lebensraum, trotzdem überrascht es, dass sich an/in einem zerfallenden 
Baumstamm gegenüber einem lebenden ein Vielfaches an Lebewesen aufhält. Totholz ist 
außerdem der Hauptschauplatz für Pilze, denn allein diese Organismengruppe kann die 
schwer abbaubaren Holzstoffe effektiv zur eigenen Energiegewinnung nutzen. Insbesondere 
im Herbst darf man immer wieder aufs Neue gespannt sein, welche farbenfrohen Pilze über 
Nacht erscheinen.  
 
Das zerfallende Holz hat ein typisches Mikroklima. Holz speichert Wasser, so dass es im 
Inneren lange feucht bleibt. Wasser wirkt durch seine hohe Wärmeaufnahmefähigkeit aus-
gleichend auf das Klima und schafft einen feuchten, temperierten und lange frostfreien 
Standort. Diese Eigenschaften prädestinieren den Holzhaufen zum idealen Sommer- und 
Überwinterungsquartier für zahlreiche Arten.  
 
Bewohner: Unzählige Kleintiere wie Käferlarven 
und Ameisen ernähren sich vom toten Holz und 
erfüllen dadurch eine wichtige Funktion im Kreis-
lauf der Natur. Ohne ihre Fressleistungen und 
Umwandlungsprozesse würde uns das anfallen-
de Totholz über den Kopf wachsen. Die verlasse-
nen Frassgänge der Käferlarven dienen Bienen 
und Wespen als Brutstätten. Ohne die Vorarbei-
ten der Käferlarven wären geeignete Kinder-
stuben für einige Bienen- und Wespenarten sehr rar. 
Die Struktur der Asthaufen, geschützte Hohlräume und besonnte Oberfläche in enger Ver-
zahnung, nutzen vor allem Reptilien (Zaun- und Waldeidechse, Blindschleiche, Schling- und 
Ringelnatter). Grössere Haufen mit mehr Feinmaterial dienen auch zur Eiablage und zur 
Überwinterung. Durch den Verrottungsprozess herrscht im Innern grösserer Haufen ein 
wärmeres Mikroklima, das wechselwarmen Tieren zu Gute kommt. Junge Amphibien, die 
ihre ersten Hüpfer und Schritte an Land unternehmen, brauchen in diesem verletzlichen 
Stadium reichlich Nahrung und sichere Verstecke, was sie in Asthaufen und unter Wurzel-
tellern finden.  
 
Wo sich eine derartige Vielfalt tummelt, sind die Nutznießer reichen Tierlebens nicht fern und 
Spitzmäuse beziehen schnell dieses Luxushotel mit Vollverpflegung. Bei Haufen mit einer 
Größe von über 2 qm Fläche ziehen auch Igel und mit viel Glück Hermelin oder Mauswiesel 
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ein. Auch die Vögel profitieren vom Totholzhaufen. Sei es als Nistplatz für Zaunkönig, 
Rotkehlchen und Heckenbraunelle, welche die höchsten 
Holzstücke auch gleich als bevorzugten Singplatz und 
Ausguck nutzen, oder Kleiber und Buntspecht, die mit viel 
Aktion das Holz zerlegen, um an Insekten zu gelangen. Selbst 
die Sumpf- und Weidenmeisen haben ihre Freude an ihm, 
denn sie verstecken Samenkörner als Wintervorrat besonders 
gerne in den Spalten und Ritzen des modernden Holzes - 
wenn sie dabei auf eine dicke Spinne stoßen, um so leckerer.   
 
Besonderes: Der Verrottungsprozess führt dazu, dass Nährstoffe an die Umgebung abge-
geben werden. Holzhaufen sollen deshalb nicht mitten in botanisch wertvollen Flächen er-
richtet werden. Auf problematischen Flächen soll vor allem dickes Holz verwendet werden, 
damit der Zersetzungsprozess möglichst langsam fortschreitet.  
Die Asthaufen und Eiablageplätze sind vor Überschwemmung zu schützen (Standortwahl!). 
Es empfiehlt sich, mehrere Eiablageplätze gleichzeitig anzubieten, damit sich eine allfällige 
Konzentration der Eiablage vermeiden lässt. 
In Naturschutzgebieten sind Neuanlagen von Asthaufen mit den zuständigen Stellen abzu-
sprechen (Fachstelle Naturschutz, Bauamt der Gemeinde etc.) und dürfen den Pflegeplänen 
nicht zuwiderlaufen.    
 
Standort: Geeignet sind gut besonnte, möglichst ungestörte und windgeschützte Stellen. 
Stehen Amphibien im Vordergrund, ist der Asthaufen oder Wurzelteller in Gewässernähe 
und teilweise im Halbschatten zu errichten. 
Grössere Haufen, die Reptilien als Eiablageplatz dienen, sollten an besonnten und beson-
ders geschützten Stellen, nach Möglichkeit entlang von Hecken, Uferböschungen, Wald-
rändern in Wassernähe aufgeschichtet werden und etwa zur Hälfte im Halbschatten liegen. 
 
Aufbau: Eine Totholzhaufen Anlage ist denkbar einfach. Um frostfreie Bodenbereiche zu er-
schließen, sollte ein etwa quadratmeter großer Kernbereich 30 - 50 cm tief ausgeschachtet 
werden. Anschließend wird mit grobem Holzmaterial, von Wurzelstubben über Stammstücke 
bis zu dicken Ästen, ein lückiger Haufen aufgeschichtet. Einige dickere Äste sollten oben und 
seitlich meterweit herausragen, denn diese Äste werden Lieblingsplätze für die Vogelwelt 
werden und in Teichnähe auch als Sonnenplatz für die Libellen dienen.  
Optisch am reizvollsten gelingt der Totholzhaufen aus gebrochenen Ast- und Stammstücken 
insbesondere von Laubhölzern - das sieht nicht so künstlich aus wie gesägte Teile. Zu be-
kommen ist das Material bei den zahlreichen Fällungsaktionen im Herbst und Winter, für ein 
Handgeld kriegt man das Material (vorher aussuchen!) meistens sogar vorbei gebracht.  
Sackt das Material im Laufe der Jahre langsam zusammen, legt man bei Gelegenheit etwas 
nach. Für eine Erstschichtung sollte auch Weichholz (Weide, Pappel) im randlichen Unter-
bau verwendet werden, um  schnell den wichtigen Holzmulm entstehen zu lassen. Ansons-
ten sind Harthölzer, wie Eiche, Esche oder Ahorn langlebiger und facettenreicher beim 
Zerfallsprozess.  
Ein schattig gelegener Holzhaufen lässt sich durch eine Gruppe großer Farne schmücken. 
Auch ein Berankenlassen mit Geißblatt, Efeu oder in Teichnähe 
mit Bittersüßem Nachtschatten erhöht den Reiz beträchtlich.  
 
Eine Variante des Totholzhaufens ist der Reisighaufen, der aus 
dünnerem Geäst besteht. Die Standortaspekte entsprechen 
dem Totholzhaufen. Wenn der Reisighaufen recht groß angelegt 
wird (über 4 qm und über 1,50 m hoch), wird er als Nistplatz für 
Gebüschbrüter interessant. Allerdings fällt das Material schnell 
zusammen und der Reisighaufen verliert damit auch schnell an Zuspruch.  
 
Eine platzsparende, aber gleichzeitig für Gebüschvögel besonders attraktive Variante ist eine 
gestützte Reisigwand. Dafür werden in 60 bis 100 cm Abstand zwei Pfahlreihen aus dickeren 
Ästen in den Boden eingeschlagen und das Reisigmaterial dazwischen aufgeschichtet. Eine 
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gute Höhe liegt zwischen 1,50 m bis 3 m, die Länge ist weniger wichtig, wobei mindestens 2 
m vorgesehen werden sollten.  
Natürlich kann die Reisigwand auch einseitig an eine bestehende Mauer oder Wand ange-
lehnt werden. Durch eine Bepflanzung mit Kletterpflanzen bekommt das Ganze noch eine 
weitere interessante Komponente - die Reisigwand kann somit auch als Kletterhilfe dienen.  
 
Aufwand und Material: Dicke und dünne Äste, Holzreste, Wurzelstöcke und ähnliches. 
Für Eiablageplätze kann trockenes Schnittgut (Streue, Schilf, Heu) aber auch Sägemehl, 
Mist, trockenes Laub oder ähnliches und Äste als Zwischenschicht verwendet werden. 
Sofern Asthaufen und Eiablageplätze dort aufgeschichtet werden, wo das Material anfällt, 
ist der Aufwand zum Aufbau und zur Pflege gering. Benötigte Geräte sind Baumscheren, 
Sägen, Rechen und Heugabeln. Sind Transporte notwendig insbesondere auch bei Wurzel-
tellern, müssen die entsprechenden Mittel organisiert werden (Schubkarre, Anhänger, Lade-
wagen etc.). Ausser allfälligen Transportkosten entsteht kein weiterer Aufwand. 
 
Zeitpunkt: Während Asthaufen und Wurzelteller am besten während der Winterruhe, also 
von Spätherbst bis Winter, aufgeschichtet werden, empfiehlt sich, den Aufbau der Eiablage-
plätze im späten Hochsommer durchzuführen. 
 
Pflege: Da der Asthaufen nach einer Weile verrottet und in sich zusammenfällt, sollte alle 
paar Jahre wieder neues Material aufgeschichtet werden. Stark zugewachsene Haufen und 
Wurzelteller sind bei Bedarf schonend freizustellen (mähen oder entbuschen). 
Der Eiablageplatz ist nach Bedarf mit neuem Material zu ergänzen, doch sollten diese 
Arbeiten weder während der Überwinterung (November bis März) noch während der Zeit, in 
der sich Eier im Haufen befinden können (Juli/August) durchgeführt werden. 
Quelle: http://www.wsl.ch/relais/aktuell/merkblattSVS1.pdf 
 
 
7.4. Totholz 
 
Der Kreislauf: Am Lebensraum Totholz können wir auf kleinster 
Fläche den Kreislauf der Natur beobachten. An der obersten 
Stelle der Lebenskette stehen die Vögel und Kleinsäuger. Einer-
seits dient ihnen die grosse Zahl der im Altholz lebenden Insekten 
als Nahrung und damit der Sicherung ihres Nachwuchses, ande-
rerseits bietet ein toter Baum bestimmten Arten, z.B. dem Specht, dem Fliegenschnäpper 
sowie dem Steinkauz ideale Möglichkeiten zum Nisthöhlenbau. Den Spechten folgen als 
Nachmieter ihrer Höhlen oft Meisen oder Bilche wie Garten- und Siebenschläfer. 
 
Nicht nur Vögel und Insekten, auch Moose, Flechten und Pilze sind auf totes Holz 
angewiesen. Im morschen, abgestorbenen Holz nisten ausgesprochene Spezialisten wie 
z.B. die blaue Holzbiene. Falten- und Holzwespen nagen bis zu 50 cm tiefe Gänge ins 
Altholz. Hier legen sie Kammern an, in denen die Eier abgelegt werden und sich die Larven 
entwickeln. 
 
Gerade die vielen Wildbienenarten spielen bei der Befruchtung unserer Obstgehölze und 
Wildpflanzen eine wichtige Rolle. Bock- und Borkenkäfer sind meist die ersten Bewohner im 
Totholz. Auch der selten gewordene Hirschkäfer braucht totes Holz zum Leben. 
 
Alte Bäume mit Höhlen, Spalten und sich ablösender Rinde sind auch für viele Fledermaus-
arten wichtige Lebensstätte. Sie bieten Sommer- und Winterquartiere. Abendsegler, Klein-
abendsegler, Braune Langohren, Bechstein-, Fransen- und Wasserfledermäuse bevorzugen 
alte Specht- oder Fäulnishöhlen, die über dem Einflugloch einen nach oben erweiterten 
Innenraum haben. In diesem hängen die Tiere meist weit oben, wo sich die aufsteigende 
Wärme staut und widrige Witterungseinflüsse am wenigsten bemerkbar sind. Kot und Urin 
können nach unten fallen und füllen mit der Zeit den unteren Höhlenraum. Fledermäuse sind 
vor allem durch grossflächigen Lebensraumentzug bedroht. 
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Nicht nur alte Bäume, auch morsche Zaunpfähle und Balken, stellen wertvollen Lebensraum 
dar. Sie sollten an ihrem Platz bleiben. Der Zaun sollte bei Bedarf durch einen neuen Pfosten 
daneben ersetzt werden. Aufgestapelte Balken und abgesägte Äste bieten auch Wohnraum 
für Würmer und Schmetterlingspuppen. 
 
Totholz sichert Leben. Deshalb sind alle Verantwortlichen - ob in Land- oder Forstwirtschaft 
oder als Gartenbesitzer - aufgefordert, Totholzinseln zu belassen und zu schützen. 
Quelle: http://www.bfnu.ch/totholz.htm  
 
 
Abb. 5  Entscheidende Qualitäten von Totholz 

Totholz* in Rinde belassen 
 

Totholz im Wald soll nicht entrindet werden. Die natürliche 
Zersetzungsabfolge ist sonst unterbrochen. Spechte kön-
nen zwar die Rinde von Bäumen mit lebenden Borken-
käferkolonien innert Wochenfrist weitgehend wegstem-
men, doch verbleibt immer ein Rest Rinde während der 
ersten Jahre. Erst bei der weiteren Zersetzung durch 
Pilze, Mikroorganismen und Insekten wird die Rinde 
weitergehend gelöst und vom Wind vom Stamm geweht. 
 

Ganze Bäume am Stück 
lassen 
 

Ganze abgestorbene Bäume mit Wurzelwerk sind wert-
voller als einzelne Holzstücke. Wie überall sind auch beim 
Totholz die Kontaktbereiche der verschiedenen Holzquali-
täten (Krone-Stamm, Astholz-Stamm, Stamm-Wurzeln) 
von besonderer Bedeutung und Artenvielfalt. 
 

Bruchstellen sind von 
besonderem Wert 
 

Bruchstellen sind wertvoller als gerade Schnittflächen. Die 
Kontaktfläche Holz/Umwelt ist bedeutend grösser, die 
Bruchstellen können funktionell genutzt werden (z.B. 
Spechtschmiede, Materialsammler). 
 

Dickes Totholz ist besser als 
dünnes  
 

Die Dicke von Totholz hat direkte Auswirkungen auf die 
Biodiversität, da viele Arten erst ab einem minimalen 
Holzdurchmesser vorkommen (Spechte, Holzwespe etc.). 
Viele dünne Dürrständer können einen dicken morschen 
Baum nicht ersetzen. 
 

Kontinuierliches Angebot an 
Totholz gewährleisten 
 

Das Alter des Moderholzes* ist von zentraler Bedeutung, 
finden doch auch bei der Zersetzung Sukzessionen statt. 
In einem Wald sollte kontinuierlich frisches Totholz belas-
sen werden. Nur so kann sich die grösste Artenvielfalt z.B. 
an holzzersetzenden Pilzen halten. 
 

Totholz unterschiedlicher 
Baumarten belassen 
 

Die Holzart hat entscheidenden Einfluss auf die Biodiver-
sität, da gerade auch unter den holzabbauenden Pilzen 
etliche wirtsspezifisch nur in bestimmten Hölzern ge-
deihen. Natürliche Baumartenmischungen erhöhen also 
auch via Totholzangebot die Artenvielfalt. 
 

* Totholz: Abgestorbene Bäume oder holzige Teile davon. Moderholz: In Vermoderung 
begriffenes Totholz. 
 
 
Quelle: http://www.wsl.ch/staff/benjamin.stoeckli/totholzqualitaet.ehtml 
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7.5. Krautsäume, Borde und Altgras  
 
Gras- und Krautsäume entlang von Hecken, Gewässern, Feld-, 
Wald-, Wiesen-, Weg- und Strassenrändern haben als Rück-
zugs- und Überwinterungsorte für zahlreiche Insekten und Spin-
nen eine grosse Bedeutung. Sie sind auch ein wichtiges Verbin-
dungsglied zwischen den verschiedenen Lebensräumen. Oft 
handelt es sich dabei um räuberische Kleintiere, also so genannte Nützlinge, die sich von 
Pflanzen fressenden Wirbellosen ernähren. Im Naturhaushalt haben Säume eine Pufferfunk-
tion zwischen naturnahen und vom Mensch stark genutzten Flächen. Entscheidend ist, dass 
die Säume nur sporadisch, abschnittsweise und erst im August/September gemäht werden. 
 
Standort: Krautsäume, Borde und Altgrasflächen können an sämtlichen Standorten (trocken - 
feucht, schattig - sonnig) angelegt werden. Das Vorkommen von Säumen beschränkt sich 
nicht nur auf Landwirtschaftsflächen. Entlang von Strassen und Eisenbahnanlagen, in Natur-
schutzgebieten (sofern sie dort nicht den Pflegezielen widersprechen) sowie im Siedlungs-
raum erfüllen Krautsäume, Borde und Altgras wichtige ökologische Funktionen. Vorsicht ist 
an denjenigen Standorten geboten, wo seltene Pflanzen vorkommen (z.B. gewisse Orchide-
enarten). In solchen Flächen gilt es, das Pflegekonzept zu beachten, Experten beizuziehen 
und in der Regel nur in Teilflächen Altgrasbestände stehen zu lassen. Bereits kleine Flächen 
haben für den Naturhaushalt als Puffer und Überwinterungsflächen eine Bedeutung. In den 
Landwirtschaftsflächen verlangt die Direktzahlungsverordnung im Rahmen des ökologischen 
Leistungsnachweises, dass entlang von Oberflächengewässern, Hecken, Feld-, Uferge-
hölzen und Waldrändern ein mindestens 3 m breiter Streifen besteht, der über das ganze 
Jahr erkenntlich und mit Gräsern, Kräutern oder Streue bewachsen ist. Die Verordnung 
schreibt ebenso einen mindestens 50 cm breiten Wiesenstreifen entlang der Wege vor. 
 
Material: Bei bestehenden, krautigen Flächen ist lediglich der Nutzungszeitpunkt anzupassen. 
Wenn sie floristisch aufgewertet werden möchten, so sind mindestens Teilbereiche umzu-
brechen und neu einzusäen. Übersaaten sind wenig erfolgreich. Zur Zeit testen Forschungs-
anstalten (FAL) und der Samenhandel geeignete Saatgutmischungen für die Neuanlage von 
Säumen. Geeignete Saatgutmischungen sind bei der Firma Fenaco/UFA erhältlich. 
Kleine Flächen können mit der Sense geschnitten werden, grössere Flächen mit einem 
Balkenmäher. Scheiben- und Trommelmäher (Rotationsmäher) sollten nicht verwendet 
werden. Wenn ihr Einsatz unumgänglich ist, muss die Schnitthöhe auf mindestens 10 cm 
eingestellt werden, damit Kleintiere weniger geschädigt werden. Mulchgeräte mit und ohne 
Absaugvorrichtung, die von der öffentlichen Hand für die Saumpflege häufig benutzt werden, 
schädigen bis 100% der Kleintiere. Deshalb sind Mulchgeräte aber auch Motorsensen für die 
Saumpflege ungeeignet. 
 
Neuansaat: In der Regel sollten Säume neu eingesät werden, da der für den Standort 
typische Pflanzenbestand meist sehr trivial ist. Nur wenige Standorte mit einem reichen 
Samenvorrat eignen sich zur Spontanbegrünung. Wenn Problemunkräuter (z.B. Ackerkratz-
disteln, Blacken) vorhanden sind, sollte auf eine Anlage eines Saums verzichtet werden. 
Neben der Saatgutmischung suchen die landwirtschaftlichen Forschungsanstalten und der 
Samenhandel nach dem geeignetsten Saatzeitpunkt und Saatverfahren. Zur Zeit läuft die 
Projektphase und Ansaaten können bereits mit den speziellen Mischungen für Saumgesell-
schaften vorgenommen werden. 
 
Pflege: Alle Säume sollten tierschonend (keine Mulchgeräte und Rotationsmäher) und nur 
sporadisch, das heisst alle zwei bis drei Jahre abschnittsweise im August oder September 
gemäht werden. Das Schnittgut ist drei bis vier Tage liegenzulassen, damit Samen noch 
reifen und Tiere abwandern können. Danach ist es abzuführen. Ungefähr ein Drittel der 
Stängel muss als Überwinterungsstrukturen im Winter stehen bleiben. 
 
·  Waldrandsäume sind alle 2 bis 3 Jahre abschnittsweise zu mähen. 



Ökologischer Ausgleich 23 

·  Staudensäume entlang der Ufer sind erst ab September abschnittsweise zu mähen. 
Mindestens ein Drittel der Vegetation ist stehen zu lassen. Ein mögliches Mähregime 
sieht so aus, dass in geraden Jahren im Abschnitt A-B Teile des linken Uferbords und im 
Abschnitt B-C Teile des rechten gemäht werden. Während in den ungeraden Jahren die 
jeweils gegenüberliegenden Flächen gemäht werden.  

·  Heckensäume dürfen gemäss den Vorschriften der Öko-Qualitätsverordnung während 
eines Jahres nur einmal geschnitten werden. Konkret heisst dies, dass die eine Hälfte 
des Saums frühestens am 15. Juni gemäht werden darf, die andere Hälfte frühestens 6 
Wochen später. Sofern die Hecke und ihr dazugehöriger Saum nicht der Öko-Qualitäts-
verordnung sondern lediglich der Direktzahlungsverordnung genügt, so ist der Saum 
mindestens einmal alle 3 Jahre zu schneiden oder zu beweiden, wobei die 
Nutzungstermine und Bedingungen für 1. Schnitt und Herbstweide mit denjenigen für 
extensiv genutzte Wiesen identisch sind. Sofern der Pflanzenbestand nicht lagert und 
kaum Gehölze einwachsen, sollten die Heckensäume wie die Waldrandsäume nur alle 2 
bis 3 Jahre abschnittsweise gemäht werden. 

·  Wegborde sind einmal pro Jahr im August oder September zu mähen. Einzelne 
Abschnitte sind stehen zu lassen.  

Weitere Bewirtschaftungsauflagen gemäss der Direktzahlungsverordnung sind: keine 
Düngung, keine Pflanzenbehandlungsmittel, keine vorübergehende Lagerung von Siloballen 
und Hofdünger. 
Für Reptilien gelten folgende Empfehlungen: Ideal ist, wenn Gebüsch-
gruppen und niedrig bleibende Büsche 10-25% der Fläche bedecken 
(bei Böschungen im oberen Viertel). Schattenwerfende Bäume mög-
lichst vollständig entfernen. Alternierende und sporadische Mahd oder 
Beweidung, damit immer genügend Rückzugsräume aus mehrjährigem 
Krautfilz bestehen. Stufiger und gebuchteter Waldrand mit 5-10 m 
breitem Krautsaum. Schlupfwinkel und Sonnenplätze erhalten und neu 
schaffen (z.B. Ast- und Steinhaufen). 
 
Aufwand: Das Mähen grösserer und steiler Flächen (z.B. Ufer- oder Bahnböschungen) kann 
recht aufwändig sein (Hangsicherung des Balkenmähers). Oft nimmt aber der Pflegeaufwand 
ab, da Teilflächen, die bisher mindestens jährlich geschnitten wurden, nur noch sporadisch 
gemäht werden. 
 
Besonderes: In Altgrasflächen nisten sich gerne Mäuse ein und können angrenzend 
Schaden verursachen, so an Obstbäumen. Wenn die Altgrasflächen jährlich oder alle zwei 
Jahre an einem andern Standort angelegt werden, kann sich der Mäusebestand nicht derart 
stark vermehren. 
 
Bewohner und Nutzer: Krautsäume haben vor allem eine faunistische Bedeutung. Zahlreiche 
Spinnen (z.B. Zwergspinne) und Käfer (z.B. Marienkäfer) überwintern in den Hohlräumen der 
vertrockneten Halmen und Stängeln. Gegen 700 wirbellose Tierarten sind auf höher 
gelegene Pflanzenteile angewiesen. Säume sind wichtige Nahrungsbiotope für 
charakteristische Schmetterlingsarten wie Kleiner Fuchs und Admiral (Raupenfutterpflanze 
Brennnessel), Schwalbenschwanz (Wilde Möhre), Hauhechelbläuling (Hornklee), 
Aurorafalter (Wiesenschaumkraut), Beifuss-Mönchseule (Feldbeifuss), Braunkolbiger 
Braundickkopffalter (Gräser 
v.a. an Waldsäumen), Ochsenauge (Gräser, Seggen), Brauner Waldvogel (Gräser, Seggen) 
oder Violetter Silberfalter (Spierstaude). Auch Hummeln, Wildbienen und viele andere 
Insektenarten (Nützlinge) profitieren von diesen Lebensräumen.  
Säume sind auch wichtige Verstecke, Rückzugsgebiete und Fortpflanzungsstätten (z.B. 
Schwarzkehlchen, Rebhuhn). Trockene Borde werden von Zaun-, Mauereidechsen, 
Blindschleichen und Schlingnattern besiedelt, feuchtere Säume von Ringelnattern.  
 
Vernetzung: Säume und Borde haben als lineare Landschaftselemente eine sehr grosse 
Vernetzungswirkung. Die in Säumen überwinternden Kleintiere sind oft wenig mobil. Deshalb ist 
ein dichtes Netz im Abstand von 50-100 m entscheidend. Quelle: http://www.birdlife.ch/pdf/saeume.pdf 
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7.6. Pfützen und Tümpel  
 
Pfützen und Tümpel sind Kleingewässer, die in der 
Regel austrocknen. Wenn sie im Frühjahr über einen 
längeren Zeitraum Wasser führen, beherbergen sie 
eine reiche Tierwelt: Kleinkrebschen, Wasserinsekten, 
Amphibien. Das Austrocknen gehört für sie zu ihrem 
Lebensraum, an den sie sich angepasst haben. Mehl- 
und Rauchschwalben finden an lehmigen Pfützen ihr Nestbaumaterial. Pfützen und Tümpel 
entstehen in Senken, wo der Boden natürlicherweise wasserundurchlässig oder verdichtet 
ist. Idealerweise werden temporäre Kleingewässer an besonnten Stellen und mehrere nahe 
beieinander geschaffen. 
 
Standort: Es ist ein Standort mit wasserhaltigem oder wasserundurchlässigem Boden zu 
wählen, damit der Boden nicht künstlich verdichtet oder gar abgedichtet werden muss. 
Zeitweise wasserführende Kleingewässer werden am besten in zu Vernässung neigenden 
Bodensenken angelegt. Optimal werden mehrere solcher temporärer Kleingewässer 
unterschiedlicher Grösse und Tiefe nebeneinander angelegt. Ihr Bestand sollte längerfristig 
gesichert sein. In Kiesgruben und anderen Abbauflächen müssen immer genügend Ersatz-
gewässer vorhanden sein. Eine Reihe von Amphibien- (wie Gelbbauchunke und Kreuzkröte) 
und Libellenarten (wie Plattbauch, Grosser Blaupfeil, Kleine Pechlibelle) ziehen zum Aus-
trocknen neigende Tümpel in sonnenexponierter Lage vor. 
Vernässte Senken haben auch ohne stehendes Wasser einen ökologischen Wert. Bei der 
Neuanlage von Kleingewässern dürfen keine wertvollen Habitate zerstört werden! 
 
Material: Dort wo der Boden kaum wasserdurchlässig ist (Lehm, verdichteter Boden) können 
mit Schaufel und Pickel Pfützen und Tümpel geschaffen werden. Durch das Ablagern von 
Feinstoffen auf dem Gewässergrund dichtet er sich im Laufe der Zeit weiter ab. Der Boden 
kann aber auch mit Stampfern oder Vibrationsplatten künstlich verdichtet werden. Dazu sind 
Baugeschäfte zu kontaktieren. Bei grösseren Anlagen und entsprechenden Terrainverände-
rungen ist der Einsatz von Trax und Bagger meist angezeigt. Ob eine Baubewilligung nötig 
ist, muss bei der Gemeindeverwaltung abgeklärt werden. 
Das Abdichten des Untergrunds mit einer Folie oder anderen Materialien ist für Tümpel und 
Pfützen nicht angezeigt. Wenn das Wasser natürlicherweise abfliesst, sollten eher Trocken-
biotope (Pionierflächen etc.) entstehen. Eine Folienabdichtung kann bei grösseren, perma-
nent wasserführenden Weihern angebracht sein. Eine Übersicht über den Weiherbau und 
ein Vergleich verschiedener Abdichtungen findet sich in der Publikation der KARCH von 
Zumbach und Ryser (s. Literatur). 
 
Neuanlage: Im Idealfall werden verschiedene, grössere 
und kleinere, tiefere und flachere Tümpel und Pfützen 
beieinander angelegt. Die Tümpel sollten, damit sie für 
Amphibien als Laichgewässer genutzt werden können, 
zwischen Mai und August) wasserführend sein (Larven-
entwicklung der Kreuzkröte mind. 6 Wochen, Gelbbauch-
unke mind. 10 Wochen und Geburtshelferkröte mind. 9 
Wochen). Nach Möglichkeit sollten Flachwasserzonen 
aber auch Stellen mit einer Wassertiefe von mehr als 70 cm Tiefe geschaffen werden. Diese 
Gewässerbereiche trocknen nur bei starker Trockenheit aus und ermöglichen dadurch das 
erfolgreiche Überleben von Kaulquappen bei Trockenheit. Zudem können hier Kaulquappen 
der Geburtshelferkröte sicher überwintern, da Gewässer dieser Tiefe selten bis zum Grund 
durchfrieren. Langgezogene und vielgestaltige Uferlinien verlängern die wertvolle 
Kontaktzone Land-Wasser, d.h. nicht alle Pfützen kreisrund anlegen. Nach Möglichkeit die 
Flächen nicht bepflanzen, sondern die natürliche Vegetationsbesiedlung zulassen.  
Wichtig ist, dass die Umgebung der Tümpel und Pfützen naturnah gestaltet ist und weitere 
Kleinstrukturen aufweist (z.B. Erd- und Steinhaufen für Geburtshelferkröten). Meistens 
ergänzen sich trockene und nasse Pionierstandorte optimal. 
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Pflege: Das Entfernen von überschüssigem, vermoderndem Pflanzenmaterial erfolgt am 
besten zwischen Ende September und Anfang November. Wichtig dabei ist, dass nicht die 
gesamte Gewässerfläche gepflegt wird, sondern dass Teilbereiche 
als Refugien und Wiederausbreitungszentren für die Tierwelt 
belassen werden. 
 
Aufwand: Wie bei allen Kleinstrukturen sollte der Aufwand zur An-
lage und zum Unterhalt nicht allzu gross sein. In der Regel können 
die Terrainveränderungen mit Schaufel und Pickel ausgeführt wer-
den. Speziellere Werkzeuge (Stampfer, Vibrationsplatten) können 
zur Verdichtung des Bodens eingesetzt werden. Diese sind bei 
einem Baugeschäft zu beziehen. Der Unterhalt beschränkt sich auf 
das periodische Entfernen des Pflanzenmaterials. Von Zeit zu Zeit 
sollten einzelne Tümpel neu angelegt oder bestehende fast vollstän-
dig gereinigt werden, damit wieder Pioniergewässer entstehen. 
 
Besonderes: Durch das periodische Austrocknen verringert sich die Konkurrenz zwischen 
den Tierarten, denn nicht alle können mit diesem wechselnden Lebensraum umgehen. Oft 
sind dazu spezielle Anpassungen notwendig: Eier oder Jugendstadien, die eine Trockenheit 
überdauern können, schnelle Entwicklung der ans Wasser gebundenen Larven (z.B. 7-14 
Tage bei Kleinkrebschen), grosse Mobilität und grosses Besiedlungspotenzial. Bei den 
Amphibien sind es die Lautstarken, welche temporäre Gewässer besiedeln. Mit ihren weit-
tragenden Rufen können sie Artgenossen über grössere Distanzen auf kurzfristig gute 
Laichplätze aufmerksam machen. Die flachen Gewässer weisen zudem grosse Temperatur-
schwankungen auf. Hohe Temperaturen von über 30° C sind keine Seltenheit. 
 
Bewohner und Nutzer: In Tümpeln leben Kleinkrebschen (wie Wasserflöhe und Ruderfuss-
krebse), Rädertierchen, Faden- und Strudelwürmer, Stechmückenlarven. Folgende Libellen-
arten kommen in Tümpeln vor: Kleine Pechlibelle, Plattbauch, Grosser und Südlicher Blau-
pfeil. Unter den einheimischen Amphibienarten besiedeln Gelbbauchunke, Kreuzkröte, 
Geburtshelferkröte Pfützen und Tümpel. Pfützen und feuchte Stellen auf Wald- und wald-
randbegleitenden Wegen sind Saugplätze der Männchen von Schillerfalter, Grossem Eis-
vogel und Trauermantel und verschiedenen Zipfelfalterarten. Rauch- und Mehlschwalben 
brauchen benetztes, lehmhaltiges Material zum Nestbau.  
 
Vernetzung: Die Netzdichte wird durch die Ausbreitungsfähigkeit der Arten bestimmt. 
Idealerweise liegen mehr als vier Gewässer weniger als 3 km voneinander entfernt, damit 
Amphibienarten genügend Laichplätze zur Verfügung haben. Neubesiedlungen können 
jedoch auch über grössere Distanzen erfolgen: bei Amphibien bis 15 km, bei gewissen 
Libellenarten über 20 km. Kleinräumig empfiehlt es sich, verschiedene Feuchstellen in 
unmittelbarer Nähe zu haben. Wichtig ist, dass die nähere Umgebung ebenfalls naturnah ist 
und weitere Kleinstrukturen aufweist. 
Quelle: http://www.birdlife.ch/pdf/tuempel.pdf 
 
 
7.7. Der Feldbaum 
 
Man weiss seit jeher, dass der Feldbaum in verschiedenen 
landwirtschaftlichen Systemen durch die Produktion von 
Holz, Kork, Früchten, Nahrung für die Tiere in Form von 
Blättern oder Eicheln, Bienennahrung etc. ein produktives 
Element bildete, zahlreiche Funktionen wie den Schutz der 
Tiere und Kulturen vor klimatischen Extremen und die Haltung von Tieren auf den Kulturen 
ermöglichte und einen grossen Beitrag zur biologischen Artenvielfalt auf landwirtschaftlichen 
Nutzflächen leistete.  
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Auf Feldbäumen leben sehr viele verschiedene Insekten, welche für Vögel als Nahrung 
dienen. Die mächtigen Bäume werden von den Vögeln auch als Ansitzwarte für die Jagd auf 
ihre Beute benutzt (Mäuse etc.).  
 
Bäume und Sträucher in der offenen Agrarlandschaft tragen wesentlich zur Nachhaltigkeit 
der Landwirtschaft bei. Sie sind von zentraler Bedeutung für das Landschaftsbild, für die 
biologische Vielfalt und für den Wasser- und Stoffhaushalt der Landwirtschaft. Zudem 
schützen sie mit ihrem schirmähnlichen Wuchs den Boden und die Kulturen vor übermäs-
siger Sonneneinstrahlung und Verdunstung.  
 
In den vergangenen Jahrzehnten wurden viele Bäume und Sträucher im landwirtschaftlich 
genutzten Gebiet entfernt. Oft standen sie der modernen, mechanisierten Wirtschaftsweise 
buchstäblich im Weg oder fielen Güterzusammenlegungen zum Opfer. Um weiterhin von 
ihren ökologischen Leistungen profitieren zu können, musste diesem Rückgang Einhalt ge-
boten werden. Der Bund fördert daher Hecken, Feldobstbäume, Waldweiden und markante 
Einzelbäume im Rahmen des ökologischen Leistungsnachweises.  
 
Nachdem der Baum aus den Produktionssystemen entfernt wurde, 
entdeckt man heute, dass bestimmte ökologische Funktionen nicht 
mehr oder nur unzulänglich gewährleistet sind und dadurch die 
Naturressourcen beeinträchtigt werden. Insbesondere stellt man 
fest, dass der Baum, wenn er auf landwirtschaftlichen Flächen 
planmässig eingesetzt wird, für einen guten Schutz des 
Bodens und der Wasserressourcen sorgt.  
 
Denn durch die Intensivierung speziell in der Landwirtschaft, aber auch bei den gesamtwirt-
schaftlichen und privaten Tätigkeiten, die einen zunehmenden Druck auf die natürlichen 
Ressourcen betreffend Wasserbedarf oder Versiegelung der Böden ausüben und den Ver-
schmutzungserscheinungen wie Belastungen der Atmosphäre, unvollständige Reinigung der 
Haus- und Industriegewässer, etc. kommt dem natürlichen Gefüge, das von Wäldern, Feucht-
gebieten, ausgedehnten natürlichen Weideflächen und verschiedenen Gehölzgruppen gebil-
det wird, tatsächlich eine noch grössere Bedeutung zu.  
 
Mit Hecken, Uferrandstreifen und lockeren Baumbeständen kann der Boden geschützt, 
Erosion verringert, können Nährstoffe zurückgehalten und kann die Belastung von Ober-
flächengewässern mit Stoffen aus der Landwirtschaft verringert werden.  
 
Die mit Bäumen bewachsenen Flächen und die mit ihnen verbundenen Produktionsformen 
verdienen eine stärkere öffentliche Unterstützung wegen ihrer zahlreichen positiven 
Wirkungen auf den Wasserhaushalt, die der Gesellschaft zugute kommen wie z.B. :  
·  die Erhaltung der biologischen und chemischen Qualität der unter- und oberirdischen 

Gewässer vor allem durch Beseitigung eines Teils der Stickstoff- und Phosphormengen; 
·  die Regelung der Abflussverhältnisse insbesondere durch Brechen der Hochwasserspitzen; 
·  der Schutz von öffentlichen Infrastruktureinrichtungen wie Strassen, etc.;  
·  die Verlangsamung der Auffüllung von Staudämmen. 
 
Beeinflussung des Wasserhaushaltes durch Feldbäume: Der Regen erneuert im Allgemein-
en am Herbstende ganz oder teilweise die Wasserreserven in Boden und Grundwasser. Je 
nach den geographischen Bedingungen werden diese Reserven mehr oder weniger früh 
während der Vegetationszeit beansprucht und erreichen gewöhnlich einen Minimalstand im 
Sommer mit dem niedrigsten Abfluss in den Flüssen.  
Das Wasser-Rückhaltevermögen in einem Einzugsgebiet – abgesehen von der künstlichen 
Speicherung durch Staudämme – hängt ab von der Bodenbeschaffenheit (Tiefe, Bodenart, 
Gehalt an organischem Material) und der natürlichen Speicherfähigkeit (z.B. oberhalb einer 
Hecke bzw. im Grundwasser). Dieses gespeicherte Wasser wird teilweise bzw. vollständig 
von der Vegetation mittels Verdunstung verbraucht, speist aber auch Quellen und Flüsse 
nach der Infiltration und dem Abfluss in den Untergrund.  
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Der Baum beeinflusst diesen natürlichen Wasserkreislauf auf drei verschiedene Arten:  
 
·  Er ermöglicht eine stärkere Infiltration in den Untergrund und reduziert so das Abfliessen 

an der Bodenoberfläche (Porosität im Bodenbereich des Baumes);  
·  Er fördert die Wasserspeicherung besonders bei quer zum Hang verlaufenden Hecken 

und; 
·  Er verbraucht im Sommer mehr Wasser durch sein tiefes Wurzelsystem. Er kann also die 

im Boden und möglicherweise am Fuss des Einzugsgebietes vorhandenen 
Wasserressourcen mobilisieren, indem er mit dem Grundwasser in Kontakt kommt.  

 
Quelle: FAL, 2000, Bäume, Hecken und Wasser, S. 3-29 
 
 
7.8. Hecken  
 
Ökologie: Eine Hecke stellt ein Saumbiotop (Ökoton) dar, das 
Tier- und Pflanzenarten mit unterschiedlichen Habitat-Ansprüchen 
ein Nebeneinander auf engem Raum ermöglicht. Lebensräume, in 
denen die Flora und Fauna unterschiedlicher Biotope aufeinander 
treffen und sich zu besonders reichen Gemeinschaften verbinden. Hecken und Waldränder 
haben eine große Bedeutung für die Erhaltung der Biodiversität in unserer Kulturlandschaft, 
sie sind wertvolle und schützenswerte Rückzugsgebiete. 
In Hecken wechseln Luftfeuchtigkeit, Licht, Temperatur, Oberflächenbeschaffenheit, drei-
dimensionale Struktur, Nahrungsangebot, Nutzungsintensität und vieles mehr auf kleinstem 
Raum - das öffnet vielen Tieren und Pflanzen eine «Nische».   
 
Hecken gliedern die Landschaft, sie durchziehen sie als lineares Strukturelement. Als Wald-
randhecken schaffen sie harmonische Übergänge vom Wald zur offenen Flur. Gerade in 
unseren monoton gewordenen Kulturlandschaften sind Hecken eine willkommene Auf-
lockerung und Ergänzung des Landschaftsbildes. Sie schaffen im Jahresverlauf vielfältige 
und wechselnde Farbeffekte durch Blüte und Laub. 
 
Je nach Wuchshöhe wird unterschieden in:  
 
·  Niederhecken, die meist aus einem dichten Gestrüpp von Brombeere und 

verschiedenen Wildrosen bestehen;  
·  Mittelhecken, die sich vor allem aus Sträuchern zusammensetzen;  
·  Hochhecken, die zusätzlich mit Laubbäumen durchsetzt sind;  
·  Baumhecken, für deren Erscheinungsbild nicht so sehr die durchgehende 

Strauchschicht als die - oft reihig angeordnete - Baumschicht bestimmend ist.  
 
Für Pflanzen sind vor allem nährstoffarme Hecken wertvoll. In Hecken und ihrem Saum 
befinden sich manche Arten, welche die (frühe) Mahd der angrenzenden Felder nicht 
ertragen. Durch die Heckenpflege entstehen immer wieder offene Stellen. Insbesondere 
Ackerwildkräuter finden in den Randzonen oft noch einen kleinen Platz zum Überleben.  
 
Hecken haben diverse Funktionen und bieten vielerlei Schutz: Zum nisten, überwintern, 
schlafen, ruhen und sich verstecken. Schutz vor Nutzung braucht die Mehrzahl der Feldtiere, 
wenn das Kulturland gemäht, gedüngt, gepflügt oder gespritzt wird.  
Deckungs-, Äsungs- und/oder Einstandsfläche für größere Wildtiere wie Feldhase, 
Rebhuhn oder Fasan und Zufluchtsort für Kleinsäuger und Singvögel.  
Singvögel benützen Hecken als Singwarten, Greifvögel und Spinnen als Ansitzwarten zum 
Jagen. Brutplätze finden sich unter Steinen und Holzhaufen, in Trockenmauern, im Geäst, in 
altem Holz, in Baumhöhlen, in Hochstauden oder im Saum. 
Viele Insekten benützen Hecken als Rendezvous-Platz, wo «Er» «Sie» trifft. 
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In Hecken kann man sich je nach Bedarf in der Sonne wärmen oder im Schatten kühlen, was 
vor allem Reptilien, Amphibien und Insekten schätzen.  
Hecken sind natürliche Wanderlinien für diverse Arten (z.B. Wild, Fledermäuse, fliegende 
Insekten, Pflanzen der extensiven Nutzung). Als Bestandteil eines Biotopverbundsystems 
dienen Hecken als Korridore, als Ausbreitungslinien für im Wald und an seinem Rand 
lebende Tierarten wie Igel, Spitzmäuse, Wiesel und Rebhuhn, die sich kaum in die offene 
Flur hinaus wagen. Diese Tiere entfernen sich vom Waldrand in der Regel nicht weiter als 
200-400 Meter. Sie sind daher auf Hecken angewiesen, entlang derer sie wandern und ihre 
Jungtiere neue Lebensräume besiedeln können. Aus ökologischer Sicht ist ein Heckennetz 
mit einer Maschenweite nicht größer als 400 Meter optimal. Vor allem dann, wenn es Wälder 
und/oder Feldgehölze verbindet. 
Luftreinhaltung und Lärmschutz: Dichtes Blattwerk filtert Staub und Luftschadstoffe, der 
Lärm wird gedämpft.  
Rohstofflieferant: Brennholz, Wildfrüchte, Blüten und Heilpflanzen. Mit ihrem Blütenreich-
tum im Frühjahr und ihrem reichen Fruchtangebot im Herbst bieten sie vielen Vogel- und 
Insektenarten Nahrung. Die Wildfrüchte können vom Menschen auch als willkommene 
Nahrungsergänzung – schmackhafter Brotaufstrich aus Brombeeren und Himbeeren, Saft 
aus Holunderblüten- und Beeren oder Tee aus Hagebutten oder Lindenblüten etc. – 
verwendet werden. Heilpflanzen können in der Medizin Anwendung finden.  
 
Die Meinung, Hecken seien Ausbreitungsherde für Unkräuter 
und Schädlinge, ist überholt. Im Gegenteil beherbergen 
Hecken ein großes Potential an Nützlingen!  
 
Nützlingsreservoir: Jeder «Schädling» hat natürliche Feinde 
(«Nützlinge»). Solange grössere Bestände dieser Nützlinge in 
der Umgebung vorkommen, helfen sie, Massenvermehrungen 
von Schädlingen in Grenzen zu halten. Viele Nützlinge haben 
spezifische Bedürfnisse, die sie nur in nahen Ausgleichsfläch-
en decken können: 
·  Das ganzjährige Nahrungsangebot ist wichtig in Mangelzeiten, vor allem nach der 

Nutzung (Mahd, Pflügen oder Ernte). Zum Beispiel verbringen Blattlausfresser einen 
grossen Teil ihres Lebens in der Hecke. Sie wechseln nur ins Feld, wenn die Kulturen 
(Wiese oder Acker) hoch gewachsen sind und grosse Blattlausbestände enthalten;  

·  Hecken bieten Alternativ-Wirte für Parasiten. So haben zum Beispiel manche 
Schlupfwespen mehrere Generationen in einem Jahr. Die frühen Generationen sind auf 
Hecken angewiesen, da die Kulturen noch nicht genügend Lebensgrundlage bieten;  

·  Hecken bieten während 9 Monaten im Jahr Nektar, Pollen und Honigtau. Viele 
Schwebefliegen und Schlupfwespen leben als Larven im Kulturland und fressen oder 
parasitieren Schädlinge. Die erwachsenen Tiere hingegen fressen Pollen, den sie im 
Acker nie finden, in der Wiese nur zeitweise; 

·  Schutz vor Regen bieten Hecken für fliegende Insekten des Kulturlands, deren Flügel 
sonst verkleben;  

·  Impfreservoir: Spinnen beispielsweise kleben ihre Eier an Gräser bzw. Kulturpflanzen. 
Mit der Mahd oder Ernte werden sie allesamt abgeführt. Im Frühling müssen Spinnen 
deshalb Wiesen und Äcker von Ausgleichsflächen her neu besiedeln. 

 
Schutz in der Landwirtschaft: Hecken schützen den Boden vor Winderosion. Die Wind-
geschwindigkeit wird bis zu 60% verringert. Dadurch wird neben dem Erosionsschutz die 
Austrocknung des Bodens gemindert. Der beste Windschutz ist gegeben, wenn die Hecke 
unten dicht und oben licht ist. Dann reicht ihr Einfluss auf der Windseite etwa bis zum 5-
fachen und auf der Windschattenseite bis zum 15-fachen der Heckenhöhe. In diesen 
Bereichen wird zudem die Luftfeuchtigkeit und die Bodentemperatur erhöht. 
 
In landwirtschaftlich intensiv genutzten Bereichen wird der Boden vor Wassererosion 
geschützt. Bachufer und steile Hänge werden durch das Wurzelwerk der Hecke stabilisiert.  
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Die Fliessstrecke des bei starkem Regen oberflächlich abfliessenden Wassers wird 
gebrochen – das Wasser verliert seine Transportkraft.   
Hecken und Feldgehölze schonen den Wasserhaushalt: Sie haben die Fähigkeit, Boden-
wasser zurückzuhalten und durch Verdunstung langsam wieder abzugeben. Auch die 
Taubildung wird dadurch erhöht. 
Quelle: FAL, 2000, Bäume, Hecken und Wasser, S. 3-29 
http://www.ternberg.spoe.at/berichte/aktuell/honig8.htm;http://www.landprojekt.de/heck1.html; 
http://www.anl.gr.ch/anl.htm?http://www.anl.gr.ch/Natur_u_Landschaft/Lebensraeume/hecken.htm  
 
Gefährdung: Gefährdet waren und sind Hecken in unserer Kulturlandschaft durch diverse 
Ursachen. Die Folgen des Wald- und Baumsterbens durch Immissionen von Luftschad-
stoffen gehen auch an ihnen nicht spurlos vorüber, direkter und massiver wirkten sich aber in 
den letzten Jahrzehnten vor allem Nutzungsintensivierungen und Nutzungsänderungen auf 
den Heckenbestand aus. Diese bestanden in: 
 
·  Der Intensivierung der Landwirtschaft auch mit dem Instrument der Flurbereinigung; 
·  Der Nutzungsänderung z.B. von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland, dem Neubau 

oder der Verbreiterung von Straßen und Wegen; 
 
Der Konzentrationsprozeß in der Landwirtschaft nimmt weiterhin zu. Große Felder werden 
mit immer besseren Maschinen und immer weniger Menschen bearbeitet – da haben 
Hecken mit ihrer vielfältigen Flora und Fauna keinen Platz. 
 
Aber auch weitere Gefährdungsfaktoren, unter deren Einwirkung eine Heckenstruktur 
langsamer, aber nicht minder wirkungsvoll zu Grunde geht, tragen zur Verminderung des 
Heckenbestandes bei. Es sind dies in besonderem Maße: 
 
·  mangelnde Pflege; 
·  Beweidung bis an die Gehölze (Verbissschäden); 
·  Nutzung bis an die Hecken (Pflügen des Ackers bis direkt an die Gehölze oder sogar bis 

in sie hinein), Wegfall des Wildkrautstreifens (mindestens 3 m), dadurch direkter Kontakt 
mit verdrifteten Bioziden und Düngemitteln; 

·  Mähen der Vegetation am Heckenfuß zur Unzeit führt zur Vernichtung der besonders 
schutzwürdigen Vegetationsstruktur im Fußteil, zur Beseitigung des Blütenhorizontes und 
zur Austrocknung des Heckenbodens. 

 
Quelle: www.biostation-gt-bi.de/artenschutz/html/88-hecken-und-feldgehoelze.html; 
www.hecke.adlexikon.de/Hecke.shtml   
 
Praxis: Eine Hecke sollte mindestens eine Breite von 4 m 
besitzen mit einem beidseitig vorgelagerten Wildkräutersaum 
von 2-3 m Breite. Sie sollte aus möglichst vielen heimischen, 
standortgetreuen (autochthoner) Gehölzen in guter Mischung 
bestehen. Die Verwendung von Obstbäumen und einem 
hohen Anteil an Dornensträuchern ist empfehlenswert, soweit 
keine Gefahr der Verbreitung von Feuerbrand besteht. Die 
Anbindung an ein anderes Biotop wie Wald oder Teich erhöht ihren ökologischen Wert als 
Wanderweg für diverse Tiere. Diese Wirkung wird noch durch die Anlage von zusätzlichen 
Biotopstrukturen wie Lesestein- und Asthaufen sowie Totholz in jeglicher Form verstärkt. 
 
Schnitt: Wichtig für den langfristigen Erhalt ihres ökologischen Wertes ist auch die Pflege 
einer Hecke. Die Sträucher werden mit den Jahren immer höher und und die Hecke lichtet in 
ihrem unteren Bereich aus So müssen die Gehölze regelmäßig auf den Stock gesetzt 
werden (alle 8-10 Jahre, ca. 30cm über dem Boden geschnitten), damit sie dicht bleiben und 
ihre ökologischen Funktionen dauerhaft ausüben können. Die Sträucher treiben neu aus und 
die Hecke wird wieder dicht. Um den Tieren weiterhin Schutz und Nahrung zu bieten sollte 
dieser Schnitt abschnittsweise über die Jahre erfolgen. 
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Vorteile der Heckenpflanzung:  
 
·  Sie führt relativ schnell zum Ergebnis;  
·  Eine Ertragsernte kann nach absehbarer Zeit erfolgen;  
·  Die Hecke trägt frühzeitig zur Struktur des 

Landschaftsbildes bei.  
Quelle: http://www.landprojekt.de/heck1.html 
 
 
Besondere Hinweise: Manche Pflanzen sollen, da sie Zwischenwirte für die Krankheiten 
bestimmter Nutzpflanzen sind, nicht überall angepflanzt werden. Berberitzen nicht in der 
Nähe von Getreidefeldern, Pfaffenhütchen nur begrenzt in Rübenanbaugebieten, Rote 
Heckenkirsche nicht bei Kirschenanbau, Gemeiner Schneeball nur in kleiner Anzahl in der 
Nähe von Rübenflächen.  
 
Als Pioniersträucher geeignet sind:  
 
Schnellwüchsig und flächendeckend: Schwarzer Hollunder, Salweide;  
Flachwurzelnd: Kornelkirsche, Haselnuss, Wildapfel, Salweide, Schneeball;  
Tiefwurzelnd: Weißdorn, Holzbirne, Hundsrose, Brombeere.  
Für hohe Heckenbereiche oder als Übergang zum Wald bieten sich auch etliche Laubbäume 
an, die den Bienen Nektar, Pollen und zum Teil auch reichlich Honigtau bieten: alle 
Ahornarten, Rosskastanie, Vogelkirsche, Stieleiche, Sommerlinde, Wildbirne, Winterlinde 
und Zwetschke.  
Quelle: http://www.ternberg.spoe.at/berichte/aktuell/honig8.htm; 
 
Für die Anlage von Hecken bieten sich neben der Heckenpflanzung auch Benjes-Hecken 
an. Hecken nach Benjes sollen durch Selbstansaat (Vogelversamung) entstehen. Bei dieser 
reinen »Ur-Benjes-Hecke« wird lediglich ein Gestrüppwall vorwiegend aus Baumschnitt etwa 
drei Meter breit und 1,5 Meter hoch aufgeschichtet. Der Erfolg in der Praxis bleibt jedoch 
leider meistens aus. Mittlerweile wird deshalb die Anlage sogenannter modifizierter Benjes-
Hecken empfohlen. Hier werden von Anfang an junge Sträucher und Bäume mit in die Wall-
anlage gepflanzt. Diese Methode hat zwei Vorteile: Die gesetzten Gehölze wachsen unter 
dem Schutz des Reisig besonders gut an und die Reisiglagen ermöglichen die natürliche 
Versamung von Heckengehölzen.  
 
Vorteile der Anlage von Benjes-Hecken: 
 
·  Das Schnittgut aus der örtlichen Heckenpflege findet in 

Reisiganhäufungen eine sinnvolle Verwendung;  
·  Die Gehölze, die sich dort natürlich aussamen und 

ansiedeln, stammen aus dem gleichen Naturraum;  
·  Zusätzlich gepflanzte Gehölze sind gegen Wildverbiß 

geschützt und genießen aufgrund der schützenden 
Reisiglagen ein verbessertes Kleinklima (z.B. Windschutz, Schutz vor Austrocknung);  

·  Die Reisighaufen wirken von vornherein als Biotopelement;  
·  Diese Hecken sind kostensparend – Gehölzpflanzungen sind hier nur zur Unterstützung 

erforderlich.  
Quelle: http://www.landprojekt.de/heck1.html, Hermann Benjes, 1989, Die Vernetzung von Lebensräumen mit 
Feldhecken, S. 33-108 
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7.9. Waldrandgestaltung  
 
Der Waldrand bildet den Übergang vom dunklen, gleichmäßig 
temperierten und feuchten Waldkern zur lichten und windbe-
einflußten offenen Feldflur mit stärkeren Temperaturschwan-
kungen. Eine solche Kontaktzone zwischen zwei verschiede-
nen Lebensräumen bezeichnet der Fachmann als Saum-
biotop. Der Artenreichtum dieser Waldrandstrukturen hängt nicht nur von den menschlichen 
Aktivitäten ab, sondern ist auch stark beeinflußt durch die Umweltbedingungen vor Ort. Klima 
und Bodenbeschaffenheit bilden wichtige biologische Faktoren die den Bewuchs und die Be-
siedlung von Pflanzen und Tieren beeinflussen. So sind Waldmäntel auf der Sonnenseite der 
Wälder breiter und artenreicher entwickelt als auf der Schattenseite. Diese Lebensraum – 
Strukturen in unserer Kulturlandschaft sind nicht nur eine Lebensstätte einer artenreichen 
Lebensgemeinschaft von Flora und Fauna , sie haben einige nützliche für den Menschen 
durchaus positive Aspekte. Sie sind ein Schutz – und Stabilitätsfaktor für den heimischen 
Wald. Quelle: http://www.natur-gladbeck.de/Waldrand/waldrand.htm 
 
Waldränder bieten Pflanzen und Tieren Lebensraum, verbinden Wald und offenes Land und 
prägen unübersehbar das Erscheinungsbild der Landschaft. Ökologisch wertvolle Waldrän-
der sind von grosser Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz und für das Landschafts-
bild. Oft sind sie noch ein letztes Stück „Wildnis“ in einer intensiv genutzten Kulturlandschaft.  
 
Ökologisch wertvolle Waldränder sind wichtige Lebensräume für eine Vielzahl von Pflanzen 
und Tieren. Sie bieten Nahrung, Unterschlupfmöglichkeiten zum Schutz vor Feinden, Nist- 
und Brutplätze für die Aufzucht von Jungen. Für einige Arten, die aus der intensiv genutzten 
Kulturlandschaft verdrängt werden und deshalb gefährdet sind, können solche Waldränder 
die letzten Rückzungsgebiete und Überlebensmöglichkeiten darstellen.  
Strukturreiche Waldränder erfüllen zudem vielfältige Aufgaben hinsichtlich des Schutzes der 
nachgelagerten Wälder vor Sturm, Aushagerung, Untersonnung, Feuer und lokalen Immis-
sionenstellen somit eine wichtige Grundlage forstwirtschaftlicher Betriebssicherheit dar. 
 
Brücke zwischen Wald und offenem Land: Waldränder, bei denen Wald und offenes Land 
eng verzahnt sind und die eine grosse Vielfalt an ökologischen Nischen aufweisen, sind von 
grosser Bedeutung für die Vernetzung von Lebensräumen. Sie bilden die Brücken zwischen 
dem Wald und den letzten naturnah gebliebenen Trittsteinen im offenen Land.  
 
Ästhetisches Landschaftselement: Vielfältig strukturierte Waldränder gliedern die Landschaft 
und bilden fliessende Übergänge zwischen Wald und offenem Land. Das Blühen und Fruch-
ten und die Verfärbung des Laubes führen je nach Jahreszeit zu immer neuen Farbkombina-
tionen. Solche Waldränder bereichern das Landschaftsbild und erhöhen den Erlebnis- und 
Erholungswert der Landschaft. Quelle: SBN-Merkblatt 14, 1995, Waldrand Artenreiches Grenzland, S. 8-9 
 
Entscheidend ist die Vielfalt: Ob ein Waldrand seine vielfältigen ökologischen Aufgaben er-
füllen kann, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Wichtiger als ein schematischer Auf-
bau ist der Strukturreichtum der Vegetation und eine Verzahnung von Waldmantel, 
Strauchgürtel und Krautsaum.  
Waldränder erfüllen ihre Funktion als Lebensraum und vernetzendes Landschaftselement 
am besten, wenn sie  
·  Einen ausgedehnten Strauchgürtel und einen vorgelagerten Krautsaum haben; 
·  Eine enge Verzahnung von Waldmantel, Strauchgürtel und Krautsaum aufweisen; 
·  Ungleichaltrig und stufig aufgebaut sind; 
·  Buchtenreich und unregelmässig verlaufen; 
·  Standortgerecht und artenreich sind; 
·  Mit anderen naturnahen Landschaftselementen, wie Hecken, Ufer- oder Feldgehölzen, 

vernetzt sind.  
Quelle: SBN-Merkblatt 14, 1995, Waldrand Artenreiches Grenzland, S. 10  
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Waldmantel – Strauchgürtel – Krautsaum  
Der Waldmantel bildet den Übergang zwischen geschlossenem Wald und Strauchgürtel. 
Optimal ist, wenn der Waldmantel fünfzehn bis zwanzig Meter breit und eng mit der Strauch-
schicht verzahnt ist. Im Gegensatz zum angrenzenden Wald ist er lockerer aufgebaut, so 
dass hier Licht- und Pionierbaumarten wie Birken, Aspen oder Weiden gedeihen, die im ge-
schlossenen Wald sonst nicht konkurrenzfähig sind.  
Der Strauchgürtel schliesst den Wald nach aussen hin ab. Er sollte eng mit dem Waldmantel 
und Krautsaum verzahnt und durchschnittlich fünf bis zehn Meter breit sein. Besonders wert-
voll ist hier eine grosse Vielfalt an blüten-, beeren- und dornenreichen Sträuchern.  
Der vorgelagerte Krautsaum besteht vorwiegend aus Kräutern und Gräsern und bildet eine 
Pufferzone zum intensiv bewirtschafteten Grünland. Er sollte extensiv bewirtschaftet und 
nicht gedüngt werden. Die Mindestbreite beträgt drei, optimal fünf bis zehn Meter.  
Quelle: SBN-Merkblatt 14, 1995, Waldrand Artenreiches Grenzland, S. 10-11 
 
Eine äusserst wertvolle Bereicherung des Waldrandes stellen sogenannte Kleinstrukturen 
dar. Totholz, Ast- und Reisighaufen, Erd- und Steinhaufen, offene Bodenstellen, Bäche, 
Gräben, Tümpel, Weiher oder versumpfte Stellen sind interessante Sonderbiotope für 
teilweise hochspezialisierte Pflanzen- und Tierarten. 
Wo sie fehlen, müssen sie allenfalls angelegt werden. So können etwa gefällte Bäume 
liegengelassen, Äste zu Haufen aufgeschichtet, Steinhaufen angelegt oder vegetationsfreie 
Flächen geschaffen werden.  
Durch gezieltes Auflockern der Baum- und Strauchschicht ist für eine möglichst intensive 
Besonnung dieser Kleinstrukturen zu sorgen. Nicht überall ist die Anlage von Kleinstrukturen 
sinnvoll. Es ist darauf zu achten, dass sie standortgerecht sind.  
Quelle: SBN-Merkblatt 14, 1995, Waldrand Artenreiches Grenzland, S. 11 und 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6  Wirklichkeit und Ideal. Tiefenausdehnung der Strukturelemente des heutigen „Durchschnittwaldrandes“ 
im Schweizer Mittelland (hellgrün) im Vergleich zum „Ideal-Waldrand“, der den Zielvorstellungen des Natur-
schutzes entspricht (hellgrün + rosa).  
Quelle: www.waldwissen.net/themen/waldoekologie/waldoekosysteme/wsl_waldraender_bewertung_pflege_DE   
 
Ökologische Aufwertungsmassnahmen: Ziel der ökologischen Aufwertung von Waldrändern 
ist es stets, die Artenvielfalt der Flora und Fauna zu erhöhen. Dazu muss durch geeignete 
Massnahmen genügend Licht und Wärme bis auf den Waldboden gelenkt und Raum ge-
schaffen werden, damit sich vielfältige, eng verzahnte Waldmäntel, Strauchgürtel und Kraut-
säume bilden können (Abb. 7).  
Die Aufwertungsmassnahmen müssen auf die standörtlichen und landschaftlichen Rahmen-
bedingungen abgestimmt sein. Nicht überall lässt sich das Ziel im gleichen Umfang und mit 
den gleichen Mitteln erreichen. Für jeden Einzelfall gilt es, eine geeignete Kombination von 
Massnahmen sowie Stärke und Turnus der Eingriffe zu finden. Grundsätzlich bieten sich die 
drei Möglichkeiten an.  
Quelle: SBN-Merkblatt 14, 1995, Waldrand Artenreiches Grenzland, S. 16  
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Massnahmen im Rahmen der üblichen Waldpflege: An jedem Waldrand können im Rahmen 
der üblichen Waldpflege, also bei Jungwaldpflege, bei der Durchforstung und bei der Verjün-
gung des Waldes, durch einfache Massnahmen die Struktur- und die Artenvielfalt gefördert 
werden, ohne dass dadurch die forstlichen Zielsetzungen bezüglich Holzproduktion und 
Sicherstellung der Schutzfunktion in Frage gestellt werden.  
Kräftige Pflege- und Durchforstungseingriffe, die Begünstigung 
der standortgerechten Baumarten und die Entnahme der ins 
Kulturland vorwachsenden, grosskronigen Bäume schaffen die 
Voraussetzungen, dass sich eine vielfältige Strauch- und 
Krautvegetation entwickeln kann und sich eine stufige 
Bestandesstruktur einstellt.   
Quelle: SBN-Merkblatt 14, 1995, Waldrand Artenreiches Grenzland, S.16-17  
 
Gezielte Eingriffe zur ökologischen Aufwertung: Waldränder, die bereits einen stufigen und 
lockeren Aufbau aufweisen, können durch feine Pflegeeingriffe erhalten und gefördert werden. 
Diese Massnahmen eignen sich auch für eine schrittweise ökologische Aufwertung von struk-
turarmen Waldrändern, wenn die Schaffung von Buchten nicht möglich oder erwünscht ist.  
 
Waldmantel auflichten: Durch gezielte, plenterartige Eingriffe werden einzelne Bäume oder 
Baumgruppen entnommen, mit dem Ziel die Baumschicht aufzulockern; die Stufigkeit in der 
Baumschicht zu verbessern; die Artenvielfalt in der Baumschicht zu fördern; die Überschat-
tung von Strauchgürtel und Krautsaum zu vermindern.  
Die Bäume können statt gefällt auch absichtlich zum absterben gebracht werden (z.B. durch 
Ringeln). Ökologisch wertvolle Elemente wie alte Laubbäume, stehende Baumleichen, Specht-
bäume usw. sind zu schonen. Das anfallende Holz kann teilweise als Faulholz liegen bleiben. 
Ein Teil des Astmaterials soll zu Haufen aufgeschichtet werden.  
 
Strauchgürtel zurückschneiden: Der Strauchgürtel muss von Zeit zu Zeit zurückgeschnit-
ten werden, um die Gebüschvegetation zu verjüngen (Stockausschläge); die Arten- und 
Strukturvielfalt zu fördern; die Überschattung des Krautsaumes zu vermindern; eine enge 
Verzahnung mit dem Krautsaum zu fördern.  
Ein solcher Eingriff soll sich stets auf Abschnitte von max. 25 m Länge beschränken. Um 
seltenen, langsamwüchsigen Straucharten einen Wachstumsvorsprung zu verschaffen, 
werden diese nicht jedes Mal zurückgeschnitten. Das anfallende Astmaterial soll teilweise zu 
Haufen aufgeschichtet werden.  
 
Krautsaum mähen: Der Krautsaum muss periodisch gemäht werden. Ziel des Mähens ist es 
eine Verbuschung zu verhindern; das Nährstoffangebot zu minimieren; die Artenvielfalt zu 
fördern; eine enge Verzahnung mit dem Strauchgürtel zu erreichen.  
Wenn der Krautsaum als Überwinterungsort für Nützlinge dienen soll, muss die Vegetation 
den Winter hindurch stehen bleiben. Deshalb: Abschnitte nur jedes zweite Jahr mähen.  
Quelle: SBN-Merkblatt 14, 1995, Waldrand Artenreiches Grenzland, S.18-19  
 
Schaffung von Waldrand-Buchten: Um genügend Raum für 
die dynamische Entwicklung eines Waldrandes zu schaffen, 
sind zuweilen grosszügige Eingriffe in den Baumbestand 
notwendig. Buchten anzulegen ist eine einfache, wirkungsvolle 
und daher kostengünstige Massnahme. Sie empfiehlt sich vor 
allem für strukturarme oder mit standortsfremden Baumarten 
bestockte Waldränder. Nur durch kräftige Eingriffe kann hier 
genügend Raum für die Entwicklung von Strauchgürtel und Krautsaum geschaffen werden, 
wogegen zurückhaltende, feine Eingriffe in solchen Fällen nur beschränkt und mit hohem 
Aufwand zum Ziel führen.  
Nicht geeignet ist diese Methode jedoch dort, wo der Eingriff die Stabilität des benachbarten 
Waldes gefährdet, indem er zum Beispiel die Gefahr für Windwurf oder Sonnenbrand erhöht, 
oder wo Aspekte des Landschaftsschutzes dagegen sprechen.  
Quelle: http://www.umwelt-schweiz.ch/buwal/de/medien/umwelt/1997_1/unterseite7/ 
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Bei der Methode der Buchtenbildung werden – zeitlich und räumlich versetzt – Buchten in 
den Waldrand geschlagen. Dabei wird jeweils auf einer Fläche von 20-50 m Länge und  
15-30 m Breite die Baum- und Strauchvegetation geräumt.  
Nur ökologisch wertvolle Elemente wie alte Laubbäume, stehende Baumleichen, 
Spechtbäume, Dorngestrüpp usw. werden stehengelassen. Ein Teil des anfallenden Holzes 
bleibt als Faulholz liegen. Das Astmaterial wird teilweise zu Haufen aufgeschichtet.  
Quelle: SBN-Merkblatt 14, 1995, Waldrand Artenreiches Grenzland, S.23  
 
Abb. 7  Aufbau eines stufigen Waldrandes 

 
Quelle: http://www.ioez.tu-freiberg.de/arbeitsgruppen/ag_bio/waldrandprojekt.html 
 
Vorteile für die Landwirtschaft: 
 
·  Der Aufbau eines stufigen Waldrandes vermindert den Schattenwurf und die Wurzel-

konkurrenz durch die Waldrandbäume, erhöht so den Ertrag der landwirtschaftlichen 
Kulturen;  

·  Das bei der Pflege des Waldrandes anfallende Holz kann zur Energiegewinnung genutzt 
werden (z.B. Brennholz, Hackschnitzel); 

·  Ökologisch wertvolle Waldränder bieten vielen Nützlingen Lebensraum, die sich von 
Schädlingen ernähren (natürliche Schädlingsregulierung!); 

·  Der Krautsaum ist anrechenbar an den in der Integrierten Produktion (IP) bzw. im 
Biologischen Lanbau (BioL) geforderten Grünlandanteil von 5% mit extensiver 
Bewirtschaftung; 

·  Die Pflege naturnaher Lebensräume ist ein Nebenerwerbszweig, der zunehmend an 
Bedeutung gewinnen wird und für den Landwirtschaftsbetrieb auch finanziell interessant 
sein kann.  

Quelle: SBN-Merkblatt 14, 1995, Waldrand Artenreiches Grenzland, S.7  
 
Förderung durch Bund, Kantone und Gemeinden 
Der Schutz der natürlichen Lebensräume und die Förderung der Artenvielfalt sind ein klarer 
gesetzlicher Auftrag (WaG/LwG/NHG). Bund, Kantone und Gemeinden können die 
entsprechenden Bemühungen der Grundeigentümer und Bewirtschafter durch eine Reihe 
von Massnahmen unterstützen. So kann auch die ökologische Aufwertung von Waldrändern 
durch finanzielle Beiträge gefördert werden.  
Quelle: SBN-Merkblatt 14, 1995, Waldrand Artenreiches Grenzland, S.25-26 
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7.10. Buntbrache 
 
Buntbrachen sind mehrjährige Streifen (selten Flächen) im Acker-, Gemüse- oder Obstbau, 
auf welchen nach Nutzungsaufgabe eine Mischung aus einheimischen Wildkräutern und 
Leguminosen angesät wurde. Sie dürfen weder gedüngt noch mit Pestiziden behandelt 
werden (Ausnahme Einzelstockbehandlungen mit einem Herbizid). Sie dürfen futterbaulich 
nicht genutzt werden. Die mehrjährigen Streifen oder Flächen bieten vielen seltenen 
Pflanzen und Tieren wertvollen Lebensraum zwischen den intensiv genutzen Ackerflächen. 
Für viele Arten ist der Pflanzenbestand der Brachen gerade auch ausserhalb der Vegeta-
tionsperiode von Bedeutung.  
 
Landschaft verschönern: Buntbrachen erfreuen nicht nur Pflanzen und Tiere, sondern auch 
die Menschen, die sich in der Landschaft erholen. Der Landwirt gewinnt mit der Anlage von 
Buntbrachen Sympathie und Anerkennung bei der Bevölkerung. Die Kombination von 
Lebensmittelproduktion und naturnaher Landschaftspflege gibt der Landwirtschaft eine 
zeitgemässe Aufgabe und wertet die Arbeit der Landwirte in der Gesellschaft auf. Zudem 
kann er sich selbst freuen am Stück Natur und der Vernetzungsarbeit auf dem eigenen Hof.  
 
Artenvielfalt fördern: Auf Buntbrachen blühen schon im 
Jahr der Saat bunte Wildpflanzen wie Mohn, Kornblume, 
Schafgarbe, Malve, Esparsette. Im zweiten Jahr finden 
sich auch Königskerze, wilde Möhre, Pastinake und viele 
mehr. Diese Vielfalt von Pflanzen zieht eine Vielfalt von 
Insekten und anderen Tieren an.  
Mit Buntbrachen wird in erster Linie die Zielsetzung 
verfolgt, die Artenvielfalt von Blütenpflanzen in Ackerbau-
gebieten generell zu erhöhen, ohne die Entwicklung selte-
ner, spontan auftretender Arten zu unterbinden. Neben der Förderung der floristischen 
Vielfalt tragen Brachen auch dazu bei, die Lebensbedingungen der Fauna in intensiv bewirt-
schafteten Gebieten zu verbessern. Sie bieten verschiedenen Tiergruppen Nahrungsgrund-
lagen, die unter den heutigen Bedingungen in der Feldflur weitgehend fehlen. Die Kombina-
tion von Schutz und geeigneten Nahrungspflanzen in hochwachsenden Beständen bietet 
zum Beispiel Rehwild gute Äsungsbedingungen (Klötzli 1965). Der Feldhase benutzt Rand-
strukturen am Tag als Deckung und nimmt nachts innerhalb der Felder Nahrung auf 
(TAPPER & BARNES 1986). Ausgehend von angrenzenden Hecken nutzen Heckenbrüter 
wie Goldammern, Heckenbraunelle und Neuntöter die neue insektenreiche Nahrungsgrund-
lage zur Jagd bis zu einer Distanz von 200 m (SCHEMEL & ENGELMAIER 1982). 
Bodenbrüter, wie das nach JENNY (1995) in der Schweiz praktisch ausgestorbene Rebhuhn, 
benötigen ungestörte, schwach bewachsene und offene Flächen in der Agrarlandschaft. 
Gezielte Versuche im Rahmen eines Projektes der Vogelwarte Sempach zeigten, dass die 
Dichte der bodenbrütenden Feldlerchen in einem mit Buntbrachen aufgewerteten Gebiet 
deutlich zunahm. Ältere Buntbrachen werden ausserdem regelmässig von mäuse- und 
schneckenjagenden Kleinsäugern wie Igel und Mauswiesel besucht. Da Lebensräume mit 
vielen Pflanzenarten viele verschiedene Ressourcen bieten, eignen sich Buntbrachen auch 
sehr gut zur Förderung von Insekten. Die Anzahl auftretender Arten von Tagfaltern, Käfern, 
Wanzen, Spinnen und Wildbienen ist beispielsweise stark mit der Anzahl vorhandener 
Pflanzenarten und teilweise mit dem Blütenreichtum von Flächen korreliert (TSCHARNTKE 
et al. 1996). Deshalb fördern Brachen diese Insektengruppen im Vergleich zu anderen 
Lebensräumen sehr gut.  
 
Nützlingsförderung: Die Beobachtung, dass blütenreiche Saumstrukturen ackerbaulich 
nützliche Arthropoden dauerhaft fördern und damit Selbstregulationsmechanismen zwischen 
Prädatoren oder Parasiten und schädlichen Herbivoren aufrecht erhalten, bildet ein wichtiges 
Argument für die Art der Mischungszusammenstellung von Buntbrachen. Dabei ist die bota-
nische Ausprägung der Streifen für die Anlockung von Blütenbesuchern, wie z.B. Syrphiden, 
entscheidend (MOLTHAN & RUPPERT 1988). GAUDCHAU (1981) und BOSCH (1987) 
zeigten, dass Nutzinsekten mit dem Vorkommen geeigneter Blütenpflanzen in die Kulturen 
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gelockt werden können. Hierbei ist besonders das Blütenangebot für nektar- und pollen-
fressende Imagines von Arten mit insektenfressenden Larven wichtig. Ausserdem können 
viele Arthropodentaxa in hohlen Halmen, Samenkapseln oder Fruchtständen sowie im 
ungestörten Boden der Brachen überwintern (THOMAS et al. 1992, BÜRKI & HAUS-
AMMANN 1993) und sind deshalb weniger auf weiter entfernte Ausweichhabitate wie 
Hecken angewiesen. Deswegen ist ihre Startleistung bei der Bekämpfung früher Schädlings-
generationen grösser. Auch überwinternde Blattläuse in Buntbrachen haben eine bedeuten-
de nützlingsfördernde Funktion; dann nämlich, wenn sie den Startgenerationen von Blatt-
lausfeinden beim Fehlen von Blattläusen in den Kulturen als Ersatzbeute dienen können 
(WELLING et al.1990). Da viele spezifische Blattlausfeinde sehr mobil sind, dürfte sich die 
Anlage ökologischer Ausgleichsflächen weniger im lokalen, sondern vor allem im regionalen 
Massstab im Sinne einer deutlichen Blattlausbekämpfung auswirken. Es ist zu erwarten, 
dass die Anlage von Brachen und anderen ökologischen Ausgleichsflächen bei einer ge-
nügend hohen Dichte, Vernetzung und Vielfalt der ausgewählten Elemente für die Vermeh-
rung von Nützlingen durchaus von Bedeutung sein kann. Das Risiko von Schädlingskalami-
täten dürfte abnehmen. Durch die Anlage von Brachestreifen kann die Breite von Feldern 
verkleinert werden, wodurch Prädatoren mit langsamer Ausbreitung im Frühjahr schneller 
ganze Felder abdecken können. Ausserdem sollten die Brachen genügend breit sein, da mit 
zunehmender Breite beispielsweise auch der Artenreichtum von nützlichen Spinnen steigt 
(ANDERLIK-WESINGER et al. 1996). Für die Überwinterung einiger polyphager Raubarthro-
podengruppen hat nicht zuletzt auch die Streuschicht in älteren Brachen einen positiven 
Einfluss (LYS & NENTWIG 1994).  
 
Bodenschutz: Buntbrachen helfen während der überwiegenden Dauer ihrer Anlage die 
Erosionsfaktoren zu verringern, indem eine dauerhafte starke Bodenbedeckung während 
mehrerer Jahre besteht und das Gefüge durch die Bodenlebewesen infoge der weitgehend 
fehlenden Befahrung und Bearbeitung stabilisiert werden kann (Holz 1994). Regenwürmer 
schaffen Grobporen mit Langzeitwirkung als Drainage (von Albertini et al. 1995). Die einge-
säten Arten schaffen mit ihrem tiefgehenden Wurzelwerk ebenfalls beständige Grobporen, 
während oberflächlich durch die mit der Zeit auftretenden Gräsern eine schützende Deck-
schicht ausgebildet wird. Den grössten Schutzeffekt für die umgebenden Flächen kann eine 
Anlage von Streifen quer zum Hang entfalten, welche die erosive Hanglänge verkürzt und 
die Schwemmkraft des Wassers entscheidend verringert (Mosimann 1985).  
 
Natürliche Lebensräume vernetzen: Buntbrachen sollen keine isolierten Inseln sein, sondern 
so angelegt werden, dass sie sich als Naturbrücken mit anderen naturnahen Lebensräumen 
verbinden und Teil eines natürlichen Netzwerks werden, eines Netzwerks aus Hecken, 
Blumenwiesen, Steinhaufen, Obstbäumen, gestuften Waldrändern usw. So erhalten Wild-
pflanzen und Wildtiere einen zusammenhängenden Lebensraum in der intensiv bewirt-
schafteten Agrarlandschaft. 
Besonders wertvoll für am Boden brütende Singvögel wie 
die Feldlerche sind offene und ungestörte Standorte, zum 
Beispiel zwischen zwei Getreideschlägen, parallel zur 
Bewirtschaftungsrichtung. Je breiter die Anlage, desto 
weniger Störungen gehen von benachbarten Intensivkultu-
ren aus. Ideal ist eine Mindestbreite von 5 bis 6 Metern. 
 
Standortwahl: Für einmal muss für die Anlage dieser 
"Kulturen" kein tiefgründiger und gut mit Nährstoffen 
versorgter Boden vorhanden sein. Ganz im Gegenteil! Es kann nicht mager, steinig, 
flachgründig, sandig oder sonnig genug sein. Ansonsten werden die sehr langsam 
auflaufenden Wildpflanzen von den im Bodenvorrat vorhandenen aggressiven Problem-
unkräutern oft überwachsen. Je nährstoffärmer der Boden ist, desto artenreicher und farbiger 
können sich die Anlagen entwickeln und präsentieren sich dann in der Vollblüte als beste 
Aushängeschilder für eine naturnahe Schweizer Landwirtschaft.  
 
Zu meiden sind unkrautgefährdete, schattige, nasse, fette Böden 
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Es lohnt sich, diese Ausgleichsflächen wie Kulturen zu behandeln und nur saubere, von 
Problemunkräutern freie Flächen dafür vorzusehen. Ansonsten bezahlt man dies später mit 
einem hohen Pflegeaufwand bitter. Man kann diese Bestände nämlich in der Regel nicht 
einfach wachsen lassen, da sonst im Boden schon vorhandene unerwünschte Problem-
pflanzen den gewünschten Bestand konkurrenzieren. So ist nicht selten zeitaufwändiges 
Jäten angesagt. Dies bedeutet, dass man unerwünschten Pflanzen von Hand oder mit der 
Hacke zu Leibe rückt, - was der Rücken in der Regel nicht sehr schätzt. Einzelstockweise 
dürfen auch Herbizide eingesetzt werden. 
 
Also: Wenn keine geeigneten, unkrautarmen Streifen entlang der Schläge vorhanden sind, 
vor der Anlage intensive Unkrautkuren durchführen! Insbesondere Biobetriebe sollten hier 
sehr sorgfältig vorgehen, die Standorte gut auswählen und dann die Ausgleichsflächen von 
Anfang an im Auge behalten. Die attraktiven und viele Nützlinge anziehenden seltenen 
einjährigen "Ackerblumen" wie Kornblume oder Mohn sind von Haus aus Begleiter der 
menschlichen Kulturen und brauchen zum Gedeihen eine regelmässige Bodenbearbeitung. 
Gut geeignet als Vorkulturen sind Getreide (mit intensiver Stoppelbearbeitung) und 
Kartoffeln. Wer nur schwere Böden zur Anlage besitzt sollte eher Herbstsaat wählen, da 
schwere Böden im Frühling nur sehr langsam abtrocknen. Leichte Böden sind hier viel 
unproblematischer, und es kann auch im Frühling gesät werden. Generell ist jedoch die 
Frühlingssaat wenn immer möglich vorzuziehen, da sonst die Gräser dominieren. 
 
Spezielle Samenmischungen: Für die Etablierung artenreicher Brachen spielt unabhängig 
vom Standort die Art der Saatmischung eine wichtige Rolle. Artenreiche Mischungen bleiben 
langfristig vielfältiger als artenarme Mischungen oder solche mit ungünstiger Zusammen-
setzung. Der Landwirt muss die von den Forschungsanstalten empfohlenen speziellen 
Mischungen mit einheimischen Wildkräutern ansäen. Die Mischungen enthalten früh- und 
spätblühende, einjährige und mehrjährige Pflanzenarten. Das Saatgut für 1 Are (= 100 
Quadratmeter) kostet etwa 14 Franken. Für Buntbrachen braucht es nur 110 Gramm Saatgut 
auf 100 m2 Fläche. 
 
Frühe Saat: Gesät wird möglichst früh, spätestens bis Ende April, weil die meisten Pflanzen 
der Brachemischungen ungewohnt lange brauchen, bis sie keimen. Da können unerwün-
schte Unkrautsamen im Boden vorher keimen und einen Wachstumsvorsprung bekommen. 
Aus Frühlingssaaten entwickeln sich oft artenreichere Brachen, daher sollten sie einer 
Herbstsaat vorgezogen werden.  
Wo wegen schwerer Böden oder aus fruchtfolgetechnischen Gründen keine frühen Saaten 
möglich sind, kann auf Herbstsaat ausgewichen werden. Im Herbst gesäte Brachen ver-
grasen schneller als die Frühlingssaat. 
 
Für das Gelingen der Brache braucht es ein sauberes, gut abgesetztes und nicht zu feines 
Saatbett. Auf kleinen Flächen kann von Hand gesät werden. Das Säen ist wesentlich 
einfacher, wenn die Samenmischung mit Sand oder einem anderen Saathelfer gemischt 
wird. Auf grossen Flächen erfolgt die Saat mit einer geeigneten, vorzugsweise einer 
pneumatischen Sämaschine. Damit auch die Pflanzenarten mit sehr kleinen Samen keimen 
können, sollte möglichst oberflächlich gesät werden. Es empfiehlt 
sich, nach der Saat sorgfältig zu walzen. 
 
Bewusste Pflege: Eine Buntbrache blüht in den ersten Jahren am 
buntesten. Vom dritten Jahr an breiten sich die Gräser zuneh-
mend aus und verdrängen die Kräuter. Von Anfang an müssen 
die Unkräuter unter Kontrolle gehalten werden, in IP-Betrieben 
können sie – einzelstockweise – chemisch bekämpft, auf Biobe-
trieben müssen die unerwünschten Wurzelkräuter von Hand aus-
gestochen werden. Brachen werden nicht gedüngt und bleiben 
möglichst auch über den Winter stehen. So können die Pflanzen 
versamen, die Insekten und andere Tiere behalten ihren 
Unterschlupf.  
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Problemunkräuter: Als problematisch haben sich vor allem die ausdauernden Wurzel-
unkräuter erwiesen, zum Beispiel Ackerkratzdistel, Quecke ("Schnüergras"), Winden 
("Wiswürze") und Blacke, sowie die Samenunkräuter Klebern und Ackerfuchsschwanz, 
teilweise aber auch das Italienische Raygras – oft als Durchwuchs bei unsauberer 
Pflugfurche nach Kleegras. 
Eine gewisse Anzahl an einjährigen Unkräutern ist unproblematisch. Die zwei- und mehr-
jährigen Brachearten können sich trotzdem gut entwickeln. Erreicht die Verunkrautung 
hingegen einen Deckungsgrad von über 80 Prozent, ist ein Säuberungsschnitt angezeigt. 
Der Schnitt soll vor dem Schossen der wichtigsten einjährigen Arten wie Mohn, Kornblume 
und Kornrade durchgeführt werden. Einzelne Unkrautnester mit einem hohem Deckungsgrad 
- zum Beispiel gemeiner Hohlzahn, Windenknöterich, Klettenlabkraut oder Ackersenf - 
lassen sich auch durch Jäten entfernen. Besonders wichtig ist es, bestehende Bracheflächen 
ab Beginn der Vegetationsperiode regelmässig auf problematische Unkrautarten zu 
kontrollieren und angemessen zu bekämpfen 
 
Bekämpfung von Problempflanzen:  
 
Ackerkratzdisteln können bis zu einer Grösse von 10 cm mecha-
nisch geschwächt werden durch mehrmaliges Stechen oder - wenn 
sie grösser sind - durch Ausziehen bei feuchtem Boden. Bei einer 
chemischen Einzelstockbehandlung ist darauf zu achten, dass die 
Disteln genügend lange wachsen gelassen werden. Bei einer 
Pflanzenhöhe von über 20 cm und genügend Blattmasse ist eine 
Behandlung mit «Lontrel» oder «Clio» möglich. Es ist unbedingt zu 
verhindern, dass Ackerkratzdisteln versamen. Blütenköpfe sind 
deshalb bei Blühbeginn - eventuell in mehreren Arbeitsgängen - abzuschneiden. 
Blacken sollten ausgestochen werden. Blackensamen haben 
eine Lebensdauer von 50 bis 60 Jahren! Die Versamung ist 
deshalb auch hier auf jeden Fall zu verhindern. Da die Samen 
stark nachreifen und schnell keimfähig sind, müssen auch 
halbreife Samenstände aus dem Feld entfernt werden. 
Winden können bekämpft werden, indem sie mehrfach 
abgehackt und ausgerissen werden. 
Klebern sollten früh, also vor dem Schliessen des Bestandes, 
von Hand ausgerissen werden.  
Quecken können mit einer Unkrautkur vor der Saat bekämpft werden: Durch flaches Pflügen 
und mehrmalige Durchfahrt mit der Federzinkenegge oder ähnlichen Geräten werden die 
Rhizome an die Oberfläche gebracht, wo sie vertrocknen. 
Herbizide gegen Problemunkräuter: «Lontrel» und «Clio» gegen Ackerkratzdisteln sind bis 
heute als einzige Herbizide in den Brachen erlaubt. Die Zulassung anderer Herbizide wird 
zurzeit geprüft. 
 
Dichte von Feldmäusen: In Buntbrachestreifen konnten ähnlich hohe Dichten von Feld-
mäusen gefunden werden wie in extensiv genutzten Wiesen und örtlich in Weizen. Da aber 
nur ein geringer Austausch zwischen Brachen und Kulturflächen stattfand, ist nicht mit 
zusätzlichen Problemen durch Mäuse in den Kulturen zu rechnen. Auf Buntbrachen mit 
hohen Mäusedichten wurden oft Mäusejäger wie Fuchs, Dachs oder Mauswiesel festgestellt.  
 
Folgekultur: Umgebrochene Buntbrachen wiesen in der Folgekultur gegenüber der restlichen 
Ackerfläche eine erhöhte Anzahl und Dichte von Unkräutern auf. Sowohl Mischungsarten als 
auch spontan aufgelaufene Arten traten vermehrt auf. Die nachfolgenden normalen 
Unkrautbekämpfungsmassnahmen gegen einjährige Arten reichten aber zur 
Dichteregulierung aus. Vorhandene Wurzelunkräuter konnten am besten durch Pflügen in 
Schach gehalten werden.  
Quelle: http://www.reckenholz.ch/doc/de/publ/medien/miagoeaa/mitoa0202.html  
http://www.landwirtschaft.ch/deutsch/home/lockpfost/buntbrachen/sand.htm 
Schriftenreihe der FAL 34, Ökolog. Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft (Buntbrachen) S. 7-16 
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7.11. Artenreiche Wiesen  
 
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts waren artenreiche Wiesen in 
der Kulturlandschaft weit verbreitet. Diese Wiesengemein-
schaften waren in der Folge der traditionellen Nutzung über 
einen Zeitraum von vielen Jahrzehnten entstanden. Durch 
die danach verstärkt einsetzende Intensivierung der land-
wirtschaftlichen Produktion sind die ehemals weit verbreite-
ten und das Landschaftsbild bereichernden Blumenwiesen 
oder Langgraswiesen stark zurückgegangen und haben ertragreicheren, aber artenarmen 
und daher einförmigen Grünlandflächen Platz gemacht. Dadurch sind zahlreiche Pflanzen- 
und Tierarten unter den typischen Wiesenbewohnern verschwunden bzw. in ihrer Existenz 
bedroht. Dies gilt vor allem für Insekten, die auf den Blütenreichtum der Wiesenkräuter 
angewiesen sind. Zudem tragen artenreiche Wiesen wesentlich zu einer vielfältigen 
Kulturlandschaft bei. Quelle: Schriftenreihe der FAL 39, Artenreiche Wiesen, S. 17 
 
Naturnahe Wiesen zählen zu den artenreichsten heimischen Lebensräumen und die meisten 
Tierarten sind ständige Bewohner der Wiese.Die pflanzliche Artenvielfalt ist Grundlage für 
die reichhaltige Kleintierlebewelt, vor allem für Insekten. Typische Blumen wie Habermark, 
Wiesensalbei oder Hufeisenklee sind wichtige Nahrungs- und Lebensgrundlage für 
zahlreiche Insekten. Unter den Tagfaltern sind es 85 Prozent, unter den Heuschrecken 80 
Prozent aller in der Schweiz vorkommenden Arten, die sich im Grasland entwickeln können. 
Qualitativ gute Wiesen sind daher von zentraler Bedeutung für die Erhaltung und Förderung 
der Tagfalter- und Heuschreckenvielfalt.  
 
Vögel sind auf reich strukturierte Wiesen angewiesen. Im Unterschied zu anderen wiesen-
bewohnenden Organismen ist für Vögel nicht primär die floristische Artenvielfalt einer Wiese 
massgebend, sondern der horizontale und vertikale Strukturreichtum. Generell erzeugt aber 
eine hohe floristische Artenvielfalt eine höhere Strukturvielfalt und ein vielfältigeres und somit 
stabileres Angebot an wirbellosen Beutetieren. Die Einbettung der Wiesen in die Landschaft 
ist für die Vögel ebenfalls wichtig. Umgekehrt heisst dies, dass vom Vorhandensein einer 
Brutvogelart nicht in erster Linie auf die floristische Qualität einer Wiese geschlossen werden 
kann, sondern auf das Vorhandensein der benötigten Habitatstrukturen in der Umgebung.  
Quelle: Schriftenreihe der FAL 39, Artenreiche Wiesen, S. 50-52 
 
Wir unterscheiden mehrere Arten von Blumenwiesen, magere / fette, trockene / feuchte, 
schattige/gut besonnte. Der Standort der artenreichsten Blumenwiese ist mager, trocken und 
gut besonnt. Geringer Nährstoffgehalt des Bodens ist eine wesentliche Voraussetzung für 
die Entwicklung artenreicher Wiesengesellschaften, da sonst die Kräuter von den Gräsern 
unterdrückt werden. Im Gegensatz zu Magerrasenflächen benötigen auch wirtschaftlich nicht 
genutzte Blumenwiesen wegen der besseren Wuchsbedingungen eine zweimalige Mahd pro 
Jahr zu ihrer Erhaltung. Es darf keinen Altgrasfilz geben, der die Kräuter beeinträchtigt. Auch 
darf Mähgut wegen seiner düngenden und mulchenden Wirkung nicht liegenbleiben. Wegen 
der Insektenverluste beim Einsatz von Saugmähgeräten sind aus ökologischer Sicht Balken- 
und Kreiselmähgeräte vorzuziehen.  
 
Artenreiche Heuwiese: Werden bis anhin intensiv genutzte Wiesen nur noch extensiv oder 
wenig intensiv bewirtschaftet, gehen im Laufe der Jahre wohl die Erträge zurück, die 
Artenvielfalt nimmt aber selten zu. Spontanbegrünungen von Ackerland führen heute nur in 
den seltensten Fällen zu artenreichen Wiesentypen. Meistens sind die dazu nötigen Samen 
im Boden nicht mehr enthalten.  
 
Wenn wir artenreichere Wiesen anstreben, müssen wir die gewünschten Arten meistens 
gezielt wieder einbringen. Zur Neuschaffung von artenreichen Wiesen für extensive und 
wenig intensive Nutzung empfehlen wir in den meisten Fällen eine Neuansaat. Die Wahl der 
richtigen Samenmischung, des richtigen Saatzeitpunktes und eine optimale Saatmethode 
sind entscheidend, damit ein vielversprechender Ausgangsbestand für eine artenreiche 
Wiese entsteht.  
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Ist eine ganzflächige Neuansaat nicht möglich oder nicht erwünscht, bringen neu angesäte 
Wiesenblumenstreifen guten Erfolg. Möglich ist auch eine etappenweise Neuansaat auf 
Teilflächen.  
 
Standortwahl: Der gesamtökologische Nutzen einer 
neu angesäten, artenreichen Heuwiese ist dann 
optimal, wenn sich die Auswahl der Parzelle nach 
folgenden drei Kriterien richtet:  

·  Je extremer der Standort (schattig, feucht, flach-
gründig, kiesig, trocken etc.), desto erfolgreicher ist 
im Allgemeinen die Anlage. Besonders geeignet 
sind durchlässige, skelettreiche oder sandige 
Böden, die schnell austrocknen, aber auch vernässte oder wechselnasse Böden.  

·  Lage in der Landschaft: Erste Priorität haben Flächen, die an bestehende 
Naturschutzgebiete grenzen. Zweite Priorität haben Flächen, welche eine wichtige 
Vernetzungsfunktion erfüllen könnten.  

·  Grundwasserschutz, Erosionsgefährdung: Flächen, die in einer 
Grundwasserschutzzone liegen oder zur Erosion neigen, sind besonders geeignet, weil 
viele andere Nutzungsformen nicht nachhaltig sind oder nicht in Frage kommen.  

 
Ungeeignete Flächen sind z.B. entwässerte Moorböden mit einem hohen natürlichen 
Nährstoff-Nachlieferungsvermögen; Flächen mit einem grossen Samenvorrat von Unkräutern 
wie Wiesenblacke oder Ackerkratzdistel.   
 
Ansaattechnik 
Einsaat in bestehende Wiesen: wenn in solchen Wiesen Fromental, Goldhafer, Wiesen-
schwingel, Rotschwingel, Wiesenmargherite und der zweijährige Pippau noch mehr oder 
weniger regelmässig vertreten sind oder die Wüchsigkeit nachgelassen hat, kann eine 
sogenannte Streifensaat durch-geführt werden: In Abständen von 10 bis 20 m werden 2 bis 3 
m breite Streifen in den bestehenden Bestand gefräst (2 oder 3 Mal in zweiwöchigem 
Abstand, bis ein vegetations-freies Saatbett erreicht ist).  
In diese Streifen wird die passende Samenmischung (evtl. mit doppelter Wiesenblumen-
komponente) gesät. Bei kleineren Flächen ist Handsaat empfehlenswert, wobei zweifach 
kreuzweise gesät wird. Grössere Flächen mit pneumatischen Sägeräten ansäen. Generell 
sollte möglichst flach gesät werden; walzen mit eine Rauwalze nach der Saat ist unum-
gänglich.  
 
Heugrassaat: Taunasses Schnittgut des ersten 
Aufwuchses einer typischen, arten- und blumenreichen 
Fromental- oder Goldhaferwiese wird auf einem üblich 
zubereiteten Saatbett verteilt. Optimaler Zeitpunkt des 
Schnittes ist die beginnende Samenreife der Wiesen-
margherite. Die Schnittfläche sollte rund die Hälfte der 
Saatbett-Fläche betragen. Das ausgebreitete Heugras 
wird liegen gelassen.  
 
Samenmischungen: Die heute angebotenen Mischungen sind so zusammengesetzt, dass im 
Ausgangsbestand ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gräsern und Wiesenblumen 
erreicht wird, aus dem sich je nach Standort und Nutzungsbedingungen stabile Pflanzen-
bestände entwickeln können. Die Wahl der Mischung sollte dem Standort angepasst sein, 
damit sich innerhalb nützlicher Frist eine Blumenwiese entwickeln kann. Die Wiesenblumen-
mischung Salvia (Fora1) sollte deshalb für frische und trockene Lagen, Humida (Flora 2) 
Für feuchte Lagen, Montagna für montane Lagen oder Broma für trockene und magere 
Lagen verwendet werden. Damit die einheimische Flora nicht verfälscht wird, sollte nur 
einheimisches Saatgut verwendet werden.  
 
Quelle: Schriftenreihe der FAL 39, Artenreiche Wiesen, S. 69 
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Pflege und Nutzung 
 
Im Ansaatjahr: Eine starke Verunkrautung mit einjährigen Ackerkräutern ist normal und 
kann das Aufkommen der gesäten Arten sogar fördern (Deckfruchteffekt). Voraussetzung ist 
allerdings, dass der Pflegeschnitt rechtzeitig erfolgt.  
 
 
Faustregel: Schneiden, sobald sich der Krautbestand stellenweise zu schliessen beginnt!  
 
Meistens sind nach der Ansaat bis zu drei Pflegeschnitte nötig. Diese sollten nicht zu tief 
(Stoppelhöhe 7-9 cm) erfolgen, und das Schnittgut muss umgehend abgeführt werden.  
 
In den folgenden Jahren: Nach der ersten Überwinterung ist meistens mit einem üppigen 
ersten Aufwuchs zu rechnen, der leicht lagert. Alle folgenden Aufwüchse bieten in dieser 
Hinsicht keine Schwierigkeiten mehr.  
 
Schnittzeitpunkte: Der richtige Schnittzeitpunkt und die Anzahl Schnitte entscheiden über die 
Blütenpracht. Der erste Schnitt von Blumenwiesen soll dann erfolgen, wenn die ersten 
Margeriten am verblühen sind. Mager und Trockenwiesen werden später gemäht. 
Im zweiten Aufwuchs ist die Konkurrenz durch Gräser weniger gross. Die Wiesenblumen 
blühen ein zweites mal auf und haben jetzt Zeit, Samen zu entwickeln. Diese zweite Blüte ist 
besonders wichtig als Nahrungsquelle für die Schmetterlinge.  
Für eine hohe Pflanzenvielfalt in Heumatten sind sowohl der zu frühe als auch der zu späte 
Schnitt falsch. Zu früher Schnitt (z.B. für Silage) ergibt eine rasenartige Struktur. Zu später 
Schnitt schädigt krautige Wiesenpflanzen, führt zu Nährstoffauswaschungen und unnötig 
schlechter Futterqualität. Die oft gehörte Behauptung, dass ein sehr später Schnitt die 
Artenvielfalt fördert, ist in dieser allgemeinen Form falsch.  
Die bisherige Erfahrung zeigt, dass die in der Ökobeitragsverordnung gemäss Landwirt-
schaftsgesetz Art. 31b festgelegten frühesten Schnittzeitpunkte (1. Heuschnitt) für unge-
düngte, artenreiche Heumatten gemäss MJPNL grundsätzlich richtig sind. Für Rückführungs-
flächen jedoch muss je nach Situation eine andere Lösung gefunden werden.  
 
Schmetterlinge und andere Kleintiere reagieren empfindlich 
auf den Schnitt von Wiesen. Die Wiese ist ihnen Lebensraum 
und Futtergrundlage. Für sie kommt es einer Katastrophe 
gleich, wenn alle Wiesen in einem Gebiet gleichzeitig 
geschnitten werden.  
Deshalb sollte wenn immer möglich ein zeitlich gestaffelter 
Schnitt von Teilflächen angestrebt werden. Wo eine Staffelung 
nicht erreicht werden kann, sind Altgrasflächen eine 
Alternative. So kann die Vielfalt an Tieren (z.B. Schmetterlinge, bodenbrütende Vogelarten) 
erhalten, beziehungsweise erhöht werden.  
 
Der zweite Schnitt erfolgt im Sommer (Emdschnitt) nach Bedarf. Er erfolgt frühestens wenn 
nur noch wenige Blüten der Wiesenflockenblume vorhanden sind. 
 
Ein dritter Schnitt oder eine schonende Herbstweide kann in den ersten, wüchsigen Jahren 
nach der Saat nötig sein und muss vor dem Einwintern (Sept./Okt.) erfolgen. 
Die Wiese soll mit kurzem Gras durch den Winter. Viele Krautpflanzen (Frühlingsschlüssel-
blume, Salbei, Margherite) machen ihre Rosetten im Herbst und wachsen im Winter.  
Quelle: Erfahrungsbericht 1987-1997 Kt. SO, Wiesen und Weiden, S. 21-22 
 
Materialverwertung: Magerwiesenheu kann zur Fütterung von Rindern, Mutterkühen, 
Pferden, Schafen, Beimischung zur Silage und Kunstwiesenheu (Rohfaser) verwendet 
werden.  
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8. Hochstammobstgärten 
 
8.1. Geschichte des Obstbaus 
Obstbäume sind alte Kulturpflanzen, deren Wildformen aus 
dem östlichen Mittelmeerraum bis Westasien stammen. 
Bereits die Griechen und Römer züchteten durch gezielte 
Kreuzungen aus Wildapfel, Wildbirne, Vogelkirsche und 
Wildzwetschge grossfruchtige, schmackhafte Obstsorten.  
 
Der Obstbau, so wie wir ihn heute kennen, ist allerdings eine vergleichsweise junge Art der 
Landbewirtschaftung. Erst ab dem 16. und verstärkt im 18. und 19. Jahrhundert begann er 
einzelne Landschaften in Mitteleuropa zu prägen. Die Bäume wurden dabei aus wirtschaft-
lichen Gründen gepflanzt, da auf der gleichen Fläche neben Ackerbau oder Wiesenbewirt-
schaftung eine weitere Ertragsquelle erschlossen werden konnte. Die Zahl der Obstbäume 
stieg an und erreichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Maximum. Gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts war die Schweiz das obstbaumreichste Land Europas. Die durch die 
Reblaus und verschiedene Krankheiten ausgelöste Krise im Rebbau förderten diese Ten-
denz noch. Seither ging deren Zahl wiederum aus wirtschaftlichen Gründen stark zurück.  
Quelle: www.naturschutz.zh.ch/brightstar/paradiestram/obstgarten/beri2.htm, S. 1 
 
 
8.2. Landschaftsökologische, ästhetische und kulturhistorische Bedeutung 
Hochstamm-Obstgärten sind stark landschaftsprägende, typische Elemente der traditionellen 
Kulturlandschaft und Zeugen einer jahrhundertealten Kultur. Bis vor wenigen Jahrzehnten 
prägten die hochstämmigen Bäume das Landschaftsbild und gaben jeder Region ihr charak-
teristisches Aussehen. Sie sind wichtige belebende Elemente unserer Kulturlandschaft und 
haben auch einen hohen optisch-ästhetischen Wert. Sie betten dörfliche Siedlungen ein und 
bewirken einen harmonischen Übergang vom Ortsrand zur offenen Landschaft. Als mehr 
oder weniger geschlossenen Baumgürtel bilden Hochstamm-Obstgärten auch einen wich-
tigen Wind- und Erosionsschutz.  
 
Das jahreszeitlich lebhaft wechselnde Bild des Obstbaumes spricht in besonderer Weise das 
Gemüt des Menschen an. Die Pracht der Obstbaumblüte im Frühjahr, das saftige grüne 
Laub, die bunten Farben der Wiesen im Frühjahr und Sommer, der reiche Fruchtbehang und 
das bunte Laub im Herbst sowie die mannigfaltigen Strukturen der Äste und Zweige, die im 
Winter besonders markant hervortreten, sind für viele Menschen ein Erlebnis. Hochstamm-
Obstgärten haben in der heutigen Zivilisationslandschaft einen hohen, Wäldern durchaus 
vergleichbaren Erlebnis- und Freizeitwert.  
 
Allein aus der Schweiz sind viele Hundert verschiedene Obstsorten bekannt. Viele alte und 
bewährte Sorten sind vom Verschwinden bedroht. Die Vielfalt alter Obstsorten ist ein wert-
volles Kulturgut, welches unbedingt erhalten werden muss. Hochstamm-Obstgärten kommt 
heute eine immer wichtigere Bedeutung als Genreservoir alter Obstsorten zu. Deshalb wurde 
im Jahr 1985 eine Vereinigung zur Förderung einer Genbank alter Obstsorten und von 
Hochstamm-Obstgärten gegründet (SVOT, 1990).  
Quelle: www.naturschutz.zh.ch/brightstar/paradiestram/obstgarten/beri2.htm, S. 2 
 
 
8.3. Allgemeine ökologische Bedeutung der Obstgärten 
Der ökologische Wert der Streuobstwiesen ergibt sich in erster Linie durch ihre Struktur-
vielfalt. Obstwiesen sind heute der einzige, noch ziemlich grossflächig vorhandene halb-
offene Lebensraum in der mitteleuropäischen Kulturlandschaft und nehmen eine Mittel-
stellung zwischen geschlossenem Wald und der offenen Agrarlandschaft ein.  
 
Der hohe ökologische Wert der Hochstamm-Obstgärten ergibt sich unter anderem durch 
folgende Eigenschaften (u.a. nach HÖLZINGER 1987):  
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·  Hochstämmige Obstgärten auf extensiv bewirtschaftetem Untergrund erfüllen die 
Funktion von Ersatz- oder Teillebensräumen für Tierarten lichter Laubmischwälder oder 
vielfältiger, kleingehölzreicher, halboffener Landschaften. 

·  Hochstamm-Obstgärten gliedern die Landschaft und tragen zur Kammerung und 
Strukturierung der Landschaft bei. Sie haben zudem eine ausgleichende Wirkung auf das 
Lokalklima, schützen Hanglagen vor Erosion und tragen zum Grundwasserschutz bei. 

·  In alten Hochstamm-Obstgärten haben sich stabile Räuber-Beute Beziehungen ein-
gestellt, die auch auf die umliegende Kulturlandschaft positive Auswirkungen haben 
können (biologische Schädlingsbekämpfung; REICH 1988). 

·  Hochstamm-Obstgärten weisen in Kombination mit ihrer Umgebung eine grosse Zahl 
verschiedener Lebensräume auf. Die Kombination von extensivem Grünland mit park-
artigem Baumbestand und das Angebot von Alt- und Totholz mit seinen Nischen und 
Höhlen bieten einer Vielzahl von Tierarten Nist-, Nahrungs- und Aufenthaltsort.  

·  Hochstämmige Obstbäume sind für höhlenbewohnende Tierarten von besonderer 
Bedeutung. Das Baumalter, in dem sich auf natürliche Weise für Höhlenbewohner 
(Singvögel, Eulen, Bilche oder Fledermäuse) geeignete Höhlen bilden bzw. Spechte 
Höhlen zimmern, ist beim Obstbaum deutlich niedriger als bei Waldbäumen. Auch die 
regelmässige Pflege von Obstbäumen durch Schnitt fördert die Bildung von Baumhöhlen. 
Apfelbäume haben beispielsweise hohes Baumhöhlen-Potential, Mostbirn- und Wal-
nussbäume hingegen sind sehr gesund und damit für die Bildung von Höhlen weitgehend 
ungeeignet. Das liegt zum Grossteil am Abwehrverhalten der Baumart gegenüber dem 
Eindringen von Schadorganismen.  

Quelle: www.naturschutz.zh.ch/brightstar/paradiestram/obstgarten/beri2.htm, S. 2-3 
 
 
8.4. Spezielle Bedeutung der Obstgärten für verschiedene Tier- und Pflanzengruppen 
Eine breit angelegte Befragung verschiedener Artgruppenspezialisten in der Schweiz kommt 
zum Schluss, dass es praktisch keine Tier- und Pflanzenarten gibt (sogenannte Kennarten), 
die ausschliesslich auf den Lebensraum Hochstammobstgarten angewiesen sind (BREFIN & 
HATT 1997). Die grösste Anzahl möglicher Obstgartenspezialisten finden 
sich am ehesten bei den Flechten und Moosen, bei einzelnen Insekten-
gruppen (Prachtkäfer, ev. Kamelhalsfliegen) und bei den Vögeln. 
Angesichts der Tatsache, dass der Feldobstbau erst seit 200 bis 300 
Jahren in Mitteleuropa verbreitet ist, erscheint es auch unwahrscheinlich, 
dass sich in diesem vergleichsweise kurzen Zeitraum extreme Habitats-
spezialisierungen herausgebildet haben. Trotzdem ist ein reich struk-
turierter (Alt-) Obstbestand für viele Organismengruppen überlebens-
wichtig. Die folgenden Angaben zu einzelnen Artengruppen sind 
Zusammenfassungen (z.T. ergänzt mit eigenen Recherchen) der 
Untersuchungen von BREFIN & HATT (1997). 
Quelle: www.naturschutz.zh.ch/brightstar/paradiestram/obstgarten/beri2.htm, S. 3 
 
Kleinsäuger (Fledermäuse u.a.) 
Fledermäuse nutzen Obstbäume zur Orientierung im Gelände, als Deckung, z.T. als Quar-
tier (Baumhöhlen) und als Ansitzwarte. Dabei sind sie insbesondere für sogenannte Struktur-
ableser, d.h. für Arten, welche ihre Beutetiere von Blättern u.a. ablesen, interessant: Für 
diese Artengruppe (Braunes Langohr, Graues Langohr, Bartfledermaus, Fransenfledermaus, 
Bechsteinfledermaus) ist das Vorhandensein von einer möglichst vielfältigen räumlichen 
Struktur in der Landschaft von Bedeutung, eine Anforderung, welche Hochstamm-Obst-
gärten ausgezeichnet erfüllen. Allerdings sind Fledermäuse nicht per se auf Obstbäume 
angewiesen, sondern benötigen eine parkartig strukturierte Landschaft. Diese finden sie 
heute aber vielerorts nur noch im Bereich von Hochstamm-Obstgärten. 
 
Für weitere Kleinsäugerarten (Igel, Spitzmäuse, Gartenschläfer u.a. Bilche) bilden 
Hochstamm-Obstgärten wegen ihres Angebots an Höhlen und Nahrung ebenfalls einen 
wertvollen Lebensraum. 
Quelle: www.naturschutz.zh.ch/brightstar/paradiestram/obstgarten/beri2.htm, S. 4 
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Vögel 
Die grosse Bedeutung der Hochstamm-Obstgärten für die Vögel konnte in verschiedenen 
Untersuchungen belegt werden (HÖLZINGER 1987, MÜLLER et al. 1988, HELLER 1998). 
Hochstamm-Obstgärten beherbergen deutlich mehr Vogelarten als andere Elemente der 
Kulturlandschaft. Sie weisen gegenüber intensiv genutztem Kulturland oder Niederstamm-
obstkulturen eine fünf- bis zehnmal grössere Artenzahl auf (MÜLLER 1995). Bis 35 verschie-
dene Vogelarten konnten bisher in der Schweiz als Brutvögel nachgewiesen werden (MÜLLER 
et al. 1988). Die durchschnittliche Artenzahl eines Obstgartens liegt aber meist viel tiefer.  
Rund die Hälfte der typischen Obstgartenarten, wie etwa Meisen 
und Spechte, sind Höhlenbrüter und profitieren vom reichen Ange-
bot an natürlichen Höhlen in den Stämmen und dicken Ästen alter 
Obstbäume. Andere Arten, wie etwa die Würger und Finken, sind 
Freibrüter und bauen ihre Nester in Stamm- und Astgabeln. Garten-
baumläufer, Gartenrötel und Grauschnäpper brüten in Nischen und 
Halbhöhlen. Neben den vielfältigen Brutmöglichkeiten bietet der 
Hochstammobstgarten vor allem auch ein sehr vielfältiges Angebot 
an Nahrung. Die dicken, grobborkigen Stämme vieler Apfel- und Birnbäume beherbergen 
allerlei Insekten und Spinnen, im Blattwerk der Bäume finden sich Raupen. Viele speziali-
sierte Arten suchen ihre Nahrung aber am Boden und sind deshalb auf eine offene, lückige 
Vegetationsstruktur des Unternutzen angewiesen. Für die meisten Arten ist der Obstgarten 
Brut- und Nahrungsraum zugleich. Andere Arten wie die Schwalben, brüten ausserhalb der 
Obstgärten und nutzen das Nahrungsangebot im Luftraum zwischen den Baumkronen; 
vielen Greifvögeln, wie Mäusebussard oder Turmfalke, dienen die Bäume als Sitzwarten. 
 
In grossflächigen Hochstamm-Obstgärten mit extensiver Unternutzung finden zudem aus-
gesprochene Biotopspezialisten wie Steinkauz, Wiedehopf und Rotkopfwürger einen ge-
eigneten Lebensraum. Diese drei Arten, ursprünglich aus dem Mittelmeergebiet stammend, 
kommen in Mitteleuropa praktisch ausschliesslich in Hochstamm-Obstgärten vor. Wegen 
anhaltendem Lebensraumverlust, Verknappung des Nahrungsangebots und aus klimati-
schen Gründen sind diese Arten heute in ganz Mitteleuropa stark gefährdet, vom Aussterben 
bedroht oder vielerorts schon verschwunden. Für eine weitere Gruppe von Vogelarten, da-
runter gehören Grünspecht, Wendehals, Gartenrötel und Distelfink, dürften Hochstamm-
Obstgärten der quantitativ wichtigste Lebensraum darstellen. Der grösste Teil der Arten, 
welche in Obstgärten vorkommen (Drosseln, Meisen, Finken usw.) sind aber keine Biotop-
spezialisten. Sie kommen auch in verschiedenen anderen Lebensräumen vor (v.a im Wald). 
Quelle: www.naturschutz.zh.ch/brightstar/paradiestram/obstgarten/beri2.htm, S. 4-5 
 
Für die Vogelwelt sind Niederstammanlagen kein Ersatz: die glatten Rinden liefern keinen 
sicheren Halt für die Nahrungssuche, und die natürlichen Nistgelegenheiten für Höhlenbrüter 
fehlen. Das Nest von Offenbrütern kann nicht auf den schlanken, zu wenig kräftigen Bäum-
chen verankert werden. Zudem fehlt es an Nahrung, weil als Folge der chemischen Pflanzen-
schutzmassnahmen zu wenig Insekten und Sämereien vorhanden sind.  
 
Tagfalter – und Nachtfalter 
Unter den Tagfaltern gibt es keine bekannten Obstgarten-
spezialisten. Am ehesten auf Obstgärten angewiesen ist noch 
der Grosse Fuchs Nymphalis polychloros. Die Raupe dieser Art 
lebt gerne auf Kirschbäumen und wird hier bei Spritzungen 
gegen die Kirschfliege oft vernichtet. Der Grosse Fuchs ist 
allerdings eine polyphage Art und die Raupen ernähren sich 
auch von anderen Arten (v.a. Salweide). 
Nachtfalter sind erst ungenügend erforscht, so dass über zahlreiche Arten wenig bis nichts 
zur Verbreitung und Gefährdung bekannt ist. Bis heute sind aber keine spezifischen Obst-
gartenspezialisten unter den Nachtfaltern bekannt (BREFIN & HATT 1997). Aufgrund der 
geringen Kenntnisse dieser Insektengruppe wäre es aber durchaus möglich, dass einige 
Arten auf Hochstamm-Obstgärten angewiesen sind. 
Quelle: www.naturschutz.zh.ch/brightstar/paradiestram/obstgarten/beri2.htm, S. 5 
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Käfer 
Generell gelten viele Wirbellosenarten, die auf Alt- und Totholz angewiesen sind, als ge-
fährdet , darunter gehören u.a. besonders auch die Käfer. Generell sind an Obstbäumen 
Strukturen wie dürre Äste in verschiedenen Zerfallsstadien, Baumhöhlen mit Mulm, Rinden, 
Saftflüsse, Baumpilze für verschiedenste Käferarten essentieller Bestandteil des Lebens-
raums. Inwieweit diese Strukturen auf Obstbäume beschränkt sind oder welche Anteile der 
Gesamtpopulation einzelner Arten auf Obstbäumen leben, ist kaum erforscht. 
Es wird vermutet, dass Obstgärten mit Alt- und Totholzstrukturen für gewisse spezialisierte 
Gruppen, wie etwa die Prachtkäfer Buprestidae von wichtiger Bedeutung sind. Für andere 
Käfergruppen, deren Larven im Totholz leben, wie z.B. für die Bockkäfer Cerambycidae 
scheinen Obstgärten aber eine eher geringe Bedeutung zu haben. 
Quelle: www.naturschutz.zh.ch/brightstar/paradiestram/obstgarten/beri2.htm, S. 5 
 
 
8.5. Gefährdung 
Noch vor wenigen Jahren umrahmten Hochstammobstbäume die meisten Bauerndörfer und 
Höfe. Der Boden unter den Bäumen wurde als Wies- und Weideland genutzt. Von 1951-1981 
hat sich die Zahl der Feldobstbäume in der Schweiz von 16 Millionen auf rund 5 Millionen ver-
mindert (SVOT, 1990). In den sechziger Jahren wurden Rodungsaktionen vom Bund mit Sub-
ventionen gefördert. Weitere Hauptgründe für den starken Rückgang waren die Mechanisierung 
des Obstbaues und der Landwirtschaft (Bäume behindern bei der Bewirtschaftung der Unter-
kultur), Anbauprämien für Ackerkulturen, erhöhte Krankheitsanfälligkeit und zu tiefe Preise. 
Gefährdet sind die verbliebenen Hochstammbäume auch durch die Bautätigkeit am Rand des 
Siedlungsgebietes. Streuobstgebiete sind darüber hinaus durch verstärkte Freizeitnutzung 
(Errichtung von Kleingartenhütten, Wochenendhäusern, Sportanlagen) gefährdet. Erhebungen 
zeigen auch, dass der Gesundheitszustand vieler Bäume zu bemängeln ist (HASLER und 
SCHLUELPP, 1989). Überalterung der Bestände und ungenügende Verjüngung sind weitere 
Bedrohungen. Aus wirtschaftlichen und arbeitstechnischen Überlegungen wird von der 
Hochstammkultur auf intensiv genutzte Niederstammanlagen umgestellt.  
Quelle: P. Thomet, E. Thomet-Thoutberger, Liebefeld-Bern 1991, Vorschläge zur ökolog. Gestaltung und Nutzung 
der Agrarlandschaft, S. 71-72 
 
 
8.6. Landwirtschaftliche Bewertung 
Der Wert von Hochstammobstanlagen für die landwirtschaft-
liche Produktion wird hauptsächlich durch die Absatzmöglich-
keiten für Mostobst und das zu erwartende Einkommen be-
stimmt. Gemäss einer Studie des SCHWEIZERISCHEN 
OBSTVERBANDES (1988) wird der Gesamtbedarf an Most-
obst in den nächsten Jahren ziemlich konstant bleiben. Die 
Remontierung im Feldobstbau wird gegenwärtig als ungenügend eingeschätzt. Da 
Hochstammobstbäume erst nach 12 bis 15 Jahren grössere Erträge abwerfen, wird ab den 
Jahren 2000 ein Defizit an Mostobst progno-stiziert. Dieses könnte jedoch problemlos durch 
das Anlegen von rationellen Niederstamm-anlagen behoben werden. Weiter wurde in dieser 
Studie berechnet, dass eine voll kosten-deckende Mostobstproduktion gegenwärtig nur 
möglich ist, wenn Erträge von mehr als 40 Tonnen je Hektare erreicht werden. Diese 
Situationsbeurteilung zeigt, dass unter den jetzigen Rahmenbedingungen Hochstamm-
Obstanlagen als landwirtschaftlicher Betriebszweig nicht besonders attraktiv sind.  
Quelle: P. Thomet, E. Thomet-Thoutberger, Liebefeld-Bern 1991, Vorschläge zur ökolog. Gestaltung und Nutzung 
der Agrarlandschaft, S. 71-72 
 
 
8.7. Potential für Produkte von Hochstammbäumen 
Auf den Hochstammbäumen gedeihen oft Apfel- und Birnensorten, welche sich in besonde-
rem Masse für die Herstellung von Obstsäften oder anderer Spezialitäten eignen. Wenn die 
Produzenten und die Verarbeiter bei Bewirtschaftung, Ernte, Lagerung, Transporten und 
Verarbeitung sorgfältig arbeiten, können Produkte in Spitzenqualität entstehen.  



Ökologischer Ausgleich 46 

Aus den Früchten der Hochstammbäume sind in der Schweiz in den letzten Jahren einige 
interessante Produkte entstanden: Apfelsäfte von ausgewählten Sorten, direkt von der Pres-
se, pasteurisiert, teilvergoren oder vergoren, Kirschensaft, Kirschenwein, Apfelsekt (herge-
stellt nach dem Champagner-Verfahren), Liköre und Edelbrände, Apfelessig, Birnendicksaft, 
Dörrkirschen, kaltgepresstes Baumnussöl, usw.  
 
Wenn Spezialitäten sorgfältig hergestellt, in schönen 
Gebinden verpackt und geschickt abgesetzt werden, 
können auch die Hochstammbewirtschafter wieder 
kostendeckende Preise lösen. Dies erzeugt den 
nötigen Anreiz, um die Bäume zu pflegen und wieder 
neue zu pflanzen. Damit sind die Voraussetzungen für 
eine nachhaltige Entwicklung gegeben.   
 
Vielen Konsumenten ist die Erhaltung der Hochstamm-
bäume ein Anliegen, und sie sind bereit, für Produkte aus diesen Bäumen einen Aufpreis zu 
bezahlen.  
Quelle: www.fructus.ch/medientexteapril04/renaissance_hochstamm.doc  
 
 
8.8. Ökologische Aufwertung von Hochstamm-Obstgärten  
Um im Obstgarten ein grosses Blütenangebot, Rückzugs- und Überwinterungsmöglichkeiten 
für die verschiedensten Tiere (z.B. Nützlinge wie Flor-, Schwebfliegen, Schlupfwespen und 
Grossinsekten) anzubieten, können zusätzliche Lebensräume geschaffen werden.  
Mögliche Massnahmen:  
 
·  Alte Bäume mit Efeu sowie Totholzäste stehen lassen. Sie sind wichtige Lebensräume 

für viele Insekten und höhlenbrütende Vögel wie Meisen und Gartenrotschwanz. Solche 
Bäume müssen nicht mehr geschnitten werden 

·  Tote Bäume möglichst lange lange stehen lassen 
·  Blühende Krautstreifen mit einheimischen, mehrjährigen Wildkräutern (z.B. Bunt-

brachemischungen) oder Streifen mit extensiver Wiesenmischung mit Blumenzusatz 
(z.B. SM 450 mit Wildblumenzusatz) ansäen 
Saat: im Frühling in feinkrümeliges Saatbeet 
Pflege von Buntbrachen: Alle 2 bis 3 Jahre umbrechen und neu ansäen.  
Pflege von extensiven Wiesenstreifen: Schnitt einmal jährlich oder alle zwei Jahre 
einmal. Nie alle Streifen auf einmal mähen! 

·  Niederhecke oder Strauchgruppen aus 2 bis 3 m hohen einheimischen Sträuchern mit 
grossem Dornenanteil pflanzen 

 
Achtung: Weissdorn vermeiden (Feuerbrandübertragung), Rote Heckenkirsche (Geissblatt) 
ist Wirt der Kirschfliege. 
 
·  Lesestein- oder Asthaufen anlegen 

Bietet Unterschlupf und Überwinterungsmöglichkeit für 
Wiesel, Iltis, Igel, Eidechsen und Blindschleichen 

·  Extensiv bewirtschafteter Pflanzgarten in der Nähe 
anlegen 
Ermöglicht guten Insektenfang für Vögel 

·  Nisthilfen für Vögel  
Vögel sind wichtige Schädlingsvertilger. Ein Blaumeisenpaar mit seinen Jungen z.B. frisst 
pro Jahr mehrere Kilogramm Insekten, darunter auch Schädlinge wie Wickler- und 
Spannerraupen. Greifvögel wie Turmfalken und Eulen jagen Mäuse von den Hochstamm-
bäumen aus. Aufhängen von geeigneten Nistkästen fördert die Vögel im Obstgarten.   

 
Quelle: LBL Merkblatt, 1996, Hochstamm-Obstgarten – vielfältiger Lebensraum durch richtige Pflege 
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8.9. Schnitthäufigkeit extensiv bewirtschafteter Hochstamm-Obstbäume 
Bäume, die der Selbstversorgung mit Tafelobst dienen sowie Zwetschgenbäume sollten 
jedes Jahr, Mostapfel- und Kirschenbäume alle drei bis vier Jahre geschnitten werden. Bei 
den Mostbirnen genügt ein periodischer Schnitt etwa alle fünf Jahre. Alte Mostbirnbäume 
benötigen keinen Schnitt mehr.  
Die Schnitte sollten während der Vegetationsruhe von November bis März durchgeführt 
werden. Bei starker Kälte keinen Baumschnitt vornehmen! 
Mit dem Schnitt soll folgendes erreicht werden:  
·  Gesunderhaltung der Bäume auf lange Zeit 
·  Lichteinfall in Krone ermöglichen 
·  Durchlüftung der Krone optimieren (geringerer 

Krankheitsbefall) 
·  Früchteproduktion erhalten 
·  Erhaltung eines stabilen Gerüsts und Begrenzung der 

Baumhöhe (gefahrlose Ernte + Pflege) 
·  Optimale Bedingungen für Tiere im Obstgarten schaffen 
·  Arbeitsaufwand auf ein Minimum reduzieren 
 
Quelle: LBL Merkblatt, 1996, Hochstamm-Obstgarten – vielfältiger Lebensraum durch richtige Pflege 
 
 
8.10. Pflanzung von Hochstamm-Bäumen  
 
Voraussetzungen 
Freistehende Obstbäume können zur Selbstversorgung bis etwa 800 m ü.M., in geschützten 
Lagen bis etwa 1000 m ü.M., zufrieden stellend angebaut werden. Geeignet sind sonnige, 
leichte Hanglagen, bei denen die Kaltluft abfliessen kann. Frostlagen sind zu meiden. Unge-
eignet sind Pflanzungen in Mulden und an Schattenhängen sowie in stark windexponierten 
Lagen. Der Boden soll tiefgründig sein, das heisst, die Obstbäume sollen den Boden bis ca. 
70 cm Tiefe durchwurzeln können. Böden mit Staunässe sind ungeeignet.  
Im allgemeinen sind frühblühende Obstarten, das heisst Süsskirschen und Birnen, stärker 
blütenfrostgefährdet als späterblühende, wie beispielsweise Äpfel. Auch innerhalb einer 
Obstart sind frühblühende Sorten spätfrostgefährdeter als Spätblüher. Am besten orientiert 
man sich anhand bereits vorhandener Obstbäume in der Gegend.  
Für eine rationelle Pflanzung und Pflege sollte der Bestimmungszweck von Anfang an klar 
sein: Soll Mostobst angebaut werden oder wird Tafelobst für die Selbstversorgung gewünscht. 
Eine fachgerechte Pflege ist eher gewährleistet, wenn die Bäume nicht einzeln auf dem 
Betrieb verstreut, sondern zusammen in Gruppen oder in geschlossenen Anlagen stehen.  
Bis die ersten wesentlichen Erträge eintreten, vergehen acht bis zehn Jahre. Bei Birnen und 
Kirschen tritt der Vollertrag sogar erst nach 15 bis 20 Jahren ein.  
Pro Kernobstbaum kann bei guter Pflege und günstigen Bedingungen mit einem Durchschnitts-
ertrag von 150-300 kg gerechnet werden. Der Arbeitsaufwand beträgt zwischen drei bis zehn 
Stunden je Baum, wobei die Hauptarbeit bei der Ernte im Herbst und beim Schnitt im Nach-
winter/Vorfrühling zu leisten ist. Kirschbäume bringen etwa die Hälfte und Zwetschgen einen 
Drittel des Ertrages von Kernobstbäumen.  
Quelle: Entwicklung und Bedeutung des Obstbaus, S. 286  
 
 
Bäume zum Pflanzen 
Für Hochstämme sollten nur die starkwachsenden Sämlingsunterlagen verwendet werden. 
Der gerade und fehlerfreie Stamm muss mindestens 1.80 m hoch sein und einen Meter über 
dem Stamm mindestens 7 cm Umfang aufweisen (I. Qualität). Neben dem geraden Mittel-
trieb sollen bis Minimum drei bis fünf gut entwickelte Leitäste vorhanden sein. Heute werden 
die Hochstammobstbäume meistens direkt auf die Unterlage okuliert. Je nach Wuchsstärke 
sind die Bäume nach zwei bis drei Jahren pflanzbereit.  
Quelle: Entwicklung und Bedeutung des Obstbaus, S. 286 
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Empfohlene Pflanzdistanzen 
Für die Bewirtschaftung und den Graswuchs sind möglichst grosse Reihenabstände vorteil-
haft. Die Reihenabstände sind auf die Futterbaumaschinen abzustimmen.  
 
Reihenabstand: Alle Obstarten        14-15m 
Baumabstände 
Äpfel 10m 
Birnen 10-12m 
Wasserbirnen 14m 
Süsskirschen 10-12m 
Zwetschgen 8m 
Nussbäume 12m 
 
Die minimalen Grenzabstände sind je nach Kanton verschieden und sind zu beachten. Aus 
produktionstechnischer Sicht sollte der Abstand zu Strassen und Grundstücksgrenzen mind. 
7 m betragen.  Quelle: Entwicklung und Bedeutung des Obstbaus, S. 287  
 
 
Vorgehen bei der Pflanzung 
Grundsätzlich können Obstbäume während der ganzen Periode der Vegetationsruhe, also 
von Herbst bis Frühjahr, bei frostfreiem und trockenem Wetter gepflanzt werden. Die Herbst-
pflanzung hat den Vorteil, dass der Baum besser anwächst und im Frühjahr kräftiger aus-
treibt. Falls die Bäume nicht direkt ab Baumschule gepflanzt werden, müssen sie frostsicher 
und vor Mäusen geschützt eingeschlagen werden.  
Vor dem Ausheben der Pflanzgrube wird ein gut imprägnierter, 2,5 m langer Baumpfahl mit 
einer Zopfstärke von 8-10 cm zirka 50 cm tief eingeschlagen. Falls nach der Pflanzung ein 
stabiler Wild- und Viehschutz erstellt wird, an dem der Baum angebunden wird, genügt ein 
Hilfspfahl.  
Beim Ausheben des Baumloches mit einem Durchmesser von etwa einem Meter und 30 cm 
Tiefe werden die oberflächlich entfernte Grasnarbe, die humushaltige und die allenfalls 
schlechtere Erde des Untergrundes getrennt gelagert. In die Pflanzgrube wird kein Handels-
dünger gegeben. Die Hauptwurzeln des jungen Baumes werden leicht angeschnitten und 
verletzte Wurzeln entfernt. Der Baum wird so in die Pflanzgrube gestellt, dass sich die 
Veredelungsstelle nach der Pflanzung etwa eine Handbreite über der Bodenoberfläche 
befindet.  
Zuerst wird die gute, humushaltige Erde zwischen den Wurzeln verteilt und nachher die 
übrige Erde zugefüllt. Durch leichte Auf- und Abbewegungen am Stamm werden die Hohl-
räume im Wurzelbereich mit Erde ausgefüllt. Wird ein 
Jungbaum in ein altes Baumloch gepflanzt, so ist ein Teil der 
Erde auszuwechseln. Die zerhackte Grasnarbe wird 
umgekehrt auf die Erde gelegt. Die Pflanzgrube wird mit 
verrottetem Mist oder anderem organischem Material wie 
Kompost oder Rindenschnitzel überdeckt, wobei die 
Veredlungsstelle und die Stammbasis frei bleiben müssen. 
Dieses Material verringert die Graskonkurrenz und 
verbessert den Wasser- und Nährstoffhaushalt im Boden.  
Als Schutz gegen Mäuse können die Wurzeln beim Pflanzen 
allenfalls mit einem verzinkten Drahtgeflecht (1.5 x 1.5 m, 13 
mm Maschenweite) eingepackt werden.  
Der Baumpfahl sollte nur bis an den untersten Leitast 
reichen und muss allenfalls vor dem Pflanzen eingekürzt 
werden. Damit sich der Baum im lockeren Boden setzen 
kann, darf er nicht zu straff am Pfahl angebunden werden. 
Die Befestigung ist regelmässig zu kontrollieren. Der 
Baumpfahl sollte als Schutz vor der Sonneneinstrahlung 
nach kalten Nächten auf der Südseite des Stammes stehen.  
Quelle: Entwicklung und Bedeutung des Obstbaus, S. 287  
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Wild- und Viehschutz 
Als Schutz gegen Hasen wird eine Drahthose (Maschengitter 1.50 m hoch, 90 cm breit, 25 
mm Maschenweite) um den Stamm angebracht. Obwohl in Parzellen mit jungen Obst-
bäumen grundsätzlich nicht geweidet werden sollte, ist die Erstellung eines Viehschutzes zu 
empfehlen, damit Schäden durch ausbrechendes Vieh, Rotwild und Maschinen vermieden 
werden. Zu diesem Zweck werden drei Pfähle (2.5 m lang, 6-8 cm Zopfstärke) im Abstand 
von vom 30-40 cm vom Stamm im Dreiecksverband eingeschlagen, am oberen Ende mit 
Latten oder Brettern verbunden und mit Litzen- oder Stacheldraht im Abstand von ca. 20 cm 
umwickelt.  
Falls beim Pflanzen auf den Baumpfahl verzichtet wird, kann der Baum mit einem Kokos-
strick am Viehschutz fixiert werden. Der Strick wird an einer der Querlatten angebunden, 
beim Stämmchen geteilt und nachher wieder zusammengedreht und am gegenüber-
liegenden Pfahl befestigt. Der Strick wird so stark gedreht, dass er dem Baum einen festen 
Halt gibt, aber nicht einschneidet.  
Das Weiden unter Hochstämmen ist einer der Gründe für den schlechten Gesundheits-
zustand der Feldobstbäume.  
Quelle: Entwicklung und Bedeutung des Obstbaus, S. 288  
 
 
Bekämpfung der Wühlmaus 
Wühlmäuse sind die gefährlichsten Schädlinge für Feldobstbäume. Sie müssen konsequent 
bekämpft werden, besonders bei Massenvermehrungen. Die Bekämpfung der Wühlmaus 
bleibt eine Daueraufgabe. Es gibt keine Methode, mit der ein Grundstück durch eine ein-
malige Massnahme für längere Zeit vor Wühlmäusen geschützt werden kann. Die Bekämp-
fung darf sich nicht auf die Fläche der Obstbäume begrenzen. Auch auf den umliegenden 
Grundstücken sind die Wühlmäuse zu bekämpfen, damit Einwanderungen vermindert 
werden.  
Vorbeugende Massnahmen im Feldobstbau:  
·  Nicht gegen das Grundstück mit den Obstbäumen weiden oder eingrasen, sondern bei 

den Obstbäumen beginnen. Mäuse wandern von geweideten oder gemähten Parzellen in 
die Grundstücke mit Grasbestand ab 

·  Um die Baumstämme wiederholt sauber ausmähen 
·  Im Spätherbst das Gras in der Obstbaumparzelle und auf den umliegenden 

Grundstücken mähen 
·  Sitzstangen für Raubvögel aufstellen 
·  Katzen und Hunde sind gute Mauser 
·  Wurzelballen mit Drahtgeflecht einpacken (verrottende Materialien wählen) 
·  Mäusebekämpfung: Ausschwemmen der Baue mit Wasser; Fallenfang oder Vergasen; 

Granulate und Tabletten; Köder 
·  Mäusevertreibende Pflanzen um den Stammbereich setzen wie: Knoblauch, Steinklee, 

Kaiserkronen, Wolfsmilch, Hundszunge, Sonnenblumen und Narzissen  
Quelle: Entwicklung und Bedeutung des Obstbaus, S. 295  
 
 
Düngung und Pflanzenschutz bei Ertragsbäumen 
Im Normalfall genügt die Närhstoffversorgung über das Wiesland. Die meisten Wiesen und 
Weiden mit Feldobstbäumen sind so gut mit Nährstoffen versorgt, dass auf eine Düngung 
überhaupt verzichtet werden kann! 
Allgemein:  
·  Bäume mit mässigem Triebwachstum und lichter Krone sind weniger anfällig für 

Pilzkrankheiten und Schädlinge 
·  Der Pflanzenschutz ist auf das Notwendigste zu beschränken. Leichter Schorf- und 

Schädlingsbefall ist tolerierbar 
·  Nur nützlingsschonende Präparate einsetzen 
·  Wird Gras unter den Bäumen verfüttert, sind die Vorschriften betreffend der Milchqualität 

einzuhalten 
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·  Mostäpfel: Eine Schorfbehandlung vor und nach der Blüte sowie eine Apfelwickler-
behandlung mit einem Viruspräparat nach einem grossen Vorjahresbefall sind 
empfehlenswert 

·  Austriebs- und weitere Insektizidbehandlungen sind nicht notwendig 
·  Mostbirnen: keine Behandlung notwendig 
 
Der Feuerbrand ist insbesondere für Hochstammstamm-Bäume eine ernste Bedrohung, weil 
die ersten Befallssymptome in den grossen Kronen schwer erkennbar sind. Diese gemein-
gefährliche, meldepflichtige Bakterienkrankheit befällt Apfel-, Birnen- und Quittenbäume, 
sowie botanisch nahe verwandte Zier- und Wildgehölze. Eine direkte chemische Bekämp-
fung ist nicht möglich. Befallene Pflanzen oder Pflanzenteile sind sofort zu entfernen.  
Quelle: LBL Merkblatt, 1996, Hochstamm-Obstgarten – vielfältiger Lebensraum durch richtige Pflege 
 
 
Erziehung und Schnitt 
Die Hochstamm-Bäume werden als Rundkrone (Oeschbergkrone) erzogen (Abb. 8). Diese 
besteht aus einem Mitteltrieb, drei bis vier gleichmässig verteilten, möglichst gleich starken 
Leitästen, den untergeordneten Fruchtästen und dem Fruchtholz. Bei den Formier- und 
Schnittmassnahmen sind Wuchsstärke, Sorteneigenschaften, Standortbedingungen usw. zu 
berücksichtigen und erfordern eine gute Beobachtung der Baumentwicklung. Für einen 
fachgerechten Schnitt der Jung- und Ertragsbäume ist der Besuch von Kursen zu empfehlen. 
Die Kantonalen Fach- und Zentralstellen für Obstbau bieten entsprechende Hochstamm-
Schnittkurse an.  
Ziel der Erziehung ist ein stabiles, tragfähiges und locker aufgebautes Kronengerüst mit 
genügendem Lichteintritt ins Kroneninnere und einer guten Garnierung mit Fruchtholz in 
sämtlichen Kronenpartien.  
Quelle: Entwicklung und Bedeutung des Obstbaus, S. 289  
 
 
Aufbauschnitt/Pflanzschnitt 
Der Pflanzschnitt wird auch bei den im Herbst gepflanzten Bäumen im Frühjahr vor Vege-
tationsbeginn durchgeführt. Der Konkurrenztrieb in der Mitte wird entfernt. In der Regel 
werden drei, höchstens vier Seitentriebe als künftige Leitäste bestimmt und im Winkel von 
rund 45° zur Mitte formiert. Diese Leitelemente sollten nicht auf gleicher Höhe (quirlförmig), 
sondern leicht gestreut angewachsen sein. Die Leitäste werden etwa auf die Hälfte auf ein 
aussenstehendes Auge zurückgeschnitten, aus dem sich der Fortsetzungstrieb bildet. Das 
nächste Auge auf der Oberseite wird entfernt. Zuerst wird der oberste Trieb reduziert, und 
nachher werden die tiefer angesetzten Triebe auf der gleichen Höhe angeschnitten. Der 
Mitteltrieb wird leicht höher als der oberste Leitast angeschnitten und das zweite Auge 
geblendet.  
Weitere Seitentriebe können zur Erhöhung der Blattfläche und damit der Assimilations-
leistung belassen werden. Diese werden flach gebunden und nicht angeschnitten, um sie 
den Leitelementen unterzuordnen.  
Quelle: Entwicklung und Bedeutung des Obstbaus, S. 289-290  
 
 
Spätere Aufbauschnitte 
In den folgenden Jahren werden die Fortsetzungstriebe der Leitäste auf ein aussen-
stehendes Auge angeschnitten und durch Sperren oder Binden formiert. Die nächste Knospe 
wird entfernt, damit sich kein Konkurrenztrieb bilden kann. Das Anschneiden auf starke 
Knospen der einjährigen Fortsetzungen fördert das Wachstum und die Garnierung. Während 
der Aufbauphase ist besonders auf die richtige Stellung und ein ausgeglichenes Stärken- 
und Längenverhältnis der Leitäste zu achten.  
Nach dem zweiten oder dritten Standjahr werden die ersten Fruchtäste seitlich der Leitäste 
im Abstand von 60-80 cm vom Stamm erzogen. Diese Triebe werden leicht ansteigend 
formiert und auf ein äusseres Auge geschnitten, um die Garnierung mit Fruchtholz und die 
Stabilität zu fördern. Nur Leitäste, die auf der ganzen Länge reichlich mit Fruchtholz be-
kleidet sind, weisen ein genügendes Dickenwachstum auf.  
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In den folgenden Jahren werden weitere ein bis zwei Fruchtäste pro Leitast im Abstand vom 
80-120 cm formiert. An den Fruchtästen und in den Zwischenräumen sowie am Mitteltrieb 
wird das Fruchtholz gebildet. Diese Triebe werden flach formiert und nicht angeschnitten.  
Die Grundregeln für die Erziehung der Hochstammkrone gelten für Kern- und Steinobst. Die 
charakteristischen Wuchseigenschaften sind während der Aufbauphase zu berücksichtigen.  
Quelle: Entwicklung und Bedeutung des Obstbaus, S. 290  
 
 
Abb. 8  Der Aufbau eines Obstbaumes  

 

 
L = Leitast 
F = Fruchtast 
LV= Leitastverlängerung 
SV = Stammverlängerung 
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Der Wurzelteil des Obstbaumes wird als Unterlage bezeichnet. Von ihr hängt es ab, ob der 
Baum stark oder schwach wächst, groß wird oder klein bleibt und ob er früh oder spät zu 
tragen beginnt. Auf diese Unterlage wird der Stamm veredelt. 
Quelle: http://www.statbiol.lu/Schneiden.htm  
 
 
Schnitt im Ertragsalter 
Nach Abschluss des Kronenaufbaus beschränkt sich der Schnitt auf die Fruchtholzverjüngung 
und das Auslichten der Krone. Abgetragene Fruchtholzpartien werden in der Regel auf oben-
stehendes, junges und tragfähiges Fruchtholz aufgeleitet; ungünstig gestelltes Holz wird 
entfernt. Damit das Licht ins Kroneninnere eintreten kann, darf die Krone nicht überbaut 
werden, und die Äste im oberen Bereich sind zu reduzieren. Soll der Baum langfristig ertrags-
fähig bleiben, muss er neben dem Fruchtbehang genügend junges, gut entwickeltes 
Fruchtholz bilden können.  
Ertragsbäume sollten nur noch mit der Säge geschnitten werden. Die Erntemethode (Leitern 
stellen, schütteln) ist zu berücksichtigen. Extreme Schnitteingriffe sind zu vermeiden.  
 
Quelle: Entwicklung und Bedeutung des Obstbaus, S. 291  
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8.11. Sorten 
Die wichtigsten Kriterien für die Sortenwahl im Feldobstbau sind die möglichst geringe 
Krankheitsanfälligkeit, ein guter Ertrag, die Eignung für den vorgesehenen Verwendungs-
zweck (Mostobst oder Selbstversorgung), die Standortansprüche und die Befruchtungs-
verhältnisse. Alle Äpfel, Birnen, Süsskirschen und gewisse Zwetschgensorten sind 
Fremdbefruchter. Quelle: Entwicklung und Bedeutung des Obstbaus, S. 292  

 
Äpfel  
Hauptsorten für die Mostobstproduktion sind:  
·  Boskoop, Blauacher Wädenswil, Bohnapfel, 

Schneiderapfel 
Grundsätzlich sollen auch bewährte Lokalsorten 
mitberücksichtigt werden, z.B. Heimenhofer, Engishofer, 
Sauergrauech, Tobiässler.  
Viele Mostapfelsorten sind triploid und müssen mit geeigneten Befruchtersorten ergänzt 
werden. Geeignet sind diploide, wenig krankheitsanfällige Tafelobstsorten, die auch der 
Selbstversorgung mit Tafelobst dienen.  
Schorf- und wenn möglich feuerbrandresistente Sorten sind auch für den Feldobstbau 
interessant. Es sind aber noch keine langjährigen Erfahrungen auf Hochstamm-Bäumen 
vorhanden.  Quelle: Entwicklung und Bedeutung des Obstbaus, S. 292  
 
Birnen 
Die Mostbirnensorten sind allgemein wenig krankheitsanfällig und deshalb für den 
Hochstammobstbau besonders geeignet. Für die Befruchtung der mehrheitlich triploiden 
Mostbirnen können geeignete Tafelbirnensorten für die Selbstversorgung gepflanzt werden. 
Hauptsorten für die Mostobstproduktion sind:  
·  Gelbmöstler, Schweizer Wasserbirne 
Als weitere Sorten kommen in Frage: Knollbirne, Egnacher Mostbirne, Grünmöstler 
Als Befruchter- und Selbstversorgersorten sind folgende, wenig krankheitsanfällige 
Tafelbirnen geeignet:  
Clapps, Trévoux, Williams, Conférence, Kaiser Alexander (Boscs Flachenbirne) 
Quelle: Entwicklung und Bedeutung des Obstbaus, S. 292  
 
Weitere Obstarten 
Für den Selbstversorgeranbau kommen weitere Obstarten in Frage. Die folgenden Sorten 
sind von der Krankheitsanfälligkeit sowie den Frucht- und Baumeigenschaften her geeignet. 
Grundsätzlich können auch bei diesen Obstarten bewährte Lokalsorten berücksichtigt 
werden. Die mit einem Stern (*) bezeichneten Sorten sind selbstfruchtbar.  
 
Zwetschgen, Pflaumen 
Bühler*, Fellenberg*, Hauszwetschge* (Rinklin, Rudin), Grosse grüne Reineclaude*, 
Reineclaude d’Oullins*, Mirabelle de Nancy* 
 
Süsskirschen 
Tafelkirschen: Magda, Star (nur bei guten Wachstumsbedingungen), Kordia, Heidegger, 
Schauenburger 
Brennkirschen: Wölflisteiner, Dolleseppler und geeignete Lokalsorten (Rigi, Blaser, 
Baschimeiri und andere) 
Diese Sorten sind schüttelbar und können mechanisch geerntet 
werden.  
Sauerkirschen: Schattenmorelle*, Ämli* 
 
Quitten: Vranja*, Ronda* 
 
Walnüsse: Franquette, Scharsch, Parisienne, Geisenheim 120, 
Meylannaise, Mayette 
Als Befruchter eignen sich: Ronde de Montignac, Meylannaise 
Quelle: Entwicklung und Bedeutung des Obstbaus, S. 292  
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9. Projektrealisation  
 
9.1. Projektgebiet   
 
9.1.1. Geografische Lage, Grösse, Geschichte, Geologie 
Die heutige Gemeinde Gurmels ist 1727 Hektaren gross, 
liegt auf einer Höhe von 525 bis 685 Meter ü.M., zählt 
aktuell rund 3613 Einwohner und besteht aus sechs 
ursprünglich selbständigen Dörfern: Cordast - Gurmels -
Monterschu - Wallenbuch - Guschelmuth - Kleingurmels 
- Liebistorf.  
 
Das Projektgebiet befindet sich in der Gemeinde Gurmels, welche zwischen Düdingen und 
Murten liegt. Die deutschsprachige Gemeinde Gurmels, welche zum oberen Seebezirk des 
Kanton Freiburg gehört, liegt an der Sprachgrenze. 
 
Gurmels selbst ist 586 Hektaren gross und liegt im Dorfzentrum auf 560 Meter ü.M. Anno 
1525 und noch einmal 1605 zerstörten Grossbrände Teile des Dorfes. Jenem von 1605 
fallen vierunddreissig Firsten zum Opfer, darunter auch Kirche und Pfarrhaus. 1902 wird 
auch das in einem Bauernhof untergebrachte Gemeindearchiv samt älteren Dorfakten aus 
der Zeit vor 1830 ein Opfer der Flammen. 
 
Der Name Gurmels entstand vermutlich ursprünglich aus dem romanischen «curtis» (Hof, 
Landbesitz) und einem germanischen Personennamen (vermutlich «mundo») - also 
Curtismundo. Im Laufe der Zeit ist er als Cormulnes (1186), Cormunt (1228), Cormunet und 
gegen Ende 14. Jahrhundert noch als Gurmuols, Curmonnes, Cormones in den Akten zu 
finden. Die heutige Bezeichnung Gurmels (französisch: Cor-mondes) ist 1240 erstmals 
festgehalten und hat sich durchgesetzt. 
 

Auch Gurmels übernahm sein Wappen von seinen Lehnsherren und ergän-
zte es später mit einer schrägstehenden Pflugschar, die bereits im 15. Jahr-
hundert auf dem militärischen Banner der Dorfkompagnie zu finden ist. Das 
Wappen von Gurmels steht heute auch für die «neue Gemeinde Gurmels» 
und damit auch für die integrierten Nachbardörfer, die im Zusammenhang 
mit der grossen Gemeindefusion von ihren eigenen Wappen Abschied 
nehmen mussten. 

 
Die Dörfer der Gemeinde Gurmels waren ursprünglich Bauerndörfer. Seit einigen Jahren 
nimmt die Einwohnerzahl der meisten Dörfer beständig zu und die Dorfflächen vergrössern 
sich vor allem durch den Bau von neuen Einfamilienhäusern. Durch die rege Bautätigkeit 
verringert sich die vorhandene landwirtschaftliche Fläche laufend und noch vorhandene 
Kleinstrukturen und Hochstammobstgärten verschwinden.  
 
Von den ehemals 16 landwirtschaftlichen Klein- und Mittel grossen Betrieben (Stand 1965) 
existieren heute noch 9 Betriebe. Davon sind 2 eine betriebswirtschaftliche Zusammenarbeit 
eingegangen. In der Region wird vor allem Milchwirtschaft und Ackerbau betrieben.  
 
Die Gemeinde Gurmels plant die Durchführung einer Güterzusammenlegung aufgrund eines 
erarbeiteten Vorprojektes. Der definitive Entscheid ist noch offen. Die im Jahre 2005 mit 
Gurmels fusionierende Nachbargemeinde Cordast hat in den Jahren 1986-2003 bereits 
erfolgreich eine Gesamtmelioration durchgeführt (Cordast/Guschelmuth).  
 
Der geologische Untergrund der Gegend besteht aus Molasse unter geringmächtiger 
Quartärbedeckung (Sense-Schichten graugrün, fein-bis grobkörnig, lokal konglomeratische 
Sandsteine, glaukonitisch).  
Quelle: http://www.gurmels.ch/dokumente/geschichte.doc 
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9.2. Projektbetrieb     
 
9.2.1. Ausgangslage 
Der landwirtschaftliche Projektbetrieb befindet sich 
ausserhalb des Dorfes in der Landwirtschaftszone. Er 
grenzt an ein naturnahes Gebiet und liegt am Waldrand 
der „Wannera“ am Cordastbach. Daneben beginnt ein 
landwirtschaftlich intensiv genutztes Gebiet mit vorwie-
gend fruchtbaren Böden, welche eine vielseitige 
Bewirtschaftung ermöglichen.  
 
Der Kleinbetrieb verfügt über wenig eigenes Land und hat heute noch eine Grösse von 10,5 
Hektaren, wobei 6 ha zugepachtet sind. Die einzelnen Parzellen liegen zum Teil in weiter 
auseinander liegenden Teilräumen, was eine rationelle Bearbeitung erschwert. 
 
Seit der Aufgabe der Viehhaltung im Jahre 2004 ergibt sich die Möglichkeit, die vorhandenen 
Naturwiesenflächen weniger intensiv zu nutzen. Auch die zunehmenden Betriebskosten 
sowie die rückläufigen Beträge für die angebauten Produkte (Getreide, Mais usw.), haben 
den Landwirt bewogen, die Anlage von ökologischen Ausgleichsmassnahmen zu prüfen.  
 
Mit der Ausarbeitung des Projektes soll geprüft werden, welche spezifischen Massnahmen in 
den jeweiligen Teilräumen realisiert werden können. Speziell aufgeführt werden auch die 
anfallenden Investitionskosten, Aufwände sowie Entschädigungen gemäss ÖQV-Richtlinien.   
 
 
9.2.2. Veränderungen in der Betriebsbewirtschaftung (seit 1965) 
Auf dem Betrieb wurden jahrelang gleichzeitig Ackerbau und Viehwirtschaft betrieben. Im 
Ackerbau wurde hauptsächlich Futtergetreide für den Eigenbedarf angebaut (Gerste, 
Weizen, Roggen, Hafer) sowie Kartoffeln und Futterrüben.  
 
In der Viehwirtschaft wurden Milchkühe und Jungrinder gehalten sowie die auf dem Hof 
geborenen - und nicht für die eigene Aufzucht benötigten - 
Kälber für den Weiterverkauf zur Mast aufgezogen. Zusätzlich 
wurden ca. 12 Mastschweine zur Molkeverwertung sowie etwa 
10 Legehühner (Freiland) gehalten.  
 
Die Fütterung der Nutztiere bestand im Sommer hauptsächlich 
aus Grünfutter. Für die Winterfütterung wurde auf traditionelle 
Art und Weise hergestelltes Heu und Emd verwendet. Den 
Milch produzierenden Kühen wurden zusätzlich zerkleinerte 
Kartoffeln, Futterrüben und Kraftfutter verfüttert. Zudem 
wurden die Rauhfutter verzehrenden Tiere mit Stroh aus der Eigenproduktion eingestreut. 
Die Kälber und Jungrinder hatten regelmässig Weidegang.  
 
Im Mai 1977 wurde die Milchkontingentierung aufgrund eines dringlichen Bundesbeschlus-
ses eingeführt. Da das zugeteilte Milchkontingent an die Nutzfläche des Betriebes gebunden 
war, verringerte sich die Milchproduktion auf ein Kontingent von 42©000 Liter.  
 
Die ackerbauliche Produktion wurde laufend angepasst. Bis 1968 wurde 
Roggen; bis 1984 Kartoffeln, bis 1985 Hafer und bis 1998 Futterrüben 
angebaut. Ab 1987 wurde zusätzlich mit dem Anbau von Mais begonnen 
(Verarbeitung zu Trockenfutter und Silage). Nach und nach wurde die 
gesamte Ackerbaufläche nach IP-Richtlinien bewirtschaftet.  
 
Im Zuge der Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung wurden auch 
bestehende artenreiche Wiesen in Ackerflächen umgewandelt oder mit 
ertragsreichen Futtermischungen neu angesät (Kunstwiesen).  
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Die Mastschweinehaltung wurde 1985 aufgegeben. Dafür ergab sich im Jahre 1986 für den 
Betrieb die Möglichkeit, zusätzlich eine Pouletmasthalle für die Firma 
Optigal zu betreiben (max. 6©000 Stk.). Der anfallende Hühnermist wird 
zum Teil für die Düngung der betrieblichen Nutzflächen ausgebracht 
oder mittels Abnahmeverträgen weiterverkauft.  
 
Die Milchwirtschaft wurde auf dem Betrieb 1998 aufgegeben und das 
noch bestehende Milchkontingent an einen anderen Landwirt verkauft.  
 
Von 1998 – 2004 wurde auf dem Betrieb zusätzlich eine kleine 
Rindermast (ca. 13 Tiere mit regelmässigem Auslauf) betrieben. Für die 
Fütterung der Tiere wurden Gras oder Heu, Mais und Silage verwendet.  
 
Seit Aufgabe der Viehhaltung im Jahre 2004, wird Ackerbau nach IP-
Richtlinien (Mais, Weizen, Gerste) und Grünlandnutzung betrieben. Das 
wenig intensiv bewirtschaftete Grünland wird 2x jährlich zur Trockenfut-
terproduktion genutzt (Heuballen) und teilweise erfolgt eine kurze Herbst-
beweidung. Zusätzlich wird die Pouletmasthalle bewirtschaftet.  
 
Ein Teil des Betriebsgebäudes wird mittlerweile für die Pferdehaltung ausgemietet. Der 
restliche Teil wird anderweitig genutzt sowie für das Abstellen der Maschinen verwendet.  
 
          Gerste      Weizen        Roggen   Hafer 

 
 
9.3. Soziale Familiensituation  
 
Die Bewirtschaftung und Führung des landwirtschaftlichen Betriebes erfolgte bis 2001 durch 
den Landwirt unter Mithilfe seiner Familie (Ehefrau und Kinder). Im Jahr 1986 heiratete die 
Tochter, welche den Betrieb weiterführen wollte, einen eidg. diplomierten Landwirt (Ausbil-
dung in Grangeneuve absolviert). Dieser arbeitete ab diesem Zeitpunkt nebenerwerbsweise 
auf dem Betrieb mit und übernahm die Planung und Bewirtschaftung der Ackerbauflächen.  
Die Grünlandbewirtschaftung, die Vieh- und Milchwirtschaft, die Führung der Pouletmasthalle 
sowie die sonstigen erforderlichen Arbeiten wurden weiterhin von den Eltern und der Tochter 
ausgeführt.  
 
Da die Betriebsfläche für den Lebensunterhalt von 2 Familien zu klein war, hat der junge 
Landwirt zusätzlich eine Vollzeittätigkeit als Chauffeur angenommen. Das junge Ehepaar lebt 
auch auf dem Familienbetrieb und hat 2 Kinder (Junge und Mädchen). Ab 1998 hat die junge 
Ehefrau zur Aufbesserung des familiären Einkommens eine Arbeit als Aushilfe im Service in 
einem nahe gelegenen Restaurant aufgenommen.  
 
Infolge Alterspensionierung hat der Landwirt im Jahr 2001 die Führung des landwirtschaft-
lichen Betriebes an seine Tochter übergeben. Die Bewirtschaftung des Betriebes erfolgt 
weiterhin unter Mithilfe des Ehegatten sowie teilweiser Mitarbeit der Eltern.  
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10. Gliederung des Projektgebietes in Teilräume 
 
Die landwirtschaftlichen Nutzflächen des Betriebes liegen in verschiedenen Gebieten. Im 
nachfolgenden Übersichtsplan (Abb. 9) sind die genaue Lage des Betriebes sowie die 
einzelnen Teilflächen, wo ökologische Massnahmen geplant sind, mit Nummern versehen 
und blau markiert. Die rot schraffierten Flächen kennzeichnen die bestehenden Wildtier-
korridore, die grünen die bestehenden Wälder und Schutzzonen.  
 
Abb. 9  Übersichtsplan Teilräume    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legende: blau gerahmte Flächen = einzelne Teilräume 
                rot schraffierte Flächen = Wildtierkorridore 
                grün schraffierte Flächen = Wald und Schutzzonen  
 
 
10.1. Teilraum 1 „ Hofgebiet“ : Naturwiesen mit Hochstammobstbäumen, Niederhecke  
                                                  und steile Böschung 
 
Aktuelle Situation 
In diesem Teilraum befindet sich das Betriebsgebäude, welches von Hochhecken und 
Baumgruppen umgeben ist. Es liegt in der Nähe des Waldrandes der „Wannera“ am 
Cordastbach und im bestehenden Wildtierkorridor. Im Hofgebiet lagert viel Brennholz in 
Stapeln zur weiteren Verarbeitung. Da jeweils nur ein Teil des Holzes verarbeitet wird, 
verbleiben die restlichen Holzstapel oftmals länger am gleichen Ort. Die Holzstapel werden 
regelmässig von Vögeln zur Nahrungssuche und Aufzucht der Jungen aufgesucht. Auch 
Fledermäuse leben darin.  
 
An den Hof angrenzend befinden sich zwei wenig intensiv genutzte Naturwiesen (54 Aren), 
welche noch teilweise mit Hochstammobstbäumen bestanden sind. Im Obstgarten hat es 
sehr viele alte Bäume, einige Bäume im Vollertragsalter, jedoch nur wenige junge Bäume 
(Kirsch-, Apfel-, Zwetschgen-, Pflaumen-, und Nussbäume). Die Region Gurmels ist für den 
Anbau von Hochstammobst aufgrund der Lage gut geeignet.  
 
Die Wiesen enthalten folgende Pflanzenarten: viele Margheriten, Löwenzahn, Wiesen-
Labkraut, Wiesen-Bocksbart/Habermark, Wiesen-Pippau, Milchkraut (gelb), Gemeine 
Schafgarbe (weiss + lila), Weissklee, Rotklee, Hopfen-Luzerne, Quecke, des weiteren Acker-

1 

2 

3 

4 

6 

5 
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Vergissmeinicht, Gänseblümchen, Brennender Hahnenfuss, Gemeines Hirtentäschelkraut, 
Mittlerer Wegerich, Spitz-Wegerich, diverse Gräser wie Knaulgras, Fromental/Glatthafer,  
Weidelgräser, Wiesenschwingel, Wiesen-Kerbel, Wiesenlieschgras, Wiesenfuchsschwanz,  
vereinzelt Klatschmohn, Wiesen-Sauerampfer, geruchlose Strandkamille, Wiesen-
Glockenblume, Gemeine Kratzdistel, im Böschungsbereich.  
 
Ein Teil dieser Wiesen - der „Spitz“- liegt neu im Perimeter der Grundwasserschutzzone S2 
(Dünge- und Gülleverbot). An der Südseite des Spitzes befindet sich eine kurze Niederhecke 
bestehend aus verschiedenen Sträuchern. Daran angrenzend folgt eine ca. 15 m lange, 
steile Wiesenböschung, welche 1x jährlich gemäht wird. Es hat vor allem verschiedene 
Gräserarten sowie Heckenseitig weisses Leimkraut (Taubenkropf-Leimkraut), Sumpf-
Storchschnabel, Knoblauchhederich und Klettenlabkraut. 
In der weiteren Umgebung des Hofes liegen zahlreiche Wiesen, welche nicht mehr zur 
Betriebsfläche gehören sowie die intensiv genutzte Ackerzone. 
 
 
Typische Tierarten:  

 
Vögel: Gartenrotschwanz, Grünspecht, Distelfink, Rauchschwalbe, Goldammer 

Reptilien: Zauneidechse, Blindschleiche 

Amphibien: Grasfrosch 

Tagfalter: Schachbrett, Grosses Ochsenauge, Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs, 
Nierenfleck 

Heuschrecken: Feldgrille, Roesels Beissschrecke  

Insekten: Wildbienen 
 
 
 
10.2. Teilraum 2 „ Sagerli“ : Kunstwiese, Waldrand, Ruderalfläche, Ackerentwässerungen 
 
Aktuelle Situation 
Dieser Teilraum besteht aus einer 57 Aren grossen Kunstwiese, welche wenig intensiv 
genutzt wird (Heugewinnung) und im bestehenden Wildtierkorridor liegt. Da die Wiese nicht 
drainiert ist, neigt sie im Frühling einseitig zu Vernässung. Sie wird regelmässig von 
Rehgeissen zum Setzen ihrer Kitze aufgesucht.  
In der Wiese wurden folgende Pflanzenarten festgestellt: Breit- und Spitzwegerich, Rotklee, 
Weissklee, Löwenzahn, einige Kuckuckslichtnelken, Margheriten und Wiesensauerampfer, 
Vogel-Wicke (rosa), Wiesen-Pippau, Brennender Hahnenfuss, Hopfen-Luzerne, Knaulgras, 
Rotschwingel, Wiesenschwingel, Aufrechte Trespe, Weidelgräser, Glatthafer/Fromental, 
Wiesenlieschgras, Wiesenrispe, Wolliges Honiggras, Gemeine Rispe, Knoblauchhederich 
und Klettenlabkraut am Waldrand. Die oberhalb liegenden Ackerflächen sind drainiert und 
die Entwässerungsrohre enden linksseitig und rechtsseitig neben der Wiese.  
Daran anschliessend befindet sich in Hanglage eine halbschattige Ruderalfläche (6 Aren), 
welche teilweise mit Brennesseln bestanden ist sowie zwei Hochstammobstbäume enthält 
(teilweise Beweidung). Die Ruderalfläche ist teilweise von Hecken umgeben. Im Frühling 
blühen auf dieser Fläche sowie auf umliegenden Flächen viele Schlüsselblumen, Bach-
Nelkenwurz, Gold-Taubnessel, Gefleckte Taubnessel, Dunkles Lungenkraut, Kleines 
Springkraut.  
Ein schmaler, langer Waldstreifen (Laub-Mischwald) von 30 Aren rahmt diesen Teilraum auf 
der nordwestlichen Seite ein. Der Fichtenbestand dieses Waldgürtels ist vom Borkenkäfer-
befall geschwächt und muss aus Sicherheitsgründen gefällt werden (alte Cordaststrasse).  
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Typische Tierarten:  

 
Säugetiere: Feldhase  

Vögel: Gartenrotschwanz, Grünspecht, Distelfink, Goldammer 

Reptilien: Zauneidechse, Blindschleiche 

Amphibien: Grasfrosch 

Tagfalter: Schachbrett, Frühlingsscheckenfalter, Grosses Ochsenauge, 
Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs, Aurorafalter, Nierenfleck 

Heuschrecken: Feldgrille, Roesels Beissschrecke, Grosse Goldschrecke 

Insekten: Wildbienen 
 
 
10.3. Teilraum 3 „ Hintere Stockera“ : Naturwiese (a) + Ackerfläche (b) entlang  
                                                              Cordastbach  
 
Aktuelle Situation 
Der Teilraum (a) besteht aus einer 56 Aren grossen, wenig intensiv genutzten Naturwiese 
(Heugewinnung). Die Wiese neigt zur Vernässung, da sie sich in der Grundwasserschutz-
zone S2 befindet, und es besteht ein Dünge- und Gülleverbot. Sie wird zudem regelmässig 
von Rehgeissen zum Setzen ihrer Kitze aufgesucht.  
Die Wiese wird durch einen Krautsaum und eine schmale Gehölzzone vom Bach getrennt 
(13 Aren. Sie verfügt über einen guten Bestand an Wiesen-Bärenklau, Wiesen-Kerbel, Wilde 
Möhre sowie verschiedene Gräser wie Knaulgras, Weidelgräser, Wiesenlieschgras, Wiesen-
fuchsschwanz, Weisenschwingel, Ruchgras, Weiche Trespe, Wiesenrispe, Fromental, 
Glatthafer. Des weiteren hat es Weissklee, Löwenzahn, Breit- und Spitzwegerich, Wiesen-
Pippau, Wiesen-Labkraut, Sumpf-Storchschnabel, Gemeiner Hornklee, Brennender 
Hahnenfuss, Kriech-Günsel, einige Wiesensauerampferstauden und Margheriten, 
Brennesseln im Krautsaum, Sumpfdotterblumen und Schlüsselblumen dem Bach entlang.  
 
Der Teilraum (b) besteht aus einer Ackerfläche von 63 Aren sowie einem schmalen 
Krautsaum und einer Gehölzzone bis zum Bach. Er liegt in der Grundwasser-Einzugszone 
der Gemeinde Gurmels. Daran anschliessend liegt das Quellgebiet des Cordastbaches 
(Amphibienlebensraum). Im Krautsaum sind Pflanzenarten enthalten wie Weissklee, 
Löwenzahn, Knaulgras, Weidelgräser, Wiesenschwingel, Wiesenlieschgras, Mittlerer 
Wegerich, Wiesen-Pippau, Sumpf-Storchschnabel, Brennesseln im inneren Krautsaum, 
Sumpfdotterblumen und Schlüsselblumen dem Bach entlang. 
 
 
Typische Tierarten:  

 
Säugetiere: Feldhase  

Vögel: Grünspecht, Distelfink, Goldammer 

Amphibien: Grasfrosch 

Tagfalter: Schachbrett, Frühlingsscheckenfalter, Grosses Ochsenauge, 
Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs, Aurorafalter, Nierenfleck 

Heuschrecken: Roesels Beissschrecke, Grosse Goldschrecke 

Insekten: Wildbienen 
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10.4. Teilraum 4 „ Lengi Zelg“ ; Niederhecke und Krautsaum  
 
Aktuelle Situation 
Dieser Teilraum liegt inmitten des intensiv genutzten Ackergebietes der „Lengi Zelg“. Im Jahr 
1995 wurde im Rahmen der Gesamtmelioration Cordast/Guschelmuth ein langer, 4-teiliger 
Niederheckenstreifen gepflanzt. Die Pflanzung wurde unter Mithilfe der Schüler der Primar-
schule Cordast sowie der Orientierungsstufe Gurmels realisiert. Die Niederhecke ist mittler-
weile gut angewachsen und besteht aus Hartriegel, Haselnuss, Schwarz- und Weissdorn, 
Heckenkirschen, Holunder und Hunds-Rose. An den Rändern wurden einzelne Hochstamm-
bäume gepflanzt (Walnuss, Kirschen, Eichen). Beidseitig der Hecke wurde ein 3 Meter 
breiter Krautsaum angelegt. Dieser besteht aus Pflanzen wie diverse Gräser: Knaulgras, 
Rotschwingel, Weidelgras, Fromental/Glatthafer, Goldhafer, Wiesenschwingel, des weiteren 
Rotklee, Spitzwegerich, Flockenblume, Rotes Leimkraut, Kuckuckslichtnelke, Kleiner 
Wiesenknopf, Margherite, Löwenzahn, Wiesen-Pippau, Gemeiner Hornklee, Bitterkraut, 
Sumpf-Storchschnabel, einzelne Wiesensauerampferpflanzen.  
Die Pflege der Teilräume erfolgt durch die zuständigen Landwirte gemäss Vorgaben.  
 
Diese neuen Hecken und Krautstreifen sind wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen. 
Sie verhindern zudem in der leichten Hanglage eine Erosion des Bodens. Im weiteren führen 
diese Bepflanzungen zu einer ökologischen Vernetzung mit den umliegenden Wäldern, 
Hecken und Bächen.  
 
Typische Tierarten:  

 
Säugetiere: Feldhase  

Vögel: Feldlerche, Distelfink, Goldammer 

Reptilien: Zauneidechse, Blindschleiche 

Tagfalter: Schachbrett, Grosses Ochsenauge, Aurorafalter, Nierenfleck 

Heuschrecken: Feldgrille, Roesels Beissschrecke 
 
 
10.5. Teilraum 5 „ Lengi Zelg vorne“ ; intensive Landwirtschaftszone 
 
Aktuelle Situation 
Es handelt sich bei diesem Teilraum um eine intensiv bewirtschaftete Ackerbauzone (Mais 
und Getreideanbau). Die Ackerflächen grenzen an das Hofgebiet (extensive Wiesen und 
Hochstammobstbäume) sowie liegen nahe dem Wannera-Wald und Cordastbach.  
 
Typische Tierarten:  

 
Säugetiere: Feldhase  

Vögel: Feldlerche, Distelfink, Goldammer 
 
 
10.6. Teilraum 6 „ Dürenberg“ ; Ackerfläche und Krautstreifen 
 
Aktuelle Situation 
Der Teilraum liegt am anderen Dorfende neben dem Wald (Bruderschaftholz) und ist ab 
Nachmittag gut besonnt. Er besteht aus einer Ackerfläche von 78 Aren sowie einem 
schmalen Krautsaum von 10 Aren. Dieser besteht aus Pflanzen wie Rotklee, Weissklee, 
Löwenzahn, Knaulgras, Weidelgräser, Wiesenschwingel, Wiesenlieschgras, Breit- und 
Spitzwegerich, Wiesen-Pippau. 
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Typische Tierarten:  

 
Säugetiere: Feldhase  

Vögel: Distelfink, Goldammer, Grünspecht 

Tagfalter: Grosses Ochsenauge, Nierenfleck 

Heuschrecken: Roesels Beissschrecke 
 
 
 
11. Ziel- und Leitarten 
 
11.1. Was sind Ziel- und Leitarten? 
 
Die beiden Begriffe werden von BUWAL und BLW wie folgt definiert: 

·  Zielarten: Arten der Roten Listen, welche für den Planungsperimeter eine besondere 
Bedeutung haben; Arten mit internationalen Verpflichtungen. Ihre Erhaltung und 
Förderung ist nach NHG Art. 18 verpflichtend; sie sind also relevant für den 
Artenschutz. 

�     Schutz- und Entwicklungsziel sind die Arten selbst. 
 

·  Leitarten: Indikatorarten, deren Lebensraum-Ansprüche Qualität und Quantität von 
Schutz-, Aufwertungs- und Entwicklungsmassnahmen (mit)bestimmen und die gut 
kommunizierbare ,,Aushängeschilder" sind. Es sollen Arten sein, die in der Region 
vorkommen oder die früher weit verbreitet und typisch waren und ein gutes 
Einwanderungspotenzial besitzen. 

�     Schutz- und Entwicklungsziel sind Lebensräume und die Landschaft als 
               Lebensraum von Arten. 
 
 
11.2. Was sind die Vorteile beim Arbeiten mit Ziel- und Leitarten? 
 
Aus ökologischer Sicht sind Arten das direkte Bezugssystem des Naturschutzes. Auch beim 
Schutz von Biotopen steht immer die Erhaltung und Förderung von 
Arten im Hintergrund. Damit sind Arten die direkteste Grösse für 
Zielentwicklung, Bewertung, Herleitung von Massnahmen und 
Erfolgskontrollen. Massnahmen, die in Biotopen stattfinden, lassen 
sich überzeugend, anschaulich und transparent mit Arten herleiten, 
begründen und überprüfen. Attraktive und populäre Arten haben 
einen grossen kommunikativen Wert: Für einen Bewirtschafter ist es 
viel einleuchtender und nachvollziehbarer, eine Massnahme für eine 
bestimmte Art oder Artengruppe durchzuführen, als einfach der 
Massnahme (bzw. der finanziellen Abgeltung) zuliebe. 
 
Richtet man Aufwertungsmassnahmen auf konkrete Tier- und 
Pflanzenarten aus, muss man sich immer bewusst sein, dass die 
Natur eine grosse Eigendynamik besitzt und eindeutige Prognosen 
und Vorbestimmungen von Entwicklungen nicht möglich sind. Umso wichtiger ist es, als Ziel- 
und Leitarten überwiegend solche Arten zu verwenden, von denen man erfahrungsgemäss 
weiss, dass sie auf geeignete Fördermassen meist positiv reagieren. Arten, bei denen die 
Fördermöglichkeiten sehr ungewiss erscheinen oder unverhältnismässig aufwendig wären, 
sind dagegen weniger geeignet, da man riskiert, Massnahmen umzusetzen, die nicht den 
gewünschten Erfolg bringen.  
 
Quelle: Vernetzungsprojekt Bündner Herrschaft, Seite 3-4, http://www.anl.gr.ch/pdf/herrschaft_maienfeld.pdf 
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11.3. Porträts der Ziel- und Leitarten 
 
Um Ziele, Aufwertungsmassnahmen und Vernetzungsbedarf für die einzelnen Teilräume 
herleiten zu können, wurden zehn Ziel- und elf Leitarten ausgewählt. Ihre qualitativen und 
quantitativen Lebensraumansprüche bestimmen Art, Umfang und Lage der angestrebten 
Aufwertungen.  
 
Alle ausgewählten Ziel- und Leitarten kommen nach aktuellen Inventaren oder Beobachtun-
gen im Projektgebiet vor. In der Beilage 2 sind für alle ausgewählten Ziel- und Leitarten die 
wichtigsten Angaben in sogenannten Artenporträts festgehalten.  
 
 
11.4. Übersicht über die Ziel- und Leitarten der 6 Teilräume  
 
In der nachfolgenden Tabelle (Abb. 10) ist festgehalten, welche Ziel- und Leitarten in welchen 
Teilräumen vorkommen.  

Abb. 10  Tabelle aktuelle Situation  

Projekt  Teilräume 

Gruppe Art 1 2 3 4 5 6 

Zielarten        

Säugetiere Feldhase  X X X X X 

Vögel Feldlerche   X X X X 

 Gartenrotschwanz X X     

 Grünspecht X X X   X 

 Neuntöter X X X X   

Reptilien Zauneidechse X X  X   

Tagfalter Schachbrett X X X    

 Frühlingsscheckenfalter X X X    

Heuschrecken Feldgrille X X    X 

 Grosse Goldschrecke  X X    

Leitarten        

Vögel Distelfink X X X X  X 

 Rauchschwalbe X      

 Goldammer X X X X X X 

Reptilien Blindschleiche X X X X   

Amphibien Grasfrosch X X X    

Tagfalter Grosses Ochsenauge X X X   X 

 Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs X X X    

 Aurorafalter  X X    

 Nierenfleck X X X X  X 

Heuschrecken Roesels Beissschrecke  X X   X 

Insekten Wildbienen X X X   X 
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12. Umsetzung 
 
12.1. Ziele und Massnahmen in den Teilräumen   
 
Die folgenden Ziele werden mit dem Projekt angestrebt:  
·  Erhalten und aufwerten der attraktiven Kulturlandschaft; 
·  Die Ziel- und Leitarten in der Kulturlandschaft bleiben erhalten oder vermehren sich;  
·  Die Landschaft wird dadurch generell als wertvoller Lebensraum für Pflanzen und Tiere 

aufgewertet; 
·  Verbesserung der Habitatqualität durch optimierte Bewirtschaftung bzw. Pflege von 

Sonderstrukturen. 
Die geplanten Massnahmen haben qualitativen und quantitativen Einfluss auf die Lebens-
räume und Arten. Auf der einen Seite sind spezifische Pflege und Erhalt bestehender Werte 
im Vordergrund, andererseits Aufwertung oder Neuschaffung von Lebensräumen vorge-
sehen. Zudem wird die ökologische Vernetzung der einzelnen Lebensräume gefördert. Ein 
wichtiger Aspekt ist die Beratung des Landwirts sowie seine Motivierung für einen sachge-
rechten Umgang mit der Natur. Auch die wirtschaftlichen und ökonomischen Aspekte von 
ökologischen Ausgleichsmassnahmen für den Landwirt sind von Bedeutung.  
 
 
12.2. Massnahmenkatalog 
 
Im nachfolgenden Massnahmenkatalog werden die einzelnen Massnahmen pro Teilraum 
grob aufgeführt. Die genauen Details bezüglich Planung, Kosten usw. finden sich in der 
Übersichtstabelle (Abb. 11) in Kapitel 13 „Organisation und Ablauf“.  
 
12.2.1. Teilraum 1 „ Hofgebiet“ : Naturwiesen mit Hochstammobstbäumen, Niederhecke  
                                                      und steile Böschung 
 
Extensivierung der zwei Naturwiesen, gestaffelte Nutzung, Altgrasstreifen, Einsaat 
Wiesenblumenmischung 
Die zwei bisher wenig intensiv genutzten Naturwiesen werden neu extensiv genutzt. Beide 
Wiesen sind vom Charakter her trocken bis frisch feucht. In Wiese b) inkl. Spitz wird die öko-
ogische Qualität mittels Einsaat einer Wiesenblumenmischung erhöht (Streifensaat). Es wird 
eine Fromentalwiesenmischung ausgewählt (Grundmischung und SM Salvia (Flora 1), 
welche folgende Pflanzenarten enthält: Gelbklee, Wiesenrotklee, Wiesenplatterbse, 
Zaunwicke, Schotenklee, Esparsette, Wundklee, Flaumhafer, Fromental, Geruchgras, 
Goldhafer, Rot-schwingel, Wiesenrispengras, Wiesenschwingel, Knaulgras, Zittergras, 
Aufrechte Trespe, Flockenblume, Kriechender Günsel, Löwenzahn, Martherite, Wegerich, 
Wiesenbocksbart, Bibernelle, Kümmel, Pippau, Glockenblume, Leimkraut, Salbei, Bitterkraut, 
Ackerwitwen-blume, Flockenblume (Scabiosa), Rundblättrige Glockenblume, Wilde Möhre. 
Die beiden Wiesen werden für die Heugewinnung gestaffelt gemäht (ab 15. Juni), damit für 
die Tiere und Insekten ständig Lebensraum und Blütenpflanzen zur Verfügung stehen. In 
Wiese b) wird zusätzlich ein Altgrasstreifen angelegt (alternierend) sowie die bestehende, 
alte Holzumzäunung stehengelassen.  
 
Erhalt und Neuanpflanzung von Hochstammobstbäumen 
Die bestehenden, teilweise alten Hochstammobstbäume werden erhalten und extensiv 
bewirtschaftet (z. T. als Totholz stehengelassen). Auf Wiese a) und im Randgebiet von 
Wiese b) werden zudem neue Fruchtbäume gepflanzt, zum Teil alte Sorten (Walnuss-, Birn-, 
Apfel-, Zwetschgenbäume). Möglichst Schorf- und Mehltau resistente Sorten anpflanzen! 
 
Erhalt und Neuanpflanzung Niederhecke Spitz, steile Böschung 
Die bestehende Niederhecke wird erhalten und extensiv gepflegt. Die entfernten 4 Meter 
Hecke werden wieder neu angepflanzt (Liguster, Schwarzdorn, Pfaffenhütchen). Die da-
neben liegende, gut besonnte Wiesenböschung wird erhalten und 1x jährlich gemäht.  
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Dabei wird alternierend jeweils ein Altgrasstreifen über den Winter stehen gelassen. Im 
flacheren Teil der Böschung werden ein Lesestein- sowie ein Asthaufen angelegt.  
 
Hofgebiet 
Die um den Hof liegenden Einzelgebüsche, Hochhecken und Baumgruppen werden 
erhalten. Auch die Brennholzstapel werden erhalten oder nach Verwertung wieder neue 
angelegt. Der grosse Asthaufen beim Miststock wird erhalten sowie mit neuem Material 
ergänzt. Die bestehenden Brennesselfluren werden erhalten sowie an einem geeigneten Ort 
ein Stapel aus morschem Holz angelegt (Wildbienen).  
Für die Rauchschwalben sowie die Gartenrotschwänze wird der Zugang zu den alten Ställen 
sowie der Tenne sichergestellt. An geeigneten Orten werden Nisthilfen angebracht.  
 
 
12.2.2. Teilraum 2 „ Sagerli“ : Kunstwiese, Waldrand, Ruderalfläche, Ackerentwässerungen 
 
Extensivierung der Kunstwiese, Altgrasstreifen, Einsaat Wiesenblumen, keine 
Drainage 
Die bisher wenig intensiv genutzte Kunstwiese wird neu extensiv genutzt. Sie ist vom 
Charakter her frisch feucht bis teilweise vernässend. Die ökologische Qualität wird mittels 
Einsaat einer Wiesenblumenmischung erhöht (Streifensaat). Es wird eine Fromental-
wiesenmischung ausgewählt (Grundmischung und SM Humida (Flora 2), welche folgende 
Pflanzenarten enthält: Gelbklee, Wiesenrotklee, Wiesenplatterbse, Zaunwicke, Schotenklee, 
Fioringras, Wiesenfuchsschwanz, Flaumhafer, Fromental, Geruchgras, Goldhafer, 
Rotschwingel, Wiesenrispengras, Wiesenschwingel, Knaulgras, Zittergras, Flockenblume, 
Kriechender Günsel, Löwenzahn, Martherite, Wegerich, Wiesenbocksbart, Bibernelle, 
Kümmel, Pippau, Glockenblume, Leimkraut, Salbei, Brunelle, Tag-Lichtnelke, 
Kuckuckslichtnelke, Kohldistel, Wiesenschaumkraut, Sumpfvergissmeinicht, Grosser 
Wiesenknopf.  
Die Wiese wird für die Heugewinnung gemäht (ab 15. Juni). Damit für die Tiere und Insekten 
ständig Lebensraum und Blütenpflanzen zur Verfügung stehen, wird zusätzlich ein Altgras-
streifen angelegt (alternierend). Um den Lebensraum der feuchteliebenden Arten zu 
erhalten, wird zusätzlich auf die Drainage der vernässenden Partien verzichtet.  
 
Ackerentwässerung, Bachlauf und Tümpel 
Die einseitig eingedolte Ackerentwässerung wird wieder freigelegt. Dadurch entsteht auf 
einer Länge von ca. 12 Meter wieder ein kleiner Wasserlauf, welcher das ganze Jahr durch 
Wasser führt. Es wird zudem ein kleiner Tümpel angelegt. Die Arbeiten werden durch die 
Gemeinde durchgeführt, da die Eindolung auch durch sie erfolgte.   
 
Ruderalfläche, Extensivierung und Asthaufen 
Die Ruderalfläche wird extensiv gepflegt und je die Hälfte 1x jährlich gemäht. Mit dem 
Mähgut wird an geeigneter Stelle ein Grashaufen als Unterschlupf für Amphibien und 
Reptilien erstellt. Die bestehenden Brennesselfluren werden erhalten sowie an einem 
geeigneten Ort ein Asthaufen angelegt. Die Hochhecke am oberen Rand wird teilweise 
ausgeholzt, um einen besseren Lichteinfall zu gewährleisten. 
 
Waldgürtel, Asthaufen, Waldrandaufwertung 
Der kranke Fichtenbestand des Waldgürtels (10 Stk.) muss aus Sicherheitsgründen gefällt 
werden, da er entlang der Cordaststrasse liegt. Wo es möglich ist, werden die Baumstämme 
etwas höher stehen gelassen, um den Grünspechtbestand nicht zu gefährden. Das Holz 
eignet sich nicht mehr für die Verwertung als Brennholz (Totholz). Da es sich um eine grosse 
Menge Holz handelt, muss ein Teil des Fallholzes verbrannt werden (Krone). Mit dem 
restlichen Teil werden an geeigneten Stellen Ast- und Rundholzhaufen angelegt. An der 
Süd-Westseite erfolgt auch eine sanfte Aufwertung des Waldrandes, d.h. es werden einzelne 
Bäume entfernt um eine bessere Abstufung zu erreichen. Das Fällen und die Grobaufberei-
tung der Bäume werden vom zuständigen Forstamt der Gemeinde ausgeführt. Die restlichen 
Arbeiten werden vom Landwirt sowie freiwilligen Helfern durchgeführt.  
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12.2.3. Teilraum 3 „ Hintere Stockera“ : Naturwiese (a) + Ackerfläche (b) entlang 
Cordastbach  
 
Extensivierung der Naturwiese, Altgrasstreifen, Asthaufen  
Die bisher wenig intensiv genutzte Kunstwiese wird neu extensiv genutzt. Sie ist vom 
Charakter her frisch feucht bis teilweise vernässend, ab Nachmittag liegt sie grossteils im 
Schatten. Die Wiese wird für die Heugewinnung gemäht (ab 15. Juni). Damit für die Tiere 
und Insekten ständig Lebensraum und Blütenpflanzen zur Verfügung stehen, wird zusätzlich 
ein Altgrasstreifen angelegt (alternierend).  
Der Krautsaum wird extensiv gepflegt, nur alle 2 Jahre gemäht sowie mit dem Mähgut wird ein 
Grashaufen erstellt. Die bestehenden Brennesselfluren werden erhalten, die überhängenden 
Äste des Ufergehölzes entfernt und mit dem anfallenden Schnittgut Asthaufen angelegt.  
 

Kanton Fribourg; Amphibienlaichgebiete von 
nationaler Bedeutung; Quellgebiet Cordastbach  

Ackerfläche 
Der bestehende Krautsaum entlang der Ackerfläche wird 
teilweise um ca. 2-4 Meter verbreitert. Es wird eine geeignete 
Samenmischung für Säume angesät (Bezug bei Fenaco/UFA 
Samen). Neben dem bestehenden Amphibienlaichgebiet wird ein 
Tümpel angelegt. Die Arbeiten werden evtl durch die Gemeinde 
koordiniert und ausgeführt.  
Zudem wird am süd-westlichen Rand des Krautsaumes ein 
Lesesteinhaufen angelegt.  
Mit diesen Massnahmen wird die Ackerfläche begradigt und 
besser bewirtschaftbar sowie es wird neuer Lebensraum für 
verschiedene Arten geschaffen.  
 
 
12.2.4. Teilraum 4 „ Lengi Zelg“ ; Niederhecke und Krautsaum  
 
Pflege Niederhecke und Krautsaum, Anlage Stein- und Asthaufen 
Die bestehende Niederhecke wird zur Verjüngung teilweise zurückgeschnitten. Die Arbeiten 
erfolgen gemäss den Anweisungen des zuständigen Forstdienstes. Mit dem anfallenden 
Schnittgut werden 2 Asthaufen sowie mit den vorhandenen Steinen 2 Lesesteinhaufen 
angelegt. Der Krautsaum wird 1x jährlich gemäht (ca. Mitte Juli).  
 
 
12.2.5. Teilraum 5 „ Lengi Zelg vorne“ ; intensive Landwirtschaftszone 
 
Ackerfläche 
In der bestehenden Ackerfläche wird längsseitig ein 4 Meter breiter Buntbrachestreifen 
angelegt (ca. 50 Aren). Bei den Ackerflächen werden die vorhandenen Feldränder ver-
breitert. Zusätzlich wird im südlichen Randbereich ein Lesesteinhaufen angelegt.  
 
 
12.2.6. Teilraum 6 „ Dürenberg“ ; Ackerfläche und Krautstreifen 
 
Ackerfläche 
In der bestehenden Ackerfläche wird längsseitig ein 3 Meter breiter Buntbrachestreifen -
Saatmischung für Säume von UFA - angelegt (ca. 30 Aren). Der direkt angrenzende 
Krautsaum wird extensiv bewirtschaftet und 1x jährlich gemäht. Zusätzlich wird 1 Lesestein- 
und 2 Asthaufen angelegt.  
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13. Organisation und Ablauf  
 
13.1. Planung und Kosten 
 
In der nachfolgenden Übersichtstabelle (Abb. 11) sind die geplanten Massnahmen in den 
Teilräumen aufgeführt. Speziell erwähnt und berechnet sind die Investitionskosten nach 
Fläche für Saatgut, Bäume und Sträucher. Zusätzlich sind das geplante Anlagejahr sowie die 
zu erwartenden finanziellen Abgeltungen gemäss ÖQV enthalten. 
 
Abb. 11  Übersichtstabelle Planung und Kosten 

Teil-
raum 

IST-Zustand 
Fläche  

Ökoflächentyp 
NEU  

beitrags-
berecht. 
Ja/nein 

Anlage-
Jahr 

 

Bemerkungen/Kosten 

Teilraum 1 „ Hofgebiet“  

1a + b Wenig intensiv 
genutzte Wiese 

54 Aren 

Extensiv genutzte 
Wiese (Typ 1) 

54 Aren 
davon 40 a mit 

Qualität gem. ÖQV 

Ja  
1©500.-ha 

 
500.- ha 

 
Frühjahr 

2006 
 

Streifensaat, in den Folgejahren 
Heugrassaat 

UFA-Salvia, pro kg Fr. 22.20, 
400g pro Are (inkl. Saathelfer)  = 

10 kg (20 a) 
Kosten für Saatgut: Fr. 220.20  

1a + b Hochstammobst-
bäume  

42 bestehend 

Hochstammobst-
bäume (Typ 8) 
9 neue Bäume 

Ja 
15.- Baum 

20.- 
Qualitäts-

bonus 

 
2006 

Baumarten, z.T. alte Sorten 
2 Walnuss, 2 Zwetschgen,  

1 Mostbirne, 1 Quitten, 3 Apfel 
Kosten für Bäume: pro Stk. Fr. 

74.--; Total: Fr. 666.-- 
4 Pfähle pro Baum à Fr. 9.-- = 

Total Fr. 324.-- 
Schorf und Mehltau resistente 

Sorten wählen; ab Mitte Oktober 
bis einsetzendem Frost ist ideale 

Pflanzzeit. Falls nicht selbst 
gepflanzt wird, muss mit ca. 1/3 
mehr Kosten gerechnet werden. 

2 Wiesenböschung 
6 Aren 

(Typ 12) 
Lesestein- und 

Asthaufen 

nein 2006 Eigenleistung Landwirt und 
freiwillige Helfer 

3 Niederhecke Niederhecke 
(Typ 10) Mindest-

fläche 5 Aren 

Ja 
1©500.- ha 

2006 Neupflanzung Hecke 
2 Schwarzdorn, 2 Pfaffenhütchen 

2 Liguster 
Kosten Sträucher: pro Stk. 
Fr. 24.-- ; Total: Fr. 144.-- 

Teilraum 2 „ Sagerli“  

1 Wenig intensiv 
genutzte Wiese 

57 Aren 

Extensiv genutzte 
Wiese (Typ 1) 

57 Aren 
davon 50 a mit 

Qualität gem. ÖQV 

Ja  
1©500.-ha 

 
500.- ha 

 
Frühjahr 

2006 
 

Streifensaat, in den Folgejahren 
Heugrassaat 

UFA- Humida, pro kg Fr. 25.30, 
400g pro Are (inkl. Saathelfer)  = 

12 kg (30 a) 
Kosten für Saatgut: Fr. 303.60 

2 Ruderalfläche 
10 Aren 

Asthaufen  nein 2006 Eigenleistung Landwirt und 
freiwillige Helfer 

3 Waldfläche 
30 Aren 

Gestufter Waldrand, 
Entfernung kranke 

Fichten 
Asthaufen 

Nein Herbst 
2005 

Ausführung durch zuständigen 
Forstdienst der Gemeinde 
Kosten: ca. 2000.-- plus 

Eigenleistung Landwirt und 
freiwillige Helfer 

4 Hochhecke Auslichtung 
bestehende Hecke 

Nein Herbst 
2006 

Eigenleistung Landwirt und 
freiwillige Helfer 

5a Wassergraben, 
Tümpel 

Wassergraben, 
Tümpel (Typ 11) 

Nein 2007 Arbeiten durch Gemeinde 
ausgeführt, evtl. Mithilfe Landwirt 
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Teil-
raum 

IST-Zustand 
Fläche  

Ökoflächentyp 
NEU  

beitrags-
berecht. 
Ja/nein 

Anlage-
Jahr 

 

Bemerkungen/Kosten 

Teilraum 3 „ Hintere Stockera“  

1 Wenig intensiv 
genutzte Wiese 

56 Aren 

Extensiv genutzte 
Wiese (Typ 1) 

56 Aren 

Ja  
1©500.-ha 

 

Frühjahr 
2006 

 

Gewässerschutzzone S2 
Erhalt Brennesselfluren 

2a Krautsaum, 
Ufergehölze 

13 Aren 

Krautsaum, 
Ufergehölze 

(Typ 10)  
Asthaufen 

Ja 
1’500.--ha 

 
Nein 

Frühjahr 
2006 

Gewässerschutzzone S2 
Erhalt Brennesselfluren 

 
Anlage Asthaufen mit Schnittgut 

2b Krautsaum 
4 Aren 

Krautsaum 
10 Aren 

Ja 
2©500.--ha 

2008 Neuer Ökoflächentyp ab 2008 
UFA- Saumgesellschaft trocken 
MT neu 1 mit 40% Gräser pro kg 

inkl. Saathelfer  Fr. 22.30, 
10 Aren = 10 kg 

Kosten für Saatgut: Fr. 223.-- 
3 Ufergehölze  

 
Ufergehölze  

(Typ 10) 
Asthaufen 

Ja 
1©500.--ha 

Nein 

2006 Entfernen der überhängenden 
Äste,  

Anlage Asthaufen mit Schnittgut 

Teilraum 4 „ Lengi Zelg“  

1+2 Niederhecke, 
Krautsaum seit 

1995 
23 Aren 

 

Niederhecke, 
Krautsaum (Typ 10) 

23 Aren 
 

2 Lesestein- und 2 
Asthaufen 

Ja 
1©500.--ha 

 
 

Nein 

Herbst 
2006 

 
 

Herbst 
2006 

1 Grasschnitt pro Jahr im Juli; 
teilweiser Rückschnitt der 

Niederhecke nach Absprache mit 
Forstdienst, Entgelt Fr. 25.-- /Std. 

Verwendung des anfallenden 
Schnittgutes sowie der Steine 

Teilraum 5 „ Lengi Zelg vorne“  

4 Ackerfläche 
intensiv genutzt 

Buntbrache 
(Typ 7A) 
50 Aren 

 
 
 

Lesesteinhaufen 

Ja 
3©000.--ha 
 
 
 
 
Nein 

Herbst 
2007  

Anlage von einem 4 m breiten 
Buntbrachestreifen 

UFA- Buntbrachen, Vollversion 
pro kg (inkl. Saathelfer) Fr. 46.--, 

40 kg pro ha = 20 kg 
Kosten für Saatgut: Fr. 920.-- 
Verwendung der anfallenden 

Steine 

Teilraum 6 „ Dürenberg“  

1 Krautsaum Krautsaum extensiv 
bewirtschaftet 

Asthaufen 

Nein 
 

Nein 

2006  
Verwendung des anfallenden 

Schnittgutes 
2 Ackerfläche 

intensiv genutzt 
Buntbrache 

(Typ 7A) 
30 Aren 

 
 
 
 

Lesesteinhaufen 

Ja 
3©000.--ha 

 
 
 
 
 

Nein 

Herbst 
2007  

Anlage von einem 3 m breiten 
Buntbrachestreifen 

UFA- Buntbrachen, Grund-
version pro kg (inkl. Saathelfer)  

Fr. 30.50, 
40 kg pro ha = 13.3 kg 

Kosten für Saatgut: Fr. 405.65 
Verwendung der anfallenden 

Steine 

 
 
13.2. Situationen anonymisiert: IST-Zustand, wünschbare Massnahmen, Soll-Zustand 
Die vier folgenden Seiten zeigen jeweils den IST- und SOLL-Zustand der einzelnen 
Teilräume. Die erarbeiteten Massnahmen leiten sich von den Bedürfnissen der Ziel- und 
Leitarten ab und sind unter Einbezug der bestehenden Strukturen sowie mittels Diskussion 
mit dem Landwirt entstanden.  
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13.2.1. Teilraum 1 „ Hofgebiet“  und Teilraum 5 „ Lengi Zelg vorne“  
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13.2.2. Teilraum 2 „ Sagerli“  
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13.2.3. Teilraum 3 „ Hintere Stockera“  
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13.2.4 Teilraum 4 „ Lengi Zelg“  und Teilraum 6 „ Dürenberg“  
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14. Projekteingabe und Finanzierung 
 
Der Landwirt muss seine geplanten Naturflächen im DZV-Flächenformular korrekt aufführen, 
damit sie durch den Flächenbeauftragten der Gemeinde geprüft werden können (OeLN-
Dossier des Betriebes). Die Einreichung der Unterlagen muss bis am 1. Mai des folgenden 
Jahres an das Amt für Landwirtschaft in Fribourg erfolgen. 
Die finanziellen Abgeltungen erfolgen gemäss der Einhaltung der Bewirtschaftungsauflagen 
und festgelegten Beiträge (s. Wegleitung ÖA).  
 
Die Anlagekosten für ökologische Ausgleichsmassnahmen gehen im Normalfall immer zu 
Lasten des Betriebes. Eine finanzielle Unterstützung erfolgt nur im Rahmen eines 
Vernetzungsprojektes oder falls die Massnahmen in einem vom Kanton ausgeschiedenen 
Aufwertungsgebiet geplant sind (Subventionierung von Material- und Erstellungskosten).  
In diesen Fällen muss eine Kopie der Unterlagen zusätzlich an das Amt für Natur in Fribourg 
zur Bewertung/Prüfung weitergeleitet werden. 
Die meisten Kantone bieten für artenreiche Lebensräume finanziell interessante Verträge an.  
 
 
15. Erfolgskontrolle 
 
15.1. Umsetzungskontrolle 

Die Erfolgsbeobachtung ist auch im Bereich des ökologischen Ausgleichs unerlässlich. Sie 
umfasst einerseits eine laufende biologische Wertkontrolle der Vertragsflächen und anderer-
seits die Überprüfung der mit den Landwirten vereinbarten Bewirtschaftungsart. Die Kosten 
der Prüfung gehen zu Lasten des Betriebes.  
Bei der Kontrolle der Umsetzung der vertraglich festgelegten Leistungen der Landwirte sind 
verschiedene Organe involviert:  
 
-  Die im ökologischen Ausgleich angemeldeten Flächen (Wiesen, Hecken, Hochstamm-

Obstbäume, Heckensäume, Buntbrachen) werden jährlich von dem Flächenbeauftragten 
der Gemeinde kontrolliert. Kontrolliert werden Düngung, Schnittzeitpunkt und erfolgter 
Schnitt.  

-  Die Bewirtschaftung der Wiesen mit ökologischer Qualität wird in Stichproben von den 
Blumenwiesenkontrolleuren geprüft. Kontrolliert werden Düngung, Schnittzeitpunkt und 
erfolgter Schnitt sowie die Anzahl resp. Entwicklung der Indikatorarten für den Bonus 
gemäss ÖQV. Innerhalb von 6 Jahren erfolgen jeweils eine Bestandesaufnahme am 
Anfang sowie eine weitere Kontrolle.  

-  Arbeitsleistungen in Form von Heckenpflege werden durch den Revierförster kontrolliert. 
Der Pflegeeingriff wird vom Landwirt dem Förster vorgängig gemeldet. Dieser berät den 
Landwirt, beurteilt den Pflegeeingriff, signiert die Stundenabrechnung des Landwirts und 
meldet die Durchführung dem Amt für Natur und Landschaft. Förster und ANL 
organisieren gemeinsam Heckenpflegekurse.  

 
 
15.2. Wirkungskontrolle 
 
Nach 5 Jahren wird als Ziel- und Wirkungskontrolle in allen Teilräumen eine Kartierung der 
Ziel- und Leitarten durchgeführt. Aufgrund dieser Ergebnisse lässt sich beurteilen:  
-  ob und wo die Ziele erreicht worden sind, 
-  wo Defizite bestehen und wie die Ziele hier erreicht werden können,  
-  welche Massnahmen keinen Erfolg gebracht haben.  
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16. Schlusswort 

In einigen Nachbargemeinden werden Vernetzungsprojekte geplant oder sind bereits in der 
Umsetzungsphase. Die Realisation von ökologischen Ausgleichsmassnahmen in der Projekt-
region ist sehr wichtig. Vor allem in den intensiv genutzten Landwirtschaftszonen sowie als 
Verbindung zu bereits bestehenden, ökologisch wertvollen Landschaftselementen sollten 
geeignete Massnahmen geplant und umgesetzt werden. Auch Massnahmen ausserhalb der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche wie Waldrandpflege, Heckenpflege, Verbesserung der öko-
logischen Strukturen usw. sind für den Erhalt der Arten sowie die ästhetische Landschafts-
aufwertung bedeutend.  
Eine gezielte und umfassende Förderung von Natur und Landschaft würde das Gemeinde-
gebiet speziell aufwerten. Wird es doch auch von vielen Einwohnern in der Freizeit als Nah-
erholungsgebiet für Spaziergänge, Velofahrten, Sport usw. genutzt.  
Die Gesellschaft erwartet von der Landwirtschaft zunehmend Leistungen, welche auch eine 
natur- und landschaftsschonende Bewirtschaftung voraus setzen.  
 
Mit dem Erhalt und der Neupflanzung von Hochstammobstbäumen, zum Teil auch alten Sor-
ten wird dazu beigetragen, wertvolles Kulturgut zu erhalten. Zudem sind Hochstammobst-
bäume stark landschaftsprägende, typische Elemente der traditionellen Kulturlandschaft.  
Die Region ist für den Obstanbau gut geeignet.  
 
Die Durchführung eines solchen Projektes wird die anderen Landwirte für die Pflege der 
Kulturlandschaft motivieren und sensibilisieren. Die Landwirte sollen die verschiedenen 
Werte von ökologischen Ausgleichsflächen erkennen lernen. Auch die Nutzung der 
Synergien mit anderen Projekten wie z.B. im Gewässerschutz sprechen dafür.  
 
Der vorliegende theoretische Vorschlag für die Anlage von ökologischen Ausgleichsmass-
nahmen bedarf für die Realisation in der Praxis noch einiger Detailabklärungen. Zudem 
hängt die Lage einiger Ausgleichsflächen vom Entscheid bezüglich der Durchführung einer 
Gesamtmelioration ab.  
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